
ll- 2~ der Beilagen zu den stenog:::lphischen Protokollen des NatIonalrates 

YJll. GeSE t::gcbungsperiode 

,f'.... h' 
ti l. I~OV, 1971 Präs.: __ .. __ _ 

Ant). ... ag 

der AbgGo~d~eten DX'~SCRINZI 

und Genossen 

botro:fi'end Bu.."'1.c1Gsgesetz vom ~ •• "~~~9.;>"t>" über don Verkohr 

c~t Lebensmitteln, zus~tzstoffen, kosoetischeD M~tteln und 

Gebrauchsgegenstän.den (Lebonsmi ttole;esetz J.971.) 

Sowohl :1..11. ÖsterJ."c-dch al.s auch :Ln. der Bu.ndos:-cepub~ik Doutsch-

land sind dorzoi'(; stn1.~ko Bcstrebungenio Ga.ngo e die bestehenden 

Das östcr:r'ci.ch:Lschü Bundes~:1iniDt:eriw-:l :.\,'ür soz~'::üe Vex',{aJ~~unG 

hCl,.t in Juli 1970 zur Zahl 51,,901/2Q_LI-o/70 don ::111.i\1f"V.r:.C' ei1100S 

Bundesgesetzes üoe:C' den Verkehr G.i."'e Lebonsnj.·tte.ln und be ... 

versendet" 

Aus Deutschlanci liegteir.:.. '\"Qra BundcSi:1inister i~W:, .:tugend:>; 

. Fuoi].io und Gesundll.ei'i:; herausgeg~hener Referentenentwur:f 

eines GesGtzes 7,U:\'''' Neuordnung und Bereinig-.:..ng des Rechts 

im Verkehr I:d.t Lebe:n.sr.1i.tteln~ 'J'abakorzGugnissen 1 k05r::le"!;;:Lschen 

Erzeugrrissen UI".i.d BGda:ri.':.;gegcnstä.nden. (Stand: JU .. n.i 1970) vor ... ' 

(leutsche Re:ferentenent ..... tul.~:f sind ~.uf' :i<ri.tik gestoßen .. Das i.st 

ni.qht wei tor or8taunlich~ 'K0I'.11 r:J.ffi"1 beden.1ct 1 welch schHierigo 
,.1 f' . b . t· ~ c.'" -, •• "'t·' . ";"'1" 5 jl..U,. ~Q;'. e eo :LS ~ OJ..rl p7.'F;Uc1,,:l.;~ab.J...(-:.)s r verrx):ln:J. -:Lges 1 '\v:i..,X'.t·;:ungsvv ;;,e ... 

.. d " ,;.... ..... 'I. • ,. 1" "'.p~. d .. t ... ~ .. 
un I:lOCl.0:r<:n,GS.Le pe:::1.sr:l:u;",t: e g-o S 0(;~ZU .s cho.:i.L en ~U!:l es ·~.SI· ::LP.,i.,.lC.c 

1eichter~ ionacrJiinein zu kritisieren, alssolbst die Ini­

tiativo zu er~~oifen ul'1d ein geschlossenes Konzept $ also 

einen kon1creten Gesetzent'Nur:f vorzulegen" Daß d.ie be1.don be-

rei ts c:t"1vällnton Vorcm,twür:f<:: die Arbeit erleichtert haben, ist 

:freil:ich 5 cl os t: .... ~e:r.s tiill.dl:ich", 
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Dar Nationalrat wolle beschlioßen: 

Der Nationalrat hat be~chlosscn: 

'.~--Geqenstand des Gesetzes 

§ 1. (1) Gegenstand dieses Bundesgesetz8s ist der-Verkehr mit 

Lobe.nsmitteln- (Nahrungs- und Genußmitt.eln) I Zusatzstoffen r 

kqsmetischen (-1itt.cln und Gcprauchsgcg.jnst.~ndenl es sei denn, 

dj.ese ~-Jaren ivürdcn in Verkehr gcnrf.tcht I lli":". ausqetührtzu 

w,~rden. 

(2) Unter Verkehr ist das Gewinn2D, Herstellen) Behandeln, 

Einführen i Lagern, Feilhalten I .i-\n.k"l~ndiq:-::n I Vcrkauf.:~n und j Gdos 

sonst.ige übcrla:3scm zu verstehen, sofe~n es Z1J E~werbszwccken 

oder für Zwecke der Ge;-noinschaf-tsvcrpflegung gcschi'3ht. 

'§ 2. Lebensmittel (Nahrungs- und Genußmittel) sind Stoffe, 

die dazu bestim:1'.t sind I von ifi..enscharl ünc::wiGgend zu .Ernfihrunqs­

oder Genußzwecken gegessen, gekaut oder getrunken zu werden. 

Zusatzstof:':"8 

§ 3. (1) Z-usa:i:zstoffc sind Sto.ffe, die da7.u bestin""u'11t sind I 

Lebensmitteln zugesetzt zu wGrdcn, ohne s81bst Lebensmittel 

zu sein. 

(2) Die in § 7 Ab~ 2 s(:!nannt,en St.off0 sind dcnL6:ben$~ 

mittc~n gleichgestellt. 
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Kosmetische Mittel 

§ 4. Kosmetische !Y1i ttel sind Stoffe, die dazu bes·timmt sind I 

am menschlichen Körper zur Hei nlgung, zur Pflege oCl:2r zur 

Beeinflussung des Aussehens ver~vendet. zu we:.::dell. 

Gebrauchsqegenstände 

§ 5. (I) Gebrauchsgegenstände sind 

1. Spi.elwaren, Scherzartikel, Tapeten, Kle~.dung, DeJctwäsche, 

Perücken, Pflege3ittel für Zahrersatz; 

2. Geschirre und GegensUlnde, d:!.e zur Vervlendung für Lebens­

mittel oder Zuc.atzstoffe bestimrnt sind, . sOi-'jie Reinigungs­

und Pflegemittel .dafür; 

3. Farben, Lacke, Anstrichmittcl, Beizen und Kitte, 'VTenndiese, 

Waren für Rä.ume, Einrichtungen, Gegenstt:nde oder Deför­

derungsmi ttel bestimmt. sind, die ,'lern Verkehr mit Lebens­

mitteln oder Zusatzstoffen dienen: 

4. DesinfeJ:tionsmi ttel, Luft-.,erhessenmgsmit)cel und Schädl.ings­

b~kämpfungsmi tt.el, die z,ur Ven'lendl .. mgiIn Haushalt bestimmt 

sind oder ::ür Räuffi(=, Binricht.un~h Gegenstände oder Be- . 

"i;ö~deiungsrrü tteL, die dem Verkehr nl'it Lebc'nsmittaln oder 

Zusatzs,toffen dienen. 

(2) Gebrauchsgegenstände sind weiters alle jene Gegen­

stände, die nicht nur vorübergehend mit dem menschlichen Körper 

in Derührung kommen un(~ geeignet sind I bei bestürünungsgemäScm 

Gebra4ch riiEtG$sundhei:ti· 'Zu CJE1fä'h~r~e'rl,wennsie naoh qem, Stand 

der medizinischc:l f,\lissenschäf'!: von c1ef.i:Bund~sministe;:,n für' so­

ziale Verwaltung sO':'I"ie für Handel, G(~werbc und Industr:i:e nach 

,Anhörung des()bel:st:,~n SenJt~t.s!tates und d9r <:Zor1exk0rt.:n:i:,bsioric~um 

SCll:n~;~'z d.~r Ge~tlnö.Ä,eit dUlfc14.\lero::'dnllhgals301~!1pbQz,ei~hnet 

werden. 

.. , 
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Ir. Abschnittg V'erkehr rnit Lebensmitteln und Zusatz .... 
. _--~---------- . 

stoffen 

Verbote zum Schutz der Gesundheit und zur.) Schutz vor Täuschung: 

§ 6. Es ist verboten, 

~ Lebensmittel oder Zusatzstoffer die bei bestin~ungsgemäßem 

Gebrauch geeignet SÜte}, die Gesundheit zu sche.diI]2n, oder 

b) verdorbene Lebensmittel oder Zusatz stoffe ohne deutliche 

Kenntlichmachun~ der Verdorbenheit 

in Verkehr zu bringen. 

Verbote von Zus2tzstoffen 

§ 7. (~) Es ist. verboten, 

. a) . Zusatz stoffe, die nicht zugelassen sind oder den Zulassungs",: 

bedingungen nicht (~ntsprech2n I mit einem Hinweis auf' ihre 

Verwendbarkeit :für Lebensmittel odor 

b) Lebensrni ttel, die nj.chJc zugelasser.e oder den Zulassungs­

bedingungennicht entsprechende Zusatzstoffe enthalten, 

in Verkehr ~u bringen. 

(2) Die Verbote des Abs 1 gelten hlicht filr 

1. natürliche Geruchs- und Geschmacksstoffe sowie solChe, 

die diesen chemisch gleich sina scwicdcrcn Ext~akte, 

2. Zusat'zstoffe i wenn sie ·im Lebensmittel nur noch als 

technisch unvermeidbare und physiologisch unbedenkliche 

Rückstände enthalten sinj, 

3. Luft und inerte Gase 
, .' , 
4. Enzyme und MjJ~1:oorganismen-I(ultuxcn I 

••• -"" i;::'~ .' ","-

5. solche Zuaatzstoffe, die auch bai einer allgemein üblichen 

küchenm.':~ß:i"gen ZÜ:')(~reittinc;r vOn J,",cibe.nqmitt~lnentstehen 

ede:r i,m Iabe:J.smi1:"b~=l :'n "'Cl: von. ;::latut. aus .eni:spl:c9henden 

f.1enge enthc:.l ten sind l' 

6. Inhaltsstoffe \'O~ Lehensmitteln[ beschränkt auf Kohle­

hydra.te 1 Fet.te un.:::1E:l"wi!3stoffe. 

/" 
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(3J Der Bundesminister für soziale Verwaltung hat qe- , 

meinsam roi t dem Bundesminist~r für Handel, Gew'erbe und Industrie -­

nach Anhörung der Corlexkommission mit Verordnunq zu reqeln, 

''leIche Rückstände im Sinne des Abs 2 Z 2 nach dem jeweiligen 

Stand der Lebensmittcltechnoloqie technisch unvermeüdbar 'Und 

physiologisch unbodenklich sind. 

(4) Der Bundesminister für sozial~ Verwaltuna hat qe­

roeinsam rai t den Bunrtesministern fiir Handel , Ge\\7erhe und 

. Industrie sowie für Lanr'l·- und F'orst"\.<Jirtschaft nach A.nhörunq 

des Obersten San i tätsratcs unr'l der Corlexkommission, 80'\.1701 t dies 

nach ::lern jm,.rciligen Stand der medizinischen tTi~s"~nschaft, 

der Ernährung swissenschaft unri der Lehensmi tt.el technolorr ie 

mit dem Schutz der Gcsundh~it ver8inhar ist, mit Verorr'lrlung 

Zusatz stoffe zuzulassen, deren fijr den Verkehr erfor~erlichen 

Reinheitsgrad festzulo.qon und die für den ?'usatz zu L0Dens-

mitteln erlaubten Höchstmengen.zu hestim%'3n. 

(5) per Bunc1esp.:dni ster fi5r soziäl0 Verwal tunq hat. auf 

Z\n:trag mit BesQheid noch nicht zug.21assenc Zusatzsto.ffe 'ZJ1ZU­

lassen, deren für den V(~rkehr erforderlichen R€!inhei tsgrad 

fe.stzu.legGn und die fUt den 'iusatzzu Lebepsmitteln orlaubten 

!It1chstmengenzu bestimnen ,so\>Tci t dies nach dem j8weciligen 

Stand der medizinischen T!.1issenschaft, der BrnÄ_hrunqswissen­

schaft und der Lebensrnitteltechnoloqie mit ~em Schutz der 

Gesundheit vereinbar ist ... 

§ 8. (1 )Es i.st verhüfen, Lebenstd tt.el ohl1e Zulassuna od~r 

entg~gen den, Zulassunqsbndinaunoen eineX' heGonde:t;.~n 10n1-- . . '.' .' , . '"., '. '-. 

5/A XIII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)8 von 104

www.parlament.gv.at



, ' 

\" 

i 

- 5 -

(2) Der Bundesminister fUr soziale Verwaltung hat ge­

mej.nsam In.1.t den Bundesministern für Hcmdel, Gewerbe und Industrie 

sowie für Land- und Forstwirtschaft nach Anh5rung des Obersten 

Sani tätsrates un.::;1 der Coc1.exkc!l'mission, scitleit dies nach dem 

jeweiligen Stand der medizinischen Wissenschaft, der Er­

nährungswissenschaft und der Lehensmitteltechnologie mit 

dem Schutz der Gesundheit vereinbar ist, mit Verordnung eine 

entsprechende nestrah~un<; allgemein oder für best.immts Lebens­

mittel zuzulassen. 

{3f Der ~undesminister für sozi~le Verwaltung hat auf 

Antrag eine entsprechende Bestre.hlung allgemein oder für be­

stimmte Lebe~smi l:tel mit D8scheid zuzulassen! soweit dies 

nach dem je"leili~Jen Stan,l der medizinischen ~'1issenschaft, 

der ErnährungsT,'Tissenschaft und der LehGnsmitteltechnologic' 

mit dem Schutz der Gesundheit verüinbar ist. 

~üc~stända in Lebensmitteln 

§ 9. Der Bundesminister für soziale Verwaltung hat gemeinsam 

mit den nundesministern für H~ndel, Gewerbe und Ind~strie 

80':1:!:..e ~U.r .L3..nr3.- und ForstT."irtschaft nach 1\.ph0rup.~j des Obersten 

Sanit.ätsrates und der Cor1exkommission 1 soweit dies nach dem 

j8\'leili<,:ren Stand der medizinischen Wissenschaft I der Ernährungs­

wissenschaft und der LebensQitteltechnologie zum Schutz der 

Gesundheit erforderlich ist, unter DerUcksichtigung anderer' 

Hechtsvorsch;:-L:ten m.it Verordnung- da[slnverkei1rbringeT,l von­

Leh~nsrni t·t.eln tierischer ""de!.:" pfla:nz licher Herkunft zu, verbieten, 

die gesunQhcit3~chädlj_che Rückstände ode;r VerlJnreinigungen 

enthalten. Norden in diesem Zuso,P.".menhang Toleranzen zug<;:lassen,. 

sosin~ gleid.1~eit.i<; d.ie l..:t."tcer l'robenzib!:mng und die Unte!,,"­

äUch\:u)gS;Ii~ct.rLOd·2 vQrzuschreibr:)n. 
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Hygiene im Lebonsmittelverkehr 

§ 10. (1) Wer Lebensmittel oder Zusatzstoffe in Gen Vorkehr 

bringt, hat, soweit das nach dem jeweiligen Stand d9r Hygiene 

und Lebcnsmltt("~ltechnologie möglich und nach d8r allgemeinen 

Verkehrsauf:Eassung zUffiutbar ist, dafür zu sorgen, daß diese 

nicht hygienisch nachteilig becinflußt werd0n können. 

(2) Der Bunds2minister für soz iale V::::nlal tung hat 

gemeinsam mit den Bundesministr;rn . ...,ür Handelt Gmverbe: und 

IndustriE) sowie fU:::- :Land- und Forstwirtschaft nach Anhörung 

cles Obersten Sanib'-itsrates t.~r:.d dD2: Codexkommission , rnit Vr:::r­

ordnung zu bestünm:m! ~'701(;he BcdingunS-fcn auf d(;ffi Gebiete der 

Hygiene im Verkehr mit Lehensmitteln oder Zusatzstoffenzu 

erfüllen sind, um der Gefahr cd.ner hygienisch nachteiligen 

Beeinflussung von Lebensmitteln vorzubeugen. Dabei ist auf 

den jeweiligen Stand der Hygiene und Lcbensmittoltechnologie 

unter Berücksichtigung d(;r allgemoinen V~~rkchrsauffassung 

Bedacht zu nehmen. 

(3) Die Abs 1 und 2 sind auch auf die landw~rtschaft­

liche Produktj.on und ihre NebengG'.1I72rbe anzultlC'mden, soweit es 

sich um 

a} einen regQlmdßigen Vork.~hr mit Lebensmitteln, der sich 

vom Verkehr mit L2h~nsmitteln in cinsc:hlägiqcn Gcw~rb8-

betrieben nicht untGrscheidet, 

b} Produkte, die dazu bcst.immt sind, ulltcr IHm'leis auf ihr0. 

besonder-e Fj",gnuncr als :'lahrunlj für :(indcr oder fUr !l:r.atike 

in Vorkehr g0])rachtzu w':2rden I oder 

c) das Fcilhal teD, V0:kaufcm oder jc:,dcs sonstige UbGrlassen 

v9n Mil.ch ader ~·~ilchprodu1:h:~r;. zu Ei~r.,TE!rbs7.weclt;.t'!n oder für 

. Zwcc};:G dor. Gc;m~insthaft3VQrpflegung 1 38 sei dEJr'.n, diese 

Lebonsmittelsind bloß fUr don ?orbrauch inn~rhalb der 

bäuerlichen Hausgc:mcinscl:aft: bestimmt! 

handelt. 
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I Verböte zum Schutz vor T2uschung 

§ 11. (1) Es ist vorboten, Lobansrnittel oder Zusatzstoffe in 

Verkehr zu bringen, die falsch bezeichnet, verfälscht oder 

nachgemacht sind. 

(2) Eine Falschbezeichnung liegt nicht vor ,wrmn das 

Lebensmittel oder der Zusatz stoff unter einer allgemein üb­

lichen Bezeichnung in den Verkehr gebracht wird und der Er­

werber die '.;ahre Beschaffenheit des Lebensmittels oder des 

Zusatz stoffes kennt oder offenbar erkennen muß. 

(3) Eine Verfälschung liegt nicht vor, wenn 

a) der Erwerbcr die wahre Beschaffenheit das Leb8ns~ittels 

oder d'3S Zusa.tzs"toffes kennt oder offenbar crk~.:mnen muß, 

b) beim Gewinnen, Hc:::-stellen od€.!' E:;'n2ühren des Lebensrni ttels 

oder des Zusatzstoffos d2für gssorgt wird, daß der Er­

werber die wahre Beschaffenheit des Lebensmittels oder 

des Zusatzstoffes offenbar erkennen muß, oder 

c) das Lebensmittel oder dc~ Zusatz stoff in einer Beschaff~n­

heit in den Verkehr gebracht "rird, die: die Ware haltb(il:rer 

oder zum Verbrauch g2eigncter :-nacht, ohne daß hiedurch 

der Erwc=b8r Uber die wahre J?'(:schaffcmhcit d8sV~bensmitte+s 

od,er des Zusatz stoffes g0.täuscht '-'lird. 

(4) Eine r,rachmachung liegt nicht vor, v18nn die Voraus­

setzungen nach ~~s 3 lit a und b gegeben sind. 

Verbot. gc:s!lnd!HÜ tsbez.651Qner ·}\naahen 
. . .. ' .... :.... .,. 

§ 12. Es ist verboten, boim Inv0rkehrbring:m von f;;iq!bensmitte~11: 

oder Zusatzstoffe~ 

d:i .. ~ VorbcugT!.ng q~,qen besj:im.'1Ite:Kl~ankheiten, 
wo, _. • • 

a) auf 

b} auf 4ic Heilung oder Lind0.Tubg bQs'cirrttnteI' Krankhp-l.:teh cdGr 
c) auf . ärztlichE.< Fmpfchlungen 

hinzuweisen .. 
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A~thergebrach'..:e WarenhezeichnuT'..gen 

§ 13. Die Verbote nach § 12 lit a und b gelten nicht für 

althergebrachte Warenbezeichnunqen, die infolge ihrer 

VolkstürnJ.ichkei t und allgemeinen Verwendung keinerlei Zvmifel 

darüber lassen, daß es sich nicht um Heilmittel handelt. 

Diätetische Lebensmittel 

§ 14. Diätetische Lebansmittel unterliegen nicht den Ver­

boten des § 12. Der HG):steller, ausgenommen bei küchenmäßiger 

Abgabe, oder d8r Importeur hat j'2doch unverzüglich Muster 

der von ihm hergestellten oder eingeführten diätetischen 

Lebensmittel dem Dundesministerium für soziale Venlaltung 

einzusenden. Der !.3undcsminister für soziale Venlal tung hat 

die v/eitere Ver.~ .. \'endung von Angaben nach ~ 12 für diätetische 

Lebensmittel mit Bescheid zu untersagen, wenn diese nach 

dem Stand der medizinischen Nissenschaft , d,~r Erni'j,hrungs­

wissenschaft oder der Leb:msmitteltcchnologic unwahr sind. 

Verordnungsermächtiqunqen zum Schutz der Gesundheit und zum - . ~ 

Schutz vor,Täuschuntj - .~----

§ 15 •. Dcr BundesmiI1ister für soz i.alf.: Venval tung ist er­

mächtigt, ge!neinsam mit den 3undesministern· für Handel g 

Gewerbe und Industrie sowie fü~ Land- und Forstwirtschaft 

. nach li,nhöru:J.g des Obersten Sanj. tä:tsra-:::es und der Codcxkom­

missir,:m nach de-n jeueil;i.gcn Stand dar nedizinischen Wissen­

schaft, G(.!f" Ernährt',ng8w;issenscha~t und der Leben,smittel~och­

nologie mit Verordnu::1g zu bestimmen, 

a) was beim Inve':r,-Kchr1:l!:::i:1gen vem Leb.ii3ns:nittelp. oder Zusatt~~ 

's.t.0-ffenzum SChl;'kz de.r G~s.undhci t d8r VE:lr.praU9her geb0t;en 

oder ver~oten ist: 

b) was beim Inver~ehrb~ingen von Lebensmitteln oder Zusatz­

stoffen zum Schutz 70r T~uschunif verboten ist. 
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III.Abschnitt:: Verkehr mit kosmetischen Mitteln 

Verbote zum Schutz ~er GesundhEÜ t und zum Schutz vor Täuschung 

§ 16. Es ist varboten, 

a) kosmetisch8 Mi·ttel, dj_c bei hes1:immungsgernäßem Gebrauch 

geeignet sind~ eie Gesundheit zu schädigen, oder 

b) verdorbene kosrn(~i:ische t/ii'ctel ohne deutliche Kennt1ich­

machung der Verddrbenheit 

in Verkehr zu brin-gen. 

Verbot Z1.Jm Sch1,1t:'?,-~LTäu§chl.J1lS'. 

§ 17. (1) Es ist verboten, kosmetische lUttel in Verkehr 

zu bringen, die falsch bezeichnet sind. 

(2) Eine FAlschbezeichnung liegt nicht vor, wenn 

das kosfr.etische I~ittel unter einer allgemein üblichen De­

.zeichnung in den Verkehr gc~racht wird und der Erwer~er 

. elle t,V'ahre D·3schaffenheit deß kosmetlschetl Mittels kennt 

oder offenbar erkennen muß. 

Verordnungsermächtigungc;;n zum Schutz. der Ge~nmnheit und zum 

Schutz vor Täuschung 

§.' 18. Ocr Dundesm:!.nister für 50zio.lo Verwaltung hat gemeinsam 

mit dem Bunde3minister für HaZ!.deJ,. .. Gewerbe und Industrie 

nach Anhcrung dos Obersb'ö;n Sani tät..srates und der Godexkom­

mission nach <lern jellBlligen Stand der dhemi:50hen und me.d.J.­

zinischeT.'l ;>1is5ensc~wft vn1:l der Technologie mit Veror(1nung 

zu bestimmcm, 

a) waS beim tnverkehrbringQn V0l1 k~smt!ti$ehen r"li tteln 

zum.Schu'tt. dc~' G:st1n6.1"r~:lit cte::- \l:Qrb'rft~lCh~rgeb0ten oder verbo.te·rtist 

b) was beim Inverk0hrb::in;.~n von ko:::mctischen Hitteln zum 

Schutz vor Täuschung verboten ist. 

I 
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TV. Abschnitt; Vsrkehr mit Ge!Jrauchsgege.!:ständen 

Verbote zum Schutz der Gesundheit 

§ 19. Es ist verbote~l 

a) GebrauchsgegGnstände in Verkehr zu bringen oder beim 

Verkehr mit Lebe:lsmi'c.teln 211 ',renlenden f die bei bestirm!1ungs­

gemäßem Gebrauch ']Geignl.::;t sind, o1i.e menschliche Gesundheit 

zu schtidi0cn, oder 

b) Stoffe, die bisher fUr dia HerstellunJ von in § 5 Ahs 1 

Z 2 genannten Geschirren und Gegenständen nicht verwendet 

wurden, zur Hsrstellung solcher Geschirre und Gegenstände 

zu verwenden, ssfern sie nicht zu\(ela.ssen sind oder. den 

Zulassungsbedingun'Jon nicht entsprec11'2n. 

Verordnun':l~":.E....~chti0ungen zum Schutz der Gesundheit 

§ 20. (1) Der Bundesmi.nister für soziale Verwaltung hat 

gemeinsam mit dem Bundesminister für Handel, Ge~.;erbe und 

Industrie nach lmhörunq des Ober.3ten Sani.tätsrates und Ger 

Codexkommission nach dem jO\AJeiligon Stand d2.r chemischen 

und medizinischen Hissenschaft und c1.er trechnoloqie mit Ver­

ordnung zu bestiTrhllon, was beim Inverkehrbringen von Ge!:rauchs-

. gcgenstäi1den zum Schutz der Gesundheit der Verbraucherge.,. 

boten o'der verboten ist. 

(2) Der I~undesministey- für soziale Verwaltung hat 

gemeinsam mit ':le!1 DUl1c1esminister für Handel, Go\qcrbe und 

Industrie nach AnhörunC] des Oberst.en Sani.tiRsratcsund der. 

Gödexkcnmlission, 50T,.,oi t d~.e8 nach dem :H~t!Jtüligon Stand der 
" .. 
ch~Inischen und ffi2dizi_n:;'sche:.1 ~\fissensch-'lft und der Technologie 

mit dem Schut.z der GC3U!1dheit;: vereinb~r ist, mit Verordnung 

di.e in §19 lit b genannten Stof:tC!zuzulasscn. 

(3) Der Bundesminister für soziale Verwaltung hat auf 

Antrag die Ver\~Tendun<J vnn noch nic:~t zu.gelassenen Stoffen I die 

\ 
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in § 19 lit b genannt sind, mit' Bescheid zuzulassen, soweit 

dies nach dem jeweiligen Stand der chemischen und madizini­

scheri Wissenschaft und der Technologie mit dem Schutz der ' 
Gesundheit vereinbar ist. 
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V.Abschnitt:: österreichisches Lebenstrtittelbu6h und --- ....... 
Codexkommission 

~terreichisches Lebensmittelbuch 

§ 21. Der Bundesminister für soziale Verwaltung hat das 

östdrreichische Lebensmittelbuch (Codex alimentarius 

Austriacus) herauszugeben. Dieses dient der Verlautbarung 

von Begriffsbestimmungen, Untersuchllngsmethoden und Deur-. 
teilungsgrundsätzen' für Waren, die Gegenstand dieses Dundes­

gesetzes sind, sowie von Richtlinien über die Regelung des 

Verkehrs mit diesen. 

Codexkon'lmission --
§ 22. (1) Zur Vorbereitung des österreichischen Lebensmittel­
buches ist die beim Dundesministerium für soziale Verwaltung 

errichtete "Kommission zur Herausgabe des österreichischen 
. '" , 

Lebensmittelbuches (Codexkom.'Uission)11 heranzuziehen. 

(2) Der Codexkommission haben anzugehören: 
1. drei Vertreter des ßundesministeriurnsfür soz;i.a).e V~r­

waltun<] und je ein Vertreter d(i!r Bundesminis-terie;nf'ür 

Justiz, für Land- und Forstwirtschaft sowie für Handel, 

Gewerbe und Industrie; 

2. je ein Vertreter des österreichischen Arbeiterkammer­
tages, des österreichischen Gewerkschaftsbundes, der 

Bund~$karnm9r d~r gewer-hlichen Wixt,sc1\z-lft u!1.d dex Pl;'äs,i­

dentenkonferenz dG;r LandwirtschaftskaIT4i1ernöst,er):'e'lchs; 

3. ein Lebensmittelexperte des Fachgebietes Lebensmittel­

phemie aus :dem Stand der DediElllsteten, _der Leberlsmitte~­

ufiterßuch.:I.lnglianstal ten de-s-ß.1;lndes; 
4. drei Lebensmittelexperten, die nicht dem Stande der 

Bediensteten einer Dundesanstalt für Lebensmittelunter-
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suchung angehören. Je einer von diesen ist vorn 

österreichischen Arbeiterkam.rnertag, von del;' Dundeskammer 

der gewerblichen Wirtschaft und von der Präsidentenkon­

ferenz der Landwirtschaftskammern österreichs vorzu­
schlagen; 

5. jeweils ein branchenkundiges I1itglied derjenigen Unter­

kommission, deren Dericht dem Plenum zur Beratung oder 

Deschlußfassung vorliegt. 

(3) Oie Mitgiieder der Codexkoromission werden, soweit 
. . 

es sich nicht um Vertreter des Dundesministeriums für soziale 
I . . 

Verwaltung oder um den 1.n Abs 2 Z 3 genannten Lebensmittelex-
perten handelt, auf vor'schlag der sie entsendenden Stellen' 

vorn DundesministE3r für soziale Verwaltung für fünf Jahre 

bestellt. Das Dundesministerium für soziale Verwaltung hat 

die in Abs 2 Z 4 genannten St·ellen. aufzufordern, ihre vor,t­
schläge binnen sechs Wochen zu erstatten; wird innerhalb 

dieser Frist ein Vorschlagnicllt erstattet, so hat der 

Bundesminister für soziale Ver~f . .'al tung die vorgesehene An­

zahl von 11i tgliedern der Codexkomrnü:Jsion aus dem Kreis der 

Leb~msrnittelexperten unmittelbar 'zu bestellen. 

(4) Der Bundesminister für soziale Verwaltung llat 

außerdem fül;' die selbe Zeit mindestens 15 Vertreter der 

einschlägigen Wissenschaften als Mitglieder der Codex­
kommission zu bestellen. 

(6) Für jedes der in Abs 2 Z I und 2 genannten Mit­

glieder' der Cod~xkomflÜssion i.st a~f die gl~icheWe}.seein 

Etsatzmitglied vorzu,~~hlagen und' zube~tellen. Alle Mitg.lieder 
der Codexkommission haben beschließende Stimme, ein Ersatz­

mit«;r~ied j~<i6Ch nur bei Ve.rhj~,bdßxungdesjenigen' M~.t,glißdeS~ 
das von ihm v~lrt~eten \'''ird:~ Ans6nsten haben Ersatzrnitg,l,:ieder 

lediglich beratende Stirn.tne. 

. J 
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(6) Der Vorsitzende und sein Stellvertreter werden von der 

Codexkommission in geheimer T-'lahl aus dern Kreis der Mi trylip.der 

gewählt. Ferner kann die CodexJ-:om.rnission zur Bearbeitung 

einzelner Fachgebiete fallweise Fachverst~ndiqc aus f'Jissen­

schaft und Wirtschaft als nichtständi0e Mitnlieder mit be­

ratender Stimme heranziehen. 

(7) Die Codexkommission h3.t in fa.chlichen Fraqcn roi t Z~1ei­

drittelmehrheit, in organisatorischen Franen mit einfacher 

Mehrheit d0r ab<Je'Je~enen Stimmen zu beschließen. 

Der Vorsitzende stimmt in der Regel nicht roi t. }lur hei 

Stifrl.mengleichh3i t entscheidet seine Stir.mt0. Ein Minderhe.i ts­

votum, das von einem DrittGl der anwesenden Sti!Tl!obernchtiqten 

unterstützt wird, ist dem Buntlesl'!linister 'für soziale Verwaltung 

bekanntzuneben. 

(8) Die Codexkommission arheitet im übri~en nach einer von 

ihr mit Zweidrittelrn~hrheit zu beschließenden Geschäftsordnunq, 

welche der Genehnliqung des Bundesmini.sters für soziale Ver­

waltung bedarf. 

5/A XIII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)18 von 104

www.parlament.gv.at



- 15 -

VI. Abschnitt: Überwachung 

Lebensmittelinspektoren 

§ 23. (1) Die Überwachung des Verkehrs mit Waren, die Gegen­

stand dieses Bundesg8setzes sind, obliegt der Bezirksverwal­

tungsbehörde. Sie hat sich dab0-i besonders geschulter Organe 

als Lebensmittclinspcktoren zu bedienen. 

(2) Besonders geschulte Organe (Abs 1) sind~ 

1. Amtsärzte, 

2. Amtstierärzte, 

J~ mit der Überwachung betraute vertrauGl1s ..... ,ürdige Personen 

und zt"rar: 

a) Lcbensmittclcxperton g 

b) Ärzte, 

c) Tierärzte g 

d)Ziviltechniker für technische Chemie, für Gärunqs­

, technik oder für Landwirtschaft und 

e) Personen v die don Be-Jingungen der nach Abs 6 zu er= 

lassenden Verordnun~~n entsprechen. 

(.3) Ocr Landeshauptrnann hat: H8nn 0S Sparsamkeit, VJirt­

schaftlichkeüt und Zweckmäßigkcdt der Überwachung zulassen, 

die Uberwachung mit Verordnung' den Gemeind.:-:;n zu übertragen. 

Die Überwachung darf jedoch nur solchen GAme inden übertraaen 

werden, die in der Lage sind p die Uperwachung im Gemeindegebiet 

durch besondcr,s geschulte Orqane (l~~hs 2) als Lcb8,hsmittGlin­

spBktoren zu besorgen. 

(4) Der Landeshauptmann !-tat dafür zu sorgqn, daß die 

tlberwa9hung im g8samten Gebiet des Lartr!l?s gleichmäßiq durchq,e-

J 
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führt wird. \.venn es zur Sicherung einer ausreichenden Uber­

wachung geboten ist, hat der Landesh.auptmann den Bezirksver­

waltungsbehörden besonders geschulte Organe (Ahs 2) als Le­

bensmittelinspektoren zur Verfügung zu stellen. 

(5) Lebensmittelinspektoren sind anzugeloben und bei 

der Angelobung auf die Verpflichtung zur Amtsverschwiegenheit 

hinzuweisen. 

(6)Der Bundesminister für soziale Verwaltung hat unter 

Berücksichtigung der den Lebensmittelinspektoren obliegenden 

Aufgaben nach Anhörung des ständigen Beirates (§ 24 Abs 4) 

mit Vorordnung zu regeln, 

1. welche allgemeinen Vorkenntnisse und vTelche Ausbildung 

auf dem Gebiete der Rechts- und Warenkunde sowie der 

Hygiene die in Abs 2 Z 3 lit e genannten Personen nach­
zuweisen haben, 

2. welche fachliche Weiterbildung für Lebensmittelinspektoren 

vorzusehen ist. 

(7) Oer Landeshauptmann hat zur Heranbildung tüchtiger 
Lebensmittelinspektoren Unterrichtskurse einzurichten. 

Untersuchungsanstalten des Bundes 

§ 24. (1) Zur Untersuchung und Begutachtung von Waren, die 

diesem Bundesgesetz unterliegen, sind Untersuchungsanstalten 

des Bunde~ zu ~rrichten. Sm'7eit nicht entsprechende Unter­
filuchungsanstalten der LäI}der oder 'Gemeinden bestehen, ist 

in jedem Bundesland für das betr~ffende Bunde~land zumindest 
eine Untersuchungsanstalt des Bundes zu errichten \.md mit 

dßn zur Erffillun9 ihre!' Aufgapen notwE.'!ndigenper,$önlichell und 
scrclll,l::ichen Mitt:.elh 'au:qz'ustatt:el"lo . . .' . .:. . .' 

\ 
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( ) Der Bundesminister fljr soziale '(T~rvlaltuna hat die 

Gebijhren für die von den Untersuchunqsanstalten des Bundes 

durchgeführten Untersuchungen, entsprechen~ den dabei er­

fahrungsgemäß im Durqhschnitt auflaufenden Kosten, in einem 

Tarif festzulegen. 

(3) Die Untersuchunqsanstalten des Bundes unterstehen 

dem Bundesminister fiir soziale Ven,ral tung. D2r Bundesminister 

für soziale Ver~'7al tung hat insbesonrlere bestimmte Untersuchungs­

methoden vorzuschreiben, ,-,renn dies erforderlich ist, um ein 

gleichartiges Vorgehen zur ErzielunlJ~r ein\lTandfreier Ergebnisse 

zu sichern. 

(4) Zur Sicherun~ der zur Vollziehunq der Abs 1 bis 3 

unerlä·ßlichen wissenscha.ftlichen Beratuna hat sich der BUndes­

minister fHr soziA.le Verwal tunq eines st2.ndig8n B~irates zu 

bedienen. Den Beirat haben anzuqehQren~ 

je ein Vertreter' 

1. der Ti-1issenschaft mit der Lel'rbefugniR fFr Lebensmittelchemie I 

2. der Wissenschaft mit der Lehrbe~uanis für Lebensmitteltedh­

nologic, 

3. der T"7isscmschaft roi t der V~hrhefu,,!nis fijr Hyqi0n~, 

4. einer Untersuchungsanstalt 1es Bundes, der L~nder odor 

der Gemeinden mit der Bcf~higung eines Leh~nsm~ttelexperten, 

5. einer staatlich autorisierten Untersuchungsstelle mit der 

Befähiqung eines Lebcnsnittelexoarten, 

6. der Lebensmittelinspektoren und 

·7. d.es Bundcsminis.teriums fHr soziale Verv.1C\l·tunq. 

Der 13eirö.t ist einzuberufen, wenn es auch nur voneincm einzigen 

Mitr:rlied vCrlan0t TJ.rir<i: die ~eschl~i<:;se sind einhel4llq zU tassen. 

Dar Vertreter d0S BundesmtnistcriuPls für soziale Ver\llaXtu~q 

hat den.Vorsitz, das BQ.!1dQ;::;rni,nist'2.riurn ·für· so~iale VCl'!'wal,t.tmq 

die BUrogesch~fte zu führen. 

I 
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Untersuchun9sans~~Ü ten dGr Länder und Gemeinden 

§ 25. (1) Beabsichtig8n Länder oder Gemeinden zur Unter­

suchung und Begutachtung von Naren, die GGgenstand dieses 

Bundesgesetzes sind, Untersuchungsanstalten zu errichten, 
c \ 

so haben sie hieftir eine Bewilligung des Bundesministers 

IDr soziale Verwaltung einzuholen. Die Bewilligung ist zu 

erteilen, soweit die hetreffende Anstalt in der Lage ist, 

die auch den Untersuchun<}sanstalten des Bund8S zukommenden 

~,Aufgaben zu erfüllen. 
\ 

(2) Die in Abs l'g0nannte Bewilligung ist zurückzu-' 

nehmen oder insoweiteinzuschränk2n, als die Untersuchungs-, 

anstalt nicht mehr indcr La<]e ist, die den Untersuchungs­

anstalten des Dundes zukommen0..en Aufgaben zu erfüllen. 

Staatlich autorisierte Untersuchung und Begutachtung 

§ 26. (1) Die entgeltliche Untersuchung und Begutachtung von 

lva+en, die diesem Bundesgesetz unterliegen, ist nur mit Be­

,?,illigung des Bundesmiriisters für soziale Verwaltung zulässig • 

• Die Dewilligung ist zu erteilen, wenn die fachliche Befähigung 

und die technischen Einrichtungen zur Untersuchung und Begut­

achtung fler in Aussicht genQmmenen Waren vorliegen. I}n Bewilli­

<J,\.g).gshescheid ist der Dewilligungsurnfang festzuleqen. 

(2) Das r.undesministeriurn für soziale Verwaltung kann 

die Untersuchungstätigkeit jederzeit überprüfen und insbesondere 

die der Untersuchungstätigkeit (Henenden Einrichtungen besIchtIgen. 

'. (3) D9r D~~Jilligungsbesqheid, l,:s:t vom nupc'icsrranist~rfür 

soziale Verwal tun~ zuriickzunehmen oder inso~leit einzuschränken, 

,alf? die Voraussetzungen für die newilligung nicht mehr vor~ 
liegen. 

Pflichten der Untersuchungsanstalten 

§ 27. Die Untersuchungs anstalten des ~undes, der Län1er und der 

Bemeinden sind innerhalb ihres tvirkungskrr:!ises verpflichtet, 

\ 

5/A XIII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)22 von 104

www.parlament.gv.at



-19-

vorgelegte Waren, die diesem Bundesgesetz unterliegen, auf 

Verlangen zu untersuch~en und darübor binnen drei gonaten 

Defund und Gutachten abzugeben; diese Frist beträqt für 

~achweise im Sinne des § 33 A~s 1 höchstens eine Woche. 

Lebensmittelexperten 

§ 29. (I) Die berufsmäßige eigenvarantwortliche Untersuchung 

und Begutachtung von Waren, die Gegenstan~ dieses Rundes~e­

setz es sind, durch Beamte von Untersuchungsanstalten des 

Bundes, der Länder oder dor Gemeinden oder durch Privatper­

sonen, ist Le~ensmitt8lexp8rten für die Fachgebiete Lebens­

mittelchemie, Lebensmitteltechnologie oder Lebensmittelhygiene 

vorbehalten. 

(2) Zu den Lebensmittclex~crten sin1 vom ~undesminister 

für soziale Verwaltung auf Antrag p sofern sie die Vorschriften 

der Absätze 3 und 4 e~füllenQ zu ernennen~ 

1. Absolventen 

- der Studienzweigc "Diochemie un~ Lebensmittelchemi~", 

"Biochemie" oder "Lebensmittelchemie" 

- der Studienrichtuna " Lebonsmittelchomid "; 

- der Studienrichtung "Le~cnsmitteltechnologie und Gärungs~ 

technik n; 

- des Studienzweiges "Hygienc p Technoloqie un:'! Uben .... achung 

von Lebensmittoln tierischer Herkunft". 

2. Ahsolventen medizinischer oder naturt<lf'sscnschaftliCher 

Studienrichtungen sind antragsberechtigt p t"l8nn sie eine 

ner Ausbildung der Leb(msmittd~erten cntspr8chenr1e zu­

sätzliche !\us:'iL1unq.,:i.n ein\~r wi$s\9f1schaftl.ic:hcm HOchschule 

genossen h:lben. 

(3) LAbensmittelexperten haben eine fünfjährig8 wissen­

schaftliche und praktische Tätigkeit auf dem Ge~iet der Lehens-

:'/ 
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mitteluntersuchung an Instituten der wissenschaftlichen Hochschulen, 

zu deren Aufgabe die Pflege der Lehensmitteltechn~logic, der 

Lebensmittelchemie odarjar Lebensmittelhygiene zählt, an staat­

lichen oder staatlich autorisierten LebensmitteluntGrsuchungs­

anstalten odor in sonstigen Forschungsinstituten un1 Laboratorien 

für Lebensmitteluntersuchung, deren Einrichtungen hiefür geeignet 

sind, nachzuw8isen. 

(4) DAr erfolgreiche Besuch einer Lehrveranstaltung li~er 

Lebensmi ttelrecht an einer wissenschaftlichen Hochschule \'lährend 

a.es Studiums oder währent3. der Praxis ist nachzuweisen. 

(5) Im D0scheid liberdie Ernennung ist unter Berück­

sichtigung der ltrt der Ausbildung und der Praxis das Fachgebiet 

oder die Fachge~i0te d0S L,~h:3nsmi ttelexp0rten zu b'?zeichnen. 

(6) Personen mit der Lehrbofugnis für die Fachgebiete 

Lebensmitteltechnologic F ~hen~mittelchemi8 oder Lebensmitte,l­

hygiene sind den !:.ehensrnittelxperten des entspreCh8nrlen Fach­

gebietes im Sinne dieses r>.undesgesstzes gL:üchgestellt~ 

Lebensmittelpolizeilicha Revision 

§ 29. (1) Die Lebonsmittelinspektoren sind innerhalb ihres 

Wirkungsberaichesbefugt, überall, wo Waren, die Gegenstand 

diese~ Dunmesg(:setzes sin1, in V~l;'kenr gehracht wG!.rdGn I ~1ährend. 

d~r Ublichcn .. G0scbäfts- ?der netricb~H;"tunrjcn Nachschau .~.!l 

balten und Narc;nprob'2n zu entnehmen. Sie haben dabei jede 

vermeidbare Störunq des GoschäftsbetriAbes unl jedes iiuischlSan 

. ~u v~rpteiden. 
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(2) Die entnommene ltlarenprobe ist in zwei gleiche Teile 

zu teilen, wobei darauf zu achten ist, daß jeder Teil groß 

ganug ist I um eine der Natur d·9r Ware entspr2chende Unter­

suchung zu gewährloisten. Ist das nicht mö0lich oder würne durch 

die Probenteilung die einwandfreie Beurteilung vereitelt, dann 

ist anstatt der Probenteilung wenn möglich eine entsprechende 

z",rei te Probe der betreffenden Ware ZI1 entnehmen. Die Proben­

teile oder die Proben sind z\'lCckentspr8chend zu verpacken v amt­

lich zu verschließen und zu kennzeichnen. Ein Pr0bentcil oder 

die Zweitprobe ist zu DCvlc'üsz,,,ecken als G2genprob0 zurückzu~ 

lassen. l ... uf Verlangen der Partei ist o.ine t,.~8itere Gegenprobe 

zu entnehmcm und zurück7,ulasseni für sie gilt Abs 4 nicht. 

(3) Unmittel~ar -nach der Probeentnahm'2 ist ein Pr'obe­

begleitschreiben zu verfassen. Darin hat der Lebensmittel­

inspektor seine Feststellungen unr:l Nahrnehmungen bei nor 

ProbenentnahmG fest-zuhalten 0 Eine Durchschrift des Proben­

begleitschreibens ist am Orte der Prohencntnahme zurückzu­

lassen. 

(4) Für die entnornment~n Proben hä,tder Dund 8ine - Ent­

achädigung zu leisten. Diese wird,soferne über die Höhe keine 

Einigung erzielt wird, von der Bczirksverwaltunqsbehörne unter 

Derücksichtigun~ des Einstandspreises mit Pescheid bestimmto 

Lbr Instanzenzug Gndet beim Landeshauptmann . Die Pflicht zur .. 

Entschädigung entfällt, wenn auf Grund der Probeentnahme 

entwoder eine Vsruteilung oder der Verfall ausgosprochen 

wurdco 

(5) Dia Untersuchunqsanstalten des RundGs, dQ~ Län1er 

und-der Gemeindem sind ber8chtigt, din lc~ensmittelpolizeiliche 

Revision im Beisein eines zustä.ndigen Ler.ensmi tt-elitls1?ektors 

I 
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durch eigene Organe durchzuführen, ~"enn sie von der zuständigen 

Behörde darum ersucht wurden oder wennes der Untersuchungsan­

stalt im Laufe eiher anhängigen Untersuchung notwendig erscheint. 

(6) Die lebensmittelpolizeiliche Revision ist frühestens 

bei Abfertigung der Ware 

a) zum freien Verkehr in der ~infuhr, 

b) zum Eingangsvormerkverkehr zum un00wissen Verkauf, 

c) zur Einlagerung in offene Lager auf Vormerkung 

zulässig • 

. Deschlagnahme und Vernichtung 

§ 30. (1) Bei Gefahr im Verzug sind vermutlich gesundheits­

schädliche TtJaren, die Gegenstand dieses Gesetzes sind I anläßlich 

der lebensmittelpolizeilichen Revisionen vorläufig zu beschlag­

nahmen. Darüber ist an Ort und Stello eine PeScheinigung auszu­

stellen. Die Vor\'lal tungsbehörde hat sodann unverzüglich einen 

I3eschlagnahmebefehl d.es zuständigen Gerichts einzuholen • {rard 
.. dieser Deschlagnahmebefehl nicht binnen drei Tagen erlassen, 

dann ist di~ vorläUfige heschlagnahme wieder·~\1fzuneben. 

(2) Bei Gefahr im Verzug hat der Lebensmittel inspektor 

nach Ent i1id.hme der vorgeschriebenen Proben in Gegem·mrt von 

zwei Zeugen nach Aufnahme eines Pn.fundprotokolls die SOfortige ·H 

V~rnichtung offenbar gesundhei tsschädlicher ~(ar.Em abzuor'dnen, 

<i1e Du;rchführu1')g z ':1. vet:~nlas$'en url1:1' ~\,1 üb~rwaqhen • 

. ;;~Pte'rs~~~ung 112d.~pe,~3tappt~lJ.g~urt;h C}~:n\~ tlntcrS1Johutv:rs~:?ta:p: 
" .'"" . " . :" '. " . :,' ":', :...' . '. . . ~. ": ' -, 

. des Bup'Qes., ;;t1es;;t.~n[.h~;·s Od~L,d(;p; G@ly,}:tnde' 
".. . s, '", . < .t. :..:: ',' 'Il., . ":: .. i, ~~ .• '.: . " ....... r-:;- ~. \ ... ~ 

§ 31. (l)Die entnom.1l1.cn0. Warenprobe ist unverzüglich der nächsten 

zuständigen untersuchungsanstalt des Dundes, des Landes oder der 

\ 
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Gemeinde zur Untersuchung und Begutachtunry vorzulegen. Diese 

hat Befund und Gutachten darüber abzugeben u ob die betreffende 

Ware diesem Bundesgesetz u den auf Grund dieses Bundesgesetzes 

erlassenen Verordnunaen und den für sie maßqeblichen Kenn-
~ -

zeichnungsvorschriften entspricht. 

(2) Untersuchungsanstaltan des Dundcs u der Länder oder 

der Gemeinden haben sta~tlich autorisierten Untersuchungs­

stellen, die mit der Untersuchunry der Gegenprobe befaßt 

sind, auf Anfrago die ang\?wendete Analysenmethede und den 

Untersuchungsumfang hekanntzug9beno 

Haßnahmen der Vervlal tungsbehörde 

§ 32. Die Verwaltun~rsbehörde hat der Partei Befund und Gut­

achten bekanntzugebono Gleichzeitiry hat sie allenfalls not­

wendig gewordene Haßnahmen zu ergreifen. 
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VIIo Abschnitt~ Einfuhr 

Imoortbeschränkunq zum Schutz ~er C~sundheit 
e t 

§ 33. (1) Dcr Dundesminister für soziale Verwaltung ist er­

mächtigt, gemeinsam mit den Bundesministern für Finanzen 

sowie für Handel, Gewerbe und Industrie und für Land- und 

Forstwirtschaft nac~ 1'.,nhörung -.jas Obersten Snnitätsr.ates und 

der Codexkomrnission zum Schutz der Gesundheit mit Verordnung 

anzuordnen, daß die Abfertigung von t-Jaren, die Gegenstand 

dieses Bundesgesetzes sind und aus dem Zollausland stammen, 

.. a)zum freien Verkehr in der Einfuhr, 

b) zum Eingangsvormerkverkehr'zum ungeNissen Verkauf, 

c) zur Einlagerung in offene Lager auf Vormerkun9 

nur gegen Vorlage eines Nachweises 7.:ulässig ist, daß sie 

keine nicht zugelassr:men Zusatzstoffe oder verbotenen RUck­

stände enthalten und keiner zum Schutz der Gesundheit erlassenen 

Verordnung nach den §§ 15 unrl 18 bis 20 widersprechen. Dieser 

Nachweis ist ein Abfertigungserfordernis im Sinne des Zo11-

gesetzes. 

(2) Der NachTV'eis wird durch ein Untersuchungszeugnis 

einer Untersuchungsanstalt dos Dundes , eü1cs Landes, einer 

Gemeinde oder eines staatlich au.torisierten tTntersuchers er­

bracht. Ob und inwiml7eit auch Untersuchungszeugnisse staat­

licher oder staatlich autorisierter Unters~chung$tellen .. , 
des 

als 

für 

Auslandes oder Pescheinigungcn ausländischer Dienststellen 
.. • • • ."~- i 

gleichwertiger Nachvleis g13l ten, hat der rundesminister 

sc{z iale V9rwal turtq durch Velrordnung z'q. besti)'nl\Wfl. 

(3) Die Verordnungen nach Aj)S 1 haben, soweit dies 

rpit <t1(j)Ul. St;;hutz _oer qG.;sun~,heit vereinL:ar ist, di<~jeni9'6n' Aus­

p.ah~fn von der 'ErbJ;7inqung das Nachweises fcstzulec.:ren?, die 

notwendig sind, um eine reibun<]slose 2\bfcrtigung von Waren 

aufrecht zu erhalten, die von Eingangsabgaben hefreit sind. 
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VIII. Abschnitt; Straf'- und Verfahren~,;hestimmuncr(m 

Gerichtlich strafhare Verstöße aeaen die 30 6, 16 und 19 
-' r' 

§ 34. (l) wer fC'.hrlässig 

a} Lebensmittel, Zusatzstoffe , kosmetische ,~H ttel oder 

Gebrauchsgegenstände, die 08i bestimmunqsgemäßem Gebrauch 

geeignet sind, die Gesundheit zu schädigen, oder 

b) verdorbene Lebensmittel, Zusatistoffe oder kosmetische 

Hi ttel ohne deutlich? K:mntlichmachung der V8rdorbenhei t 

in Verkehr bringt, hegcht eine Übertretung und ist mit Arrest 

von einer \t.11'Jche bis zu sechs ~,1onaten oder mit Gel"! bis zu 

50.000 S zu bestrafen. 

(2) Wer die in Abs 1 genannten Delikte vorsätzlich 

begeht, ist wegen V8rgehens mit strengem Arrest von einem 

Monat bis zu einem J2.hr zu !:>estrafen. 

(3) Pei ~rschvlCrcnc18n Umständen kann neben der Frei­

heitsstrafe eine Gelds~rafc bis iu 50.000 S verhängt werden. 

Gerichtlich strafbafe Ver~töf~e gC<;Jüz:. die §§ 7, 8 und-2, 

§ 35. (l) ~'ler fahrlässig 

a) Zusatzstoffe, die nicht zugelassen sind oder jen Zulassungs­

bedingungen nicht entsprechen, mit einem Hinwtijs auf ,ihre 

Verwendbarkeit für Lebensmittel, 

b) LcbGnsmi ttel, die nicht zllg81as.sen~ o..:!,Qr den ZulassuI)gs~' 

bcdii:lgungün nicht, cntsprcchenr'l.e Zusatz s'tof.f~~ ~nthal ten, 

c) Lebensmittel, dia ohr.,~ Zulassung odör entgegen den Zu­

lassungsbedfng:ungßt""1 einer hcsoriderch ioni$~e;rdhdenodt;r 

ultraviolGtten Best'rahl~ng ausqcsetzt w'u:t;c'km i edor 

d) Lebensmittel cntgeg~n einer Verordnung, mit der das 

Inverkehrbringcn von Leb8nsmitteln tierischer oder pflanz-

, 

5/A XIII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 29 von 104

www.parlament.gv.at



- 26 -

licher Herkunft verboten wurde, die hesti!l1D1te qesunnheits­

schädliche RÜckstände oder Verunreiniquncren enthalten, 

gewinnt oder einfUhrt, beq0hteine Ubcrtretunq und ist mit Arrest 

·von einer T~Toche his zu sechs t'~onaten odor mit Geld his zu 50.000 S 

zu bestrafen. 

(2) vIer die in Ahs 1 CJenannten D0.likte vors;:;.tzlich hegeht, 

ist weg:.:m Verqehens mit str~n0em Arrest von ein0.m Mona.t bis zu 

einem Jahr zu bestrafen. 

(3) Bei erSChtNCrenden Umstänry.en kann neben der Freiheits­

strafe eine Geldstrafe his zu 50.000 S verhängt werden. 

Beh;onders schwere Fälle strafhar:er Handlungen nach d8n$~ 31 un1 35 . ; . . 

§ 36. (1) vler r1en in den E1~ 34 und 35 qenannten Vorschriften fahr­

lässig zuwic'lerhandel t und dadurch fahrl!3.ssiq eine schw0re körper­

liche BeschädiqUIl.J oder den Tod eines M(-msch"'~n verursacht, ist wer:ren 

Vergehens mi'i; stren012m Arrest von einern .Monat bis zu einern lJahr zu 

bestrafen. 

(2) Wer dc!'l in den ~I:; 34 und 35 qf-nannten VOlischriften vor­

sätzlich zuwid.erhandelt un1 dadurch fahrl~ssiq ein.e sch\<!ere körper­

liche Beschä1i~unq oder den Tod eines ~enschen vorursacht, ist ~eqen 

Vef'gehen$ mit s'tronqem .~rrest von sechs Honaten bis zu Cl.xci Jahren, 
zu b~st:rafen. 

(3) B8i ersc~werenden Umstännen kann neben der Freiheitsstrafe 

in den Fällen 1es Abs 1 eine Geln.strafe bis zu 100.000 S uno ig }lftn 

Fällen des' .\bs 2 eine Geldstrafe bis zu 250.000 S verh!:inqt .werti~n.j 

(4) l~lu;rde oj,n in n.en ~~ 34 .1\hs loder 3'5 i\b$l g.~nannt~s, 

Delikt unter solchen Umständen he~anqcn, daß naraus eine Gefahr 

. ftlr da,s Leeeh odGr die G~pundheitvÖI'l Meh~ch8n in 51r-(1ß<1::'~o~ ~,\,u'Sv 

d~hrtung t:':ntst~hen kann, sO.irft (tieTC!:.t a~$ vetgl),heh rni·t strellrTem 

A~rest von sechs Honaten bis zu drei Jahren zu bestrafen, wobe! 
bei besono.'3rs erschwerenden Urnstänc.en neben 1cr Freiheitsstrafe 

eine Geldstrafe bis zu 100.000 S verh.=j!1crt werden kr"!.nn. 

\ 

5/A XIII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)30 von 104

www.parlament.gv.at



- 27 -

(5) Wurde ein in den ~§ 34 Al?s 2 oder 35 Abs 2 genanntes 

Delikt unter solchen Umständen begangen, daß daraus eine Ge­

fahr für das Leben oder dia Gesundheit von Menschen in größerer 

Ausdehnung entstehen kann, so ist die Tat als Vcrbrechgn mit 

Kerker von einem Jahr bis zu fünf Jahren zu bestrafen, woboi 

bei besonders erschwer~nden Umständen neben der Freih0itsstrafe 

eine Geldstrafe bis zu 250.000 S verhängt werden kann. 

Verwaltun<;lsbehördlich und gerichtlich strafbare Verstöße 

!legen § 11 

§ 37. (1) Wer vGrfälschte oder nachgemacht.e Lebensmittel oder 

Zusatzstoffe fahrlässiC) in Verkehr bringt, hcg.'?ht eine Ver­

\'lCiltungsübcrtrctung und ist mit Arrest bis zu sechs Wochen' 

oder mit Geld bis zu 30.000 S zu bestrafen. 

(2) lver verfälschte oder nachgemachte Lebensmittel 

oder Zusatzstoffe wissentlich in Verkehr bringt, begeht eine 

Ubertretung und ist roi t Arrest von einer l'!oche bis zu sechs 

JvJönaten oder mit Geld bis zu 50.000 S zu bestraf8n. 

(3) Bei erschl.'1crondcnUmständch kann neh?:n der Fr<=liheits­

stra·fe in den fäll.3n des .~bs I eine Geldstrafe bis zu 30.000 S 

und in den Fällen des Abs 2 eine Geldstrafe bis zu 50.000 S 

verhängt werden. 

Gericht.1ich ~trafbare V8rh.li:,~unq der, ArntsvcFschwiegqnheit 
. ,. .' .. ..". '".: ..} .".." . ' . 

§ 38. Behördenvertrete"t unq Organ~~ der iJnb3rsucl"lUngsanstal ten 

des Bundes, dGr Länder oder der Gemein4en, die in Vollzi0h~ti9 

dieses, BU!i)desg0;satzr::s, W8rm auc'h hlo& fahrlä$s.:tg ,ihr9 Pflicht 

zur Amtsve~schwiog{;;nhp.i t verletzen, begehen e;ine Ühertretung 

und sind mit Arrest von ein8r y.]ochc bis zu drei Monaten oder 

mit Geld bis zu 25.000 S zu bestrafen. 
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Straffreiheit 

§ 39. (1) Das Gericht hat das wegen einer nach diesem Bundes­

gesetz strafbaren Ubertrctung eingeleitete Verfahren mit Be­

schluß einzustellen, wenn die Schuld des Täters gering ist, 

die strafbare Handlung Jseine oder nur unbcdGlltonc'l.El Folgon 

nach sich gezogen hat und die B~strafun~ nicht geboten ist, 

um den Täter von ~'?8i teren strafbaren Handlungen abzuhalten. 

Gegen diesen Beschluß ist ein Rechtsmittol nicht zulässig. 

(2) Der staatsanwalt kann von der Verfolgung einer nach 

diesem Bundesgesetz strafbaren Ubertr(~tuns absehen oder zu:dick­

treten, wonn anzunehmen ist 1 da.'3 das Gericht nach Abs 1 vor';' 

gehen wira,. 

Verwaltungsbehördlich strafbare Verstöß0 ge<18n die f,&·lO, 11, 
. . . . 

12,14, 15, 17, 18, 19, 20 und 33. 

§ 40. (1) Wer 

a) Lebensmittel odor Züsatzstoffc beim InvRrkehrbrinqcn hygienisch 

nachteilig beeinflußt o&er nicht verhindert, daß diese hy­

gicnisc:h nachteilig hcoinflußt werden könnGn, obNohl dies 

nach dem Stand der Lebensmittelhygiene und V3'bensmitte1tech­

nQlogie möglich und nach der al1g0~Ginen Verkohr$auffa~aung 
zumutbar ist, 

b) einer Hygieneverordnung nach ~ 10 P-..bs 2 zm"liderhandelt, 

c) falsch bezeichnete Lebensmittel, Zusatzst0ffe qder kosmGtische 

Mittel in Vcrkohr bringt, 

<H :peim Inve,rkGl1rbrin(7(~n yon Lebensmi t,b'Ün ol'l~r .9\Jsatz.stof'fen 

auf d·Io "Qrbeug-ung gegen "b(-'~st.imm.te 1\'t"ankhpit:S'l1, auf (''H.c 

Heilung odor Lindcrunq h~stimmtQr Xrankl1eitcn oder auf 

är2t~~che'Emt'<fehltmtren hin;1eist, 
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e) es als Hersteller oder Importeur diätetisc:h.er l.ebens!'1ittel 

entgegen § 14 verabsäumt, unverzüglich Muster der von ih.lll 

hergestellten oder eingeführten L0.bens~ittel dem ~undesmini­

steriums fUr 50zia10 Verwal tunq einzusen0_en, 

f) als Hersteller oder Importeur einem nach ~ l~ erlassenen 

Bescheid zuwi~erhandelt, 

g) einer Verordnung nach den 1~ 15, 18, 20 oder 33 zu\<.ri1erhandel t r 

oder 

h) Stoffe, die bisher für die Herstellunq von in ~ 5 Abs 1 Z 2 

genannten Geschirren und Gegenständen nicht v8rwendet wurden 

und die nicht zugelassen sind oder ~en Zulassungsbedinaunqen 

nicht entsprechen, zur Herstellung solcher Geschirre oder 

Geqenständeverwendet, 

begeht eine VerwaltungsUbertrotung und ist mit Arrest bis zu 

sechs Wochen oder mit Geld bis zu 30.000 S zu bestrafen. 

Der Versuch ist strafbar. 

Urtcilsveröffentlichun'l und Verlust der Gei'.rerbeherechtiauna 

ß 41. (1) Bei Verurtoilunqen nach ~iesern Bundesq13setz kann das 

Gericht im Falle eines Verbrechens oder Vercrehens bei ~er ersten, 

im Falle einer Ubertretung aber hei der zweiten und je1ar all-

fäl1'igen woi taren Verurteilunqer'k~nnen, daß (Jas Urteil CI.uf'f(osten 

des Verurteilten !n einer Ta~e~- odor Fachzeitunn zu veröffentli­

chen ist, es sei denn auf Grund bestim!11ter Tatsachen anzunehm8n g 

daß der Verurteilte auch ohne eine solche Veröff0ntlichunq gleich­

artige straf:!:'lare Handlun'1en nicht mehr bOl!ehen i'.lI~rf!.o. 

(2) Ferper kann das Gericht '..,oryen VerbredhcTIs .oner Vcr~ 

gEl.hen$ schon hai rler ersten Ver:urteilunC", 'Y7<::'Jon Uhcrtretunq bei 

der zweiten und-jeder allfälliaen weiteren Verurteilunr:r auch auf 

g§.nzliclwn oder .teilweisen Verlust d,,)-r' betr6-ffEm-::1eh G8wGrb~be~ 

Z'eGhtiqunq für imme;!' oder fü~ e.ine bestimmte Zeit erkennen,wenn 

a.uf Grurid bestimmter Tatsachen zu bcso~'~eh ist, ~aß der Verur­

teilte andernfalls strafbare Handlun02n beqehen werde, die 00-

eignet sind, die menschliche Ge sunr3.he i t zu <1o.f?_hrd€'n. 

5/A XIII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 33 von 104

www.parlament.gv.at



- 30 -

(3) Ob und im.,iewei t von den Abs 1 und 2 , oder von 

beiden, Gebrauch zu machen ist, hänqt davon ab, ob nach Qer 

.Artder strafbarE::n Pand.lunq iM Zusanunenhanq mit der Persön­

lichkeit des Täters zu he fUrchten ist, daß er neuerlich ~Tleich­

artige strafbare HanCl.lunqen bec:rehen wird. 

Verf.::lll 

§ 42. (1) Im Falle der 0"erichtlichen Verurteilunq nach diesem 

. Bundesgesetz können die !~?Rren, die Gegenstand der strafharen 

Handlung waren, ohne Rücksicht darauf, wem sie ~ehören, zu­

qunst<:m des BunCl.es für V'orfall~n erkl:=lrt werden. A\lf~en Ver..­

fall muß erkannt werden, wenn d.i~se Parcn aesunr3heitsschä.dlich, C 

sind. 

(2) Liegt der objektive TatbeGtan~ eines Delikts vor, 

dessentweqen auf Verfall zu p.rkennen ist oder erkannt\>lerden . , . . 

kann, ohne daß eine bestim.TTite Person verf.:olqt oder v0rurteilt 

werden kann, so kann der Ve.r::f.all imfrr.:üspr0chen.~cn Erkennt~ 

nis oder in einem auf .i" ... ntraq des öffentlichen Ankl~('l''1rs ein­

zuleitenelen selbs'.:tändiq"m Verfah~enflUsq8sl1rocl'1".:m werden. 1m 

selbstandic-en Verfahren ha'tüber "len Antraq auf Ve~fall rl.as-- :'.' . -

. jenige Gericht mit Urttlil 'zU eik~nnen I dar:; in rlerH~uptsaChe 

zuständiq wäre. Auf die öffentliche Verhandlun~, die Ent­

scheidung un0. deren Anfechtung sin~ die Vorschriften anzu­

wenden, die für dio Entsch~ic.unq in der H~uotsache zu 0elt~n 

hätt~n. 

(3) In berücksichtigunqswürdioen F~llc'n hat di:\sGericht 

in d-em th;tQ;tl, 1n dem~uf. ~en.'''Vp'ifalle~)tant)twird I aus~t,1'" 
spteChen, dal1 der durch ein.e aJ.l~:~.llJite Verwertung der ver~ 
:fallel'len Nare erzielte Erlös der vom Verfall betroffenen Per­

son auszufolqcn ist. 
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(4) In allen Fällen, in denen ~as Gericht beabsichtigt, den 

Verfall auszusprechen, sind, SOilleit dies möglich ist, die 

Personen, die ein Recht an den Verfallsge~enständen geltend 

machon, zur Verhandlun~f zu laden. Sie sind r 50\'1ei t es darum 

geht, ob der Verfull zulässig ist p berechtigt; tat'Sächlichc 

und rechtliche Umstände vorzubringen, hnträge zu stellen und 

gegon die Entscheidung, die nach der Strafprozeßordnung zu­

lässigen Rechtsmittel zu ergreifen. Wogen Nichtigkeit können 

. sie das Urteil auch dann anfechten, wenn das Gericht Seine 

Dcfugnisseüberschritten hat. Gegen ein i.n ihrer Abwesenheit 

gefälltes Urteil können sie nicht Einspruch. erheheno 

Zum Ersatz der besonderen durch den Antrag auf Verfall ver­

ursachten Kosten sind, falls dem Antrag stattgegeben wird v 

alle Personen zu verurteilen, gegen die das Urteil vollstieck~ 

bar ist. 

Gerichtszuständigkoit 

§ 43. Zur Durchführung des Strafverfahrens wenen Ubortretungen 

nach diesem Dunc1Gsges€tz ist das Bezirksgericht am Sitze des 

örtlich zustäpdigen Gerichtsh0fs erster Instanz zuständig 0 

Kosten der Untersuchung und negutachtung 

§ 44··. (1) l<ver bei einer Untersuchungsansta,lt des Bundes u eines 

Landes oder einet Gemeinde ~~1arcn I cUß Gc;J<Jgnstann dioses Dun0.es:= 

gesetzes sihJ, zur Untersuchung und Begutachtung vcrlegt o hat 

gleichzeitig die Kosten hiefür zu erlegen. Diese Kosten sind 

jedoch ,\ton i1mts wegen zu er~ta.tten, N:enn auf Grund dieser Unter"'; 

suchung ein D,:itteF techtskr,~ftig gerichtlich vorurtoi,lt ode:.r 

Waren Dritter fU:'.." verfallen crklärtwurr1en. 
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(2) Oio einer Untersuchungsanstalt des nundes, einos 

Landes oder einer Gemeinde von einer Partei zu ersetzenden 

Kosten der Untersuqhung unn Degutachtung können im Verwaltungs­

weg eingetrieben werden. 

(3) Der Ersatz der Kosten der Untersuchungs anstalten 

des Bundes! der Länder oder der Gemeinrlert, die durch Unter­

suchung und Degutachtung von Waren entstehen, diGim Zuge 

einer lebensm1ttelpolizeilichen Revision gezogen wurden, sowie 

die Gebühron der Vertreter der Untersuchungsanstalten des, 

nund0s I' der Länclerodet', der "'Gemeindem als Gerichtssachver:­

ständigesind,Einnahmen der Justizverwaltung. 

..'.~' 
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IX. Abschnitt: Inkrafttreten, Ü~ergangs- une Schlußbestimmungen 

§ 45. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am.l. Jänner 1973 in Kraft. 

(2) Durchführungsverordnungen können bereits vor dem 

1. Jänner 1973 erlassen werden. Sie treten jedoch frühestens 

mit diesem Tag in Kraft. 

(3) Die VerbQtsrege1ungen der §§ 7 Abs 1 bZ\<l 8 Ahs 1 

treten erst 18 Honate nach Kundmachun9 der jc~weiligen Ver­

ordnung nach den §§ 7 Abs 4 bz~ 8 Abs 2 in Kraft. In den· ge­

nannten Verordnungen kann, um dia reibungslose Durchführung 

zu sichern, angeordnet werden, daß die Verbotsregelungen für 

die Hersteller und Importeure bereits früher in Kraft treten. 

(4) Derechtigungen, die auf Grund des Lebensmittelgesetzes 

1951, DGDI Nr 239 begründet worden sind, wer~en durch das In­

krafttreten dieses Bundesgesetzes nicht herührt; sie unter­

liegen ab 1. Jänner 1973 diesem nundesgQsetz~ 

(5) Auf Delikte, die vor dem 1. Jänner 1973 hegangen 

werden, is't dieses Bundesgesetz anzuwenden, es sei denn, sie 

würden dadllrch strenger bestraft als nach den bis dahin gelten­

den Vorschriften. 

(6) Soweit in anderen Rechtsvorschriften auf das Lehens­

mittelgesetz oder einzelne seiner Bestimmungen vervli~sen 

wlrd, tre·ten an deren Stelle die entsprGchcmde;n: :;·estint'nungen 

dieses BUhdesgesetzes. 

(7 ) Die Vet'jährürlgsfrist dee§ 31 .Abs :~ Ver,,-'ai tungsstraf'" 

gesetawird fi,ir den Anwendungsbepeich dies~'sD:tlndesue~etzes Auf 

ein Jahr verlängert. 
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Lebensmittelexperten 

§t 4 G • (l) Die nach der Verordnung des Ministeriums des 

Inneren und des Ministeriums f~r Kultus und Unterricht 

RGDl Nr 241/1897 geprüften Lebensmittelexpertcn sind den 

Lebensmittelexpertcn im Sinne dieses Bunrtesgesetzes 

gleichzuhalten . § 28 Abs 5 ist sinngemäß anzm·renden. 

(2) Doktoren der Phflosophie o~cr der technischen 

Wissenschaften mit dem Dissertationsfach Chemie (Hauptfach), 

Diplcmingenieureder Fachrichtung Chomie oder der Fach­

richtung Garungstechnik un~ Lehensmitteltechnologie einer 

wissenschaftlichen Hochschule sO'YJie Tierärzte und Magister "' .. , 

der Pharmazie .~in1, wenn sie ein8 gleichwertiqe Ausbildung und 

Praxis nach § 28 ~bs 3 und 4 nachweisen können, den Lebens­

mittelexperten für die E.mtsprechen~enFach0ebiete <]leich­

zuhalten. Die Gleichhaltung ist mit Peschei1 festzustellen. 

Sie s,e,tzt jedoch voraus, daß die Gleichhaltung noch vQr 

dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes beantragt wird. 

Patentrech:t;liche Destirmnungen 
".' . . " .w.. 

§ 47. Dieses Dundesgesetz und die auf Grund dieses Dundes­

~setzes erlassenen Durchführunqsvorordnungen stehen der 

Erteilung eines Patents nicht entgegen. 

SOl'1dererm3.cht!~QunY'f,n 

§ 48. (l)De:r Dundesminister für soziale Vcrwaltunc; kann, 

\Alenn; es Cli.1S budg;;t~rf~P GrUnc1GI1 od~1r wGryen 14a,ngels an 0e­
eignetem P6r$onalorforq.erlich j.s·~, mit Zustimmunrr des H~u.pt­

ausschusses dcs Nationalrates durch Veror"lnung je~.,eils fUr 

drei Jahre anordnen, daß in Niederästcrr8ich und im nurgen­

land vorläufig keine eigenen Untersuchungsanstalten dcs 
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Dund0s errichtet werden müssen und daß die betreffenden 

Aufgaben von der Bundesanstalt für Lebensmitteluntersuchung 

in Wien zu erfüllen sin·1. 

(2) Aus den gleichen Gründen kahn der Bundesminister 

für soziale Verwaltung mit· Zustimmung des Hauptausschusses 

des Nationalrates durch Verordnung je",eils für ein Jahr an­

ordnen, daß die dreimonatige Frist des § 27 auf jene Frist 

verl:ingcrt ltJird, 1ie auf Grund ({er Einrichtun02n der Unter­

suchungsanstal ten tats,1chlich benötigt "Jird. 
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Außerkra;fttreten von Rechtsvorschrifte·n 

§ 49. (1) Hit dem Inkrafttre-ten dieses llundesgesetzes treten 

folgende Vorschriften außer Kraft: 

1. Kundmachung vom 23. November 1897, RGBI Nr 269, betreffend 

die Errichtung von allgemeinen staatlichen Untersuchungs­

anstalten für Lebensmitt>21 und Gebrauchsgegenstände der im 

Gesetz vom 16. Jänner 1896 (RG!]l Nr 89/1897) bezeichneten. 

Art. 

2. Gesetz betreffend den Verkehr mit Dutter, Käse, Schmalz 

und deren Ersatzmittel vom 15. Juni 1897, DRGBl Nr 27 
I S 475, 

3. Verordnung des Hinist~~ri.ums des Inneren und des Hinisteri ums 

für Kultus und Unterricht vom 13. Okto!Jer 1897, RGD1' 

Nr. 241/1897, betreffend die R-:;gelung des Studien- und 

Prüfungsvlesens für Lebensmittelexperten r 

4. Verordnung vom 30. Jänner 190~, RGDI N?= 28, betreffend 

die Dezeichnung der Snciseö1e; 

5~ Bekanntmachung betreffend Destimmunaen zur Ausführung 

des Gesetzes über den VeYkehr mit rutter, Käse, Schmalz 

und deron Ersatzmittc1, vom 1. Juli 1915 ,DRG~.l S 413; 

6. Bekanntmachung über fettha1tige ZqPp.reitung~n vQm 26. Juni 

1916, DRGD1 S 589, in der Fassung der Dekanntmachung vom 

28. April 1921, DRG~l S SOli 

7. Dekanntmachung über den Verkehr mit Butter, Käse, Schmalz 
, . '". ,,~. -.""-ö;",,., 

und daren Eisatzmittel, vQn 16. Juli 1915, DRGP1 S 751; 

8. Gese:Qz vorn 8. '<1. 192Z- fiber das 3~arU1.t,"1einmono9Pl, 

DRGBII S 405, $owl~i t es fci1:;>ensmittelrechtliche Vor­

schriften enthält; 

9. ~urt&,n-aehung vom 2~. Sct.~tem;ber HJ24", n@~l t1j J6G,- bö­

,tI,:leffend 9i~ l:'J;)~ndc~llngd2r ArntssP#Elngel: d~ra!l!gCIno.i.beJ\ 

Untersuchungsans-talten für LC!!bensmitte1 in Tflicn,Graz 

und Innsbruck; 

. 
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10. § 9 des ]\.rt: 1 d'::!r Vero:~dl1ung des. Reichspräsidenten zur 

Förderung der Verwendu~g ~nländischQr tierischer Fette 

und inländischer Futtermittel vom 23. Dezember 1932, 

DRGBl I S 575, 

110 §§ 2 bis 5 und 11 der Vero:=dnung über die get\'erbsm~ßige 

Herstellung von Erzeug~issen der Margarinefabriken und 

Ölmühlen vo~ 23. MJrz 1933, DRGBI I S 145; 

12. Verordnung ühe:::- fetthftlti<]2 Zuh~reitungen vom 22. Mai 1933, 

DRGBl I S 288; 

13. §ff 2 bis 5 der Vierten Verordnung iib8r gewerbsmäßige 

Herstellung von ErzAugl1Ü;Sen der ~Jlargarinefahriken .und 

Ölmühlen vom 23. Oktober 1934, DRGDl I S 1066; 

14. Bestimmungen des SÜßstofi;gesetzes vom 1. Februar 1939, 

DRGiJl Nr 17 SIll, sO'.<leit: sie nicht im § 1 lit b des 

Bundesgesetzes vom 30. Harz 1955, BGDI Nr 62, erfaßt 
sind. 

15. Verordnung über die E:i.nfUhrllng fett~~irtschaft1icher Vor­

~chriften im Lande österreich und in ~en sudetendeut§chen 

Gebieten I vo:n 2~L Fobru2.:!:' 193:), DRGD1 I S 553; 

l6 D Verordnung über den J:<'8b:-, t~asser- und Salzgehaltder Butter 

vom 21. August 1939, DRSDI I S 1527; 

170 Kundmachung deS ReichskcInE1Ü: san~ iHr die vJie'.iervereiniqung 

östGrreichs m:i_t dem Deu·::schcn Reich, G~l F .• d.L.Ö.Nr.10GO/1939i 

ISo Lebensmittelgesetz 1951, nGDl Nr 239, in der Fassung des 

Art IX der II. Strafgesetznovelle 1952, des Bundesgesetzes 

vom 28. D2zembGr 1960, T3CD1;-,Jr 245, der Strafgcsptznovelle 

1963, DG~l Nr 175, des Dundesgesc~zes vom 19. Oktober 1966 1 . 

DGD1 Ur 235, unQ des DunrlesgG3Gb:8S vom /1. Juli 19b8, 

nGnl Nr 2G8; 

19. Verordnung 'Jom 5. Juni 1062, nGBl Nr 158, über die Frrichtung 

einer Dundesi:1..~l:;;talt fE:r Leb0ns:nittc=dul1tersuchung in Lih~ 

de;rPundes-
anstalten für LebQnsmittelun~arsuchung. 
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(2) Folgende Rechtsvorschriften bleiben solange in 

Kraft,bis ihren Gegenstand regelnde Verordnungen auf Grund 

dieses Bundesgesetzes in Kraft getreten sind: 

I. Verordnung vom 30. November 1894, RGBl N~ 221, betreffend 

das Verbot der Einfuhr, der gowerbsmäßigen Erzeugung, 

des Vertriebes und des Zusatzes der sogenannten Verstärkungs­

essenzen für gebrannte geistige Getränke; 

2. Verordnung vom 13. Oktober 1897, RGBI Nr 238, betreffend 

das Verbot dGr als Kinderspielzeug verwendeten, mit Glas­

staub bestreut~en sog. "Einkleh9bilder" f 

3. Verordnung vom 13. Oktober 1897, RGBI Nr 240, in d~r 

Fassung der Verordnung BGEl Nr69/1931, ~etreff(md die 

Bestellung staatlicherUntersuchungsanstaltc:m für Lebe'ns­

mittel und Gebrauchsgegenständ0 d8r im Gesetz vom 16.Jänner 

1896, RGB1 Nr 89/1897 bezeichneten Art; 

4. Verordnung vom 13. Oktober 1897, RGBI !:-'!"r 257, in der 

FaSsung RGBl Nr 112/1905, betreffend die VerrN'endung von 

Dr:uckapPel;:t~Jcert beim <J.ewerbS~äßigen Ausschank d.es Bier~ß:; 

5. Verordnung vom 2. April 1900, RGBI Nr 69, betreffend die 

Verwendung von Surrogaten statt Hopfens bei der Bierer­

ae~gung. 

6. Verordnung vom 2. April 1901, RGBINr 36, womit die Ver­

wemdung ungenießbarer Gegenst3nde für Eßwaren, sowie das 

Verkaufen und Feilhalten solcher mit ungenießbaren Gegen­

ständen versehenen :r.ßVlaren verboten wird; 

7. Verördnuh<J vom 17. Juli 1906, '.::\Gin N:r 142 I ih ciier {'Fas$u$l;g 

des BGB1 NJ; 137/1959 \L.'1d 122/196'0 ,Uber a$e V0.,rWendllng von 

Farb,en und g8sundheitsschädlichen Stoffen )jei Erzeugung 

von Labensmitteln (Nahrunqs- und GetItlOmietel~} und Ge-
'. " \:' .,. ," . . 

orauchs.gegenständeri:, so~-de iiner don Verkehr mtt derart ~ 

hcrg,e,st9',llten Loben$Jnibte~~n und Gepra1.l::ch$'(gegenstä~den; 
• .1 " "\.:." '. " 

. /. 
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8. Verordnung vom 26. September 1907, RGBI Nr 230 betreffend 

den Verkehr mit Rollgerste; 

9. Verordnung vom 25. Hai 1908, RGBI Nr 155, in dBr Fassung 

der Verordnung BGBI Nr 5/1948, betreffend die Einrichtung 

von Unterrichts kursen zur Heranbildungvon Organen der 

Gesundheits- und Lebensmittclpoliz8ii 

10. Verordnung vom 25. l1ai 1908, RGDI Nr 156, betreffend den 

NachwGis der fachlichen Bl;fähiqung der von autonomen 

Körperschaften für die Handhabung der Gesundheits- und 

Lebensmittelpolizei bGstellten besonderen und beeideten 

Organe. 

11. Verordnung vom 9. Juli 19:{1,_ 13GBl Nr 371, betreffend das 

Verbot des Handels mit gemischten, geschnittenen und ge­

trockn8ten Pilzen, 

12. Verordnung vom 21. September_~92l, BGB1 Nr 528, betreffend 

das Verbot der Ver sendung von-rÜ.i~h· in unplombierten -Kannen; 
13. Verordnung vom 16. Dezemb~~r 1922, EGBI Nr 925, betreffend 

das Verbot des gevlerbsIn'ißigen Herstellens , Verkaufens und 

Feiihaltens einiger zur Fä1schun~ ~on Lebensmitteln be­

stimmter Stoffe, 

14. Die §§ ltl libs 1 und 15 Abs 1 der Verordnung vom p. Se.ptember 

1924, BGBI Nr 3-12, über die Vieh- und Fleischbesdl'ilu und 

den Verkehr mit Fleisch in der Fassung der Verordnun'g vom 

28.2.1925, BGBI Nr 92, 

15. Verordnung vom 10.8.1926, BGD1 Nr 248, betreffend den 

Verkehr mit Hefe; 

16. Vcrard~uI)g vom 25. ~~ärz 1-931, BGBI N:r: 99, U~er den Vei'k~hr 

mit KuhIiÜlch, in der Fassung der Verordnung BGDI Nr 245/1935; 

17. (;esetz über die V8nvendung salpetrigsaur'3r Salze im Lebens­

mfttelverk?hr (Nit~itgesetz-) V0m 19. Juni 1934, pRGDl I 

S 931 (K~ndma.chun~ GOI f .d.L.ö. ,Nr 15/191;,0'). 
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18. Verordnung vom 30. Sept(;mb~r 1935, BGB1 Nr 526/1935, über 

den VGrkehr mit Mineralwasser; 

19. Verordnung über den Verkehr mit Süßstoff vom 27. Februar 

1939, DRGB1 I S 336 (Kundmachung GD1 f.d.L.Ö. Nr 298/1939), 

beide in der Fassung des Stra.fanwendungsgesetzes vom 

29. August 1915, StGBl NI' 1 118, sowie § 3 dGr Verordnung 

zur Durchführung des SÜßstoffgGsetzes vom 8.2.1939, 

ID1inBl S 139; 

20. Verordnung vom 7. Hai 19<17, DGD1 Nr 118, betreffend den 

Verkehr mit Enteneierni 

21. Verordnung vor.! 3. Juni 19·17, BGB1 Nr 136, betreffend die 

Verwendung der Haut von Rinderköpfen und Unterfüßen von 

Rindern zur Wurstverarbeitung; 

22. Verordnung vom 28. September 1953, DGB1 Nr 19/1954, be­

treffend den Verkehr mit Fischmarinaden; 

23. Verordnung vom 28. Dezember 1956, BGB1 Nr 34/1957, über 

den: Kupfergehalt von Frucht- und Gemüs8konserven: 

24. Verordnung vom 21. Mai 1957,DGB1 Nr 122, in der Fassung 

der Verordnun 9 BGB1 Nr 204/1959, betreffend bestimmte 

Fette tierischer Herkunft (FettvG'rordnung); 

25. Verordnung vom 6. Juni 1959, BGB1 Nr 148, über den Ver­

k!Fhr mit Essi0säure zU Genußz~ . ...,ecken; 

26.Verordl1-ung vom 15. November'196,0, ßGB1 Nr258, über 

.... Herstellung, Verkauf ,~urichtung und Verwendung von Ge­

schirren und Geräten, die mit Lebensmitteln unmittel-

bar in Berührung kom..rnen, über Kinderspielzeug bcstimmter. ... ·~. co' 

Art sowie über besti~'1lte Arten der AUfbewahrung und· Ver-. 

.. I?ac){ung von ~qbcnsmitt(ün (Ce~chi~rverotdnunCJ),·. 

·a·7 ~ ·Ve.rox:dnung vom 2'2. Jänner 1962, DGE1 !lr 129, batref;fe.nd 

,die Herstellung', das Feilhai tün und <:ien Verkauf vonqus 

ltdhetn, Schweinefleisch hergestel.H:.en Fleisqh-vtaren, die. zum 

;·Ge'nti)3; ,"lcd~r itlgo~ochtemnoch gebratenem '~ustandl?es~'±Il)lnt 

sind. 
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(3) Waren, die Gegenstand 

1. der Spezialitätenverordnung, DGD1 Nr 99/1947, in der 

Fassung BGB1 Nr 126/1952, 

2. des Pflanzenschutzgesetzes, DGD1 Nr 124/1948, 

3. des Giftgesetzes 1951, DGD1 Nr 235, oder 

,1. des ~\1eingesetzes, DGBl Nr 187/1961 

sind, unterliegen ~icht diesem Bundesgesetz. 

(4) Durch dieses Dundes0esetz werden nicht berührt, 

1. das Gesetz vorn 8.4.1922 über das Dranntweinmonopo1, 

DRGD1 I S ~05, soweit es nicht lebensmittelrechtliche 

Vorschriften enthält, 

2. das Bundesgesetz vom 6. Dezember 1955, DG~l Nr 26,~ I über 

die Einhebung einer Diersteucr (Diersteuergesetz 1956) .. 

in der Fassung des Dudgetsanierungsg~setzes 1963, 

DGB1 Nr 83/1963, 

3. die Verordnung vom 30. Dezember 1955,DGD1 Nr 286, über 

die Durchführun~ des Diersteuergesetzes 1956 (niersteuer­

verordnung) 

4. das Bundesgesetz über den Verk~hr mit Speisesalz, 

BGDl Nr 112/1963, 

5. das Qualitätsklassengesetz, BGDI N:r:: 161/1967, 

6. das r1arktordnungsgesetz 1967, J1GD1 Nr 36/1968 in der 

geltenden Fassung. 

Vo11~iehung 

§ SO. (1) Hit der VQllziGhun(j' diel.?es·D\lnqesgss6:tzes sind betraut: 

1. Der Dundesminisb::r für soziale Ver\:Ja1tung gemGinsam mi-t 

den Bundesministern für Handel, GE?~·!erbe und IndustriJ.::! und 

für Lartd·· und FO:t:\stwirtschaft hinsichtl;ich der §§ 7 Al:>$ 4, 

8 II1;>s 2, 9, 10 Abs 2 und 1;1, 
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2. Der Bundesminister für soziale Vcrwaltun~ gemeinsam mit 

de~ Bundesministern für Finanzon, für Handel, Geworbe 
und Industrio aowio für Land- und Forotwirt$ch~ft hin-

" 

sichtlich das § 33 Abs. 1, 

3. Der Dundesminister für soziale Verwaltung gemeinsam mit 

dem Dundesministar für Handel, Gewerbe 'Und Industrie 

hinsichtlich der §§ 7 lills 3, 18, 20 Ahs 1 und 2, 

4. Die Dundcsmfnister für soz iale Vervlal tung, für Handel, 

Gewerbe u:1d Industrie, für Land- und. Forstwirtschaft sowie 

für Justiz hinsj,.ch'tli'ch des § 22 A1JS 2 Z 1 jeweils für die 

von ihnen zu entsendenden Ve~treter, 

5. Der Bundesminister für Justiz hinsichtlich der §§ 34, 35, 

37 Abs 2 u:1d 3, 38, <11 und -12, 

6. Der Dunc.esministerfür soziale Verwaltung hinsichtlich" 

aller übrigen P~ragraphcn. 

(2) Mit aer Durchführung des § 24 ist der Bundesminister 

i;lir soziale Verwaltung betraut. 

,0 .' \. 
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ERLÄ1JTERNDE BE~IERlCDNGEN 

Erläuterungen zum Titel des Gesetzes: 
--------~-~-~-----------------------

(1) Das Wort "Verkehr" im Gesetzestitel sagt im vorliegenden 
Zusammenhang zwar nicht viel aus. Es ist jedoch davon auszu­
gehen, daß auch das derzeit in Österreich geltende Leb~ns­
mittelgesetz die Bezeichnung "Gesetz betreffend den Verkehr 
mit Lebensmitteln und einigen Gebrauchsgegenständen" ·führt. 
Auch in der Schweiz heißt es "Verordnung über den Verkehr mit 
Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen". Der deutsche Re­
ferenterientwurf,-schlägt. VOT·: "Geset z. über den. Verkehr .. mi t. . 

Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen irzeugnissen 
und Be darfsgegenständen ". Aus dies em Grund wird a1).ch hie.r das 
Wort "Verkehr" beibenalten, jedoch im Gesetz näher definiert. , 
Diese Begriffsbestimmung führt auch noch zu der gesetzestech­
nischen Vereinfachung, daß es genügt" ,im Gesetz von "Verkehr" 
bzw von "Inverkehrbringen" zu sprechen, weil d~~i~ dank der 
einmal festgelegten Begriffsbestimmung sowohl die Erzeugung 
als auch der Handel, und zwar in allen Erscheinungsformen, ge­
deckt sind. Nur dann, wenn absichtlich nur bestimmte Formen 
des Inverkehrbringens angesprochen werden sollen, wird das 
im Gesetzestext ausdrück~~ch berücksichtigt. 

Einer Anregung des Bundeskanzleramtes. (Verfassungsdiel1st ) 
folgend" werden im Gesetz.estitel alle dem Gesetz unterliegen,,;.. 
den Waren genannt. 

(2) Dem Gesetzestitel ist zwar nicht ausdrücklich zu entneh­

men, daß es primärer Zweck des Entwurfes ist, einen wirkSamen 
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Verbraucherschutz zu sichern. Dennoch ist die Sicherung des 

VerbraucherSchutzes selbstverständlich das Grundziel jedes 
Le bensmi ttelgeset zes 9 also auch des vorlj.egenden Entvvurfes. 

Kompetenzrechtlich kommen als verfassungsrechtliche Grund­
lagen des Entwurf es die Art 10- Ahs 1 Z 12 B-VG (Gesunc1hei t s·· 
wesen), Art 10 Abs 1 Z 8 B-VG (Angelegenheiten des Gewerbes; 
Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbes) und Art 10 Abs1 Z 12 

B-VG (Veterinärwesen; Ernährungswesen einschließlich der 
Nahrungsmittelkontrolle) in Frage. 

Zwar ist der Bund in jedem dieser Fälle sowohl zur Gesetz­

&ebung als auch zv.!' Vollziehung zuständig, sodaß es kompe­
tenzrechtlich unerheblich ist, auf welche der in Frage 
kommenden Kompetenztatbestände sich eine bestimmte Regelung 

stutzt. Die Beachtung der Kompetenztatbestände vermittelt 
aber tiefere Einsichten über den Regelungsgegenstaridund 
über das Zusammenhängen lebensmittElrechtlicher Vorschri~'ten 

etwa mit Vorschrift n des Wettbewerbsr~chts aber auch mit 
anderen einschlägigen Vorschriften. Denn eberiso , wie das 

Lebensmittelrecht nicht bloß unter gesundheitspolizeilichen 

Asp0kten gesehen werden darf (vgl Wanger, Der Verbra~cher­
schutz im österreichischen Verwal ttmgsrecht, JBl 1970,230 :ff), 

sondern auch unter wettbewerbsrechtlichen, ebenso trägt zB das 

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb auch den Belangen der 
Verbraucher Rechnung (vgl Gärtner, Verfassung2konforme Aus­
legung wettbewerbsrechtlicher Gbneralklauseln? BB 1970,1361 ff; 
Sch:ric~t, UnlautererWe'ttb,,-;w($rb Und Verbraucherschutz t -13GURlnt 
1970,32 ff', IVt~e;l_>..,lVial;v Das Verhältnis zwischen Wettbewerbs­
recht und Leber~smitt elr~cht bei der Entwicklung von Herkul1fts~ 
angaben fUr Gattungshezeichl1!1nglfll" JBI 1968, 57 ff). 

Welche Regelung sich also innerhalb dieses größeren, auch 
verf'assungsrechtlich für die BUudeskompetenz abgesicherten 
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Kreises in welchem Gesetz ~u finden haben, sollte daher bei 
nüchterner Betrachtung bloß unter dem Gesichtspunkt der Zwec'k­

mäßigkeit und der systematischen Ordnung entschieden werden. 
Eher sollte daher, um Ressortüberlegungen Rechnung zu tragen, 

auf einfachgesetzlicher Ebene etwa die Vollzugsklausel eines 
Gesetzes geändert werden, als daß bestimmte Regelungen aus 
bloßen Ressortüberlegungen unzweckmäßiger- undunsystemati­
scherweise in ein Gesetz aufgenommen werden, in dem sie nach 
dem Gesichtspunkt .der bweckmäßigkeit und der systematischen 
Ordnung keineü Platz haben. 

(3) Anders als in Deutschland besteht in Österreich ein staat­
liches Tabakmonopol (Tabakmonopolgesetz BGEI Nr 38/1968), 
welches den gesamten Wirt schafts zweig Tabak dem staat vor­
behält. Das Tabakmonopolgesetz regelt auch den Verkehr mit 
Tabakerzeugnissen bis zum.Detailverkauf, welcher nach den 
sozialpolitischen Intentionen des Gesetzgebers vorzugsweise 
Kri8gsbcschädigten und ihnen gleichgestellten Personen vor­

beha~ten istoEs enthält dementsprechend auch Anordnungen 
gegenüber dem staat. Nach dem Gesichtspunkt der systemati-
schen Ordnung ist es daher richtig, auch Vorschriften, die 
gesundheitliche Aspekte des Tabakgenusses betreffen, nicht 
in das Leb.ensmittelgese~z, s'Ondern in das Tabakmonopolge­
setz aufzunGhmen. Der staat als Inhaber des Monopols wird 

zu entscheiden haben, ob und inwieweit er seinen wirtschaft­
lichen Interessen, den sozialpolitischen Interessen der 
.KriegsbeschädigtehlRder seiner Pflicht, den Konsumenten zu 

schützen Vorrang geben will. 

(4) Der Entwurf ist vom Best'reben getragen, di0 verschie-
denen Gebote und Verbote möglichst einfach zu formulieren. Auf 

perfektionistische RegelUfigQn wird bewußt verz:lct;ltet; d~e 
D.etails werden n~.ch Vorzetchnen :ihres Irihaltes dem Verordnungs­
geber überlassen. 

J 
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~rläuterungeh zu Abscp.nitt I 
Das Gesetz wird in Abschnitte gegliedert. Der erste Abschnitt 
befaßt sich mit dem sachlichen Geltungsbereich, also mit der 
Aufzählung jener Lebensverhältnisse, die das Lebensmittelge­
setz regelt. Dazu gel1Ö:r-t zunächst die grundsätzliche Erklärung, 
was geregelt werden soll, und weiters eine nähere Er­
läuterung, was nach dem Lebensmittelgesetz unter den ver­
schiedenen zur Umschreibung des Regelungsgegenstandes ver­
wendeten Begriffe zu verstehen ist. 

Erläuterungen zu § 1 

1 ):Oie -Worte "Verkehr" (1[l1.verkehrbl:'ingen U )hab~Al eine Urn-
, ~assendü Bedeutung, worauf im Abs 2 hingewiese~ wird. Di,e', 
einzelnen Wörter wie Gewinnen, HE?rst ellen, Behandäln, ;' ,,!!:.fn­
führen, Lagern, Ankündigungen, Verkaufen' undÜberlasse~-" 
haben sowohl in der Rechtssprache als auch im allgemeinen 
Sprachgebrauchfe,ststehende Bedeutup.gen. Das Wopt Feilhalten, 
welches in der'Alltagssprache nicht mehr gebräuchlich ist, 
wurde jedoch beibehalten, weil seine Bedeutung durch, die jahr­
zehntelal1geJudikatur geklärt ist. Von einer weitergehen­
q,en'Aufzähluntt dessen, was alles unter Verkehr zu verstehen 
i".st, wurde aggesehen"we:i:;l mitjed:em zusätzlichen Begriff 

'der Bedeutungsumfang der übrigen Begr~ffe abnimmt, was 
sowohl'gesetzestechnisch als auch aus praktischen Gründen un­

'erwünscht ist. 

';2}'We:ll1'1Vi~r~n 'a4s~9h1;ie,ßl!L9h+üj;'''e;il1en i};ltrtlm W.esen' n/icnt 
f;nts;p~eehenden Zwe ek (z B~ls Le be,nsmi tt,elzu.da~:rren). i~ 
,Verk~hr geb~~dht werden, z~ zUVersuchszwecken,dann'be­
"e'il,öht hichtnUij:t' k-einilledürfmLsnsch oinem ItVerb~a\icher'-schutz" , 

. i ';' . '.,.' . :.. . ,. ., . '". . .' ., .. ", . ",' :~ .,~ 

fi!;,Qlfqe:r~ 'esj~~e:<B,9i~~ up.vf\rtretbar,:~B au-ct): das Er~eug~n. 
solcher Wru;:.e,nbeiStrafe zuv-er.bieten,. Die Konsequenz zeigt 
sich deutlich in den entsprechenden Strafbestimmungen dieses 
GOesetzes. 

, \ 
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3) Dem Lebensmittelgesetz uhte,rliegehiie Wa:ren,die in Ver"­
kehr gebracht werden, um ausgeführt zu werden, müssen vom 

Geltungsbereich des Gesetz.es,ausgenommen werden, weil der 
inlän~ische Erzeuger (und gegebenenfalls Zwischenhändler) 
selbstverständli.ch auf die ausländischen lebensmi ttelrecht-
Bedacht zu nehmen hpt, welche mit den österreichischen Vorschrifte~ 

lichen Vorschriften; durchaus nicht übereinstimmen müssen. 

Unterlägen auch zum Export bestiffimteWaren dem ~ebensmittel-
... 

gesetz, dann wäre es unzulässig, bestimmte Waren in Österr. 
zu erzeugen. Diese - unsinnige - Konsequenz wird durch" 
§ 1 Abs 1 vürrnieden. Umgekehrt unterliegen Importwaren 
selbstverständlich uneingeschränkt dem Lebensmittelgesetz; 
vgl auch Art 49 B-VG. 

4) "Zu Erwerbszwecken" bedeutet hier soviel wie ",gewerbsmäßig~ 

Die Bedeutung dieses Wortts ist durch Lehre Und h ecl1t­
sprechung geklärt. 

5) "E~ilhal ten" umfaßt zwar grundsätzlich auch das "Lagern", 
und das "Ankündigen". Dennochwurdebeides. nochmals er­
wähnt. Das Lagern deshalb, weil 0$ beim ;Inverkehrbringen 

nicht bloß zusammEm mit dem Feilhalten vorkommt und das An­

kündigen deshalb, weil möglicherwe;tse :.de~ Leben'smittel~ 

.. &'8setz unterliegende' Gegenstände angekLind,igt w~Tden, ohne 
daß sie schon im Inland vorhanden sind. Es könnte daher -
fehlte das "Ankündigen" im Gesetzeswortlaut - die Auf­
fassung vertreten werden, daß ein "Feilhalten" von ( in 

"C".'."",~' .. '''' 

Österreich) noch nicht vorhandene Waren denkunmögl;tch sei:< 

6:) Nich~ riur j.et:1erLep(3nsmi tij-el verk~hr zu Br~erbs~weckent 
sondern auch - ohne diese Voraussetzung - der Lebensmittel­
verk6hr ~u·Zw€:o~ep der':Gemeinscp.aftsverpf],.;cgun8: unterlie.gt 

. dem G~setz; B1;l.ch zB .die Klo'stE;rsuppc' •. Ein. IIIl1verkehrl?ringen" 
liegt jedoch nicht vor, wenn die J,11erl'cmaleErw.crbszweck 

/,' .". ' 

und Zweck der Gemeinscha.:.:tsverpflegung fGhlen, wie bei privaten 
Einladungen, Empfängen und dergleichen; denn solche 
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private Veranstaltungon Etc dienen weder Erwerbszwecken noch 
VerpflEgungszweckon. 

\ 

\ , 
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Erläuterungen zu § 2 

Diese Formulierung enthält alle wesentlichen Merkmale des 

deutschen Referentenentwurfes; insbesondere ist darauf hin7 
zuweisen, daß von der vorgeschlagenen Definition auch Abs 2 

des deutschen Referentenentwurfes erfaßt wirdo 

Der Klammera~sdruck "Nahrungs- und lienußmittel" ist seit 
Jahrzehnten im österreichischen Lebensmittelrecht üblich 

und hatte bisher die Funktion der Kurzfassung einer - an 
sich fehlenden - LebGnsmitteldeflnitionG 

]Iür das Verständnis des Gesetzestextes ist entscheidend, 
daß die Begriffe Essen, Kauen und Trinken zu Ernährungs...;;' 
und Genußzwecken nach dem allgemeinen Sprachgebrauch zu ver­
stehen sind. Die Rechtsprechung hat das klar erkannt als 
sie als Leben~mittel diejenigen Stoffe ansah, die der Mensch 
üblicherw~ise als "Speise oder Trank" zu sich nimmt. Eine 
Vitamintaolette fällt daher nicht unter den Lebensmittel­
begriff, ebensowenig Produkte, die nach dem täglichen Sprach-

"gebrauch "eing~nommen" werden. Damit ergibt sich übrigens 
vom Verwendungszweck hGr auch eine sachliche Abgrenzung zum 

ijeilmittel, welches in der österreichischen R3chtsor:dnl.mg 
derzeit nicht klar definiert ist. Eine solche Definition 
in das Lebcrismittelgesetz aufzunehm(."ll, wäre bedenklich, weil 

damit gegebenenfalls auch Veränderungen in anderpn Rechts­

gebieten herbeigeführt werden könnten, ohne daß dies be­
absichtigt wäre. Es gäbe daher nur noch die Möglichkeit, 
eine eigene Heilmitteldefinition für die ~weckc des Lebens­
mittelgesetzes zu erfinden. Wenn man jedoch, so wie hier, 
auf den täglichen Sprachgebra'&ch undq.en !,jw,eGk des Lebens­

m:j.ttels abstellt, dann ist 0in splehe+, umstä~dl~cl1er Weg '. 
entbehrlich. Im übrigen bleibt es dem Gesetzgeber selbst­
verständlich unb:Emommen', imlirzl"ieimit,.telreeht als. lex' sp~,cialis 
fest~ulege~, VYGl.che utoffe ,picht brnij.p:r,ungs-:Oder G€tnu13zwe~ken, 
sondern HeilzweCken dienen, und daher dem Lebensmittelverkehr 

entzog(:n sind. 
Sel~stverständlich ~ und daher nicht in die Definition aufge­
nommen - ist, daß viele Lebensmittel erst in zubereitetem oder 

verarbeitetem Zustand genossen werden können. 
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Erläuterungen zu § 3 

Das Zusatzstoffproblem ist bisher noch in keiner ReclJ,tsordnung 
gesetzestechnisch einwandfrei gelöst worden. Eines hat sich 
jedoch gezeigt: je mehr sich die Regelung in Einzelheiten ver­
liert 1 desto weniger brauchbar ist sie. Die vorgesch~agene 
Definition wurde daher mit Absicht einfach gehalten. 

Der Zweck des Zusatzes ist ohne rechtliche Bedeutung; es ist 
daher nicht erforderlich, ihn bei der Definition des Zusatz-

, -
stoffbegriffes zu nennen. Überdies kann auf die Zwecknennung 
auch deshalb verzichtet werden, weil die LE;bensmittcldefini­
tion eine praktikable ',Abgrenzung bietet. 

kqdersei ts ist die, busatzstoffdefü~ition freilich so umfang­
l:"Cich,daß sie StOffe umfaßt, die nicht dem Verbotsprinzip 

" unterstellt werden sollen, wie zB natürliche Essenzen und 
Aromen, Hilfsstoffe, gewisse,Grcnzfälle,wio Backhilfsmittel 
etc'. Darauf ist ~j:e(fo'ck n'icht:bei' de'~ 'Zusat~~toffdeiiriitiori~ ,:. 

sondern bei der eigGntlichen Verbotsrogelung (§7) Rücksic,.ht 
zu nehmen; bestimmte Zusatzstoffe im Sinne der Definition 
'ferd~n :Clort vom Verbots'pr~lJ.zip, welches fÜr Zusatzstoffe 
in Zukunft grundsätzlich g'el t en soll, ausgenommen. 

W~nll.: man, wie hi,er, das Wort "zugesetzt" umfass end v-ersteht, 
dann sind'alle in § 2 Abs 2 Z 1 lit a, b und c des deutschen 
Referentenentwurfes genannten Ausnahmen entbehrlich (für die 
dort in lit dgenannte Ausnahme ist jedoch eine Spezialrege-

•• ",.,,~.,,-,.. ':" <;I~. • , , 

lung notwendig; vgl §7 Abs 2 Z 1). 

Rück:ßt,~iide. von Sbhädling~:bekäniPfungsmitteln und von Arzl'i),ei­
mit~eln (§ 9) sind keine Zusatzstoffe im Sinn& des § 3; 

~ed9'rhand.e'1,t es ·s;'ic11. bei T.ieren, U01 Lf;. beusmi ttel t ,l1och I3Wd 
SC~äd1:L!fgsbek~,mpf'W1gsmi tt~l -'nachd~m ,a"llgemE:;inen Spr~€:Q:g:e­
brauch - dazu bestimmt, Pflanzen, die als L€;bGnsmittel dienen, 
"Zugesetzt" zu werden. 

\ 

5/A XIII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)54 von 104

www.parlament.gv.at



- 9 -

Der Inhalt des § 2 Abs 4 des deutschen Referentenentwurfes 
'gehört nicht in die Definition, sondern zur Regelung der 
rechtlichen Konsequenzen. Im übrigen ist nicht erkennbar, 
was hievon in der Definition des hier vorgeschlagenen § 3 
nicht bereits enthalten wäre. 

Abs 2 dient dem Zweck, nochmals klarzustellen, daß die in 
§ 7 Abs 2 genannten Stoffe vom technologischen und er­
nährungswissenschaftlichen Stnndpunkt nicht als Zusatz­
stoffe anzusehen sind. Sie sind daher rechtlich wie Lebens­
mittel zu behandeln, obwohl sie nach der Technik dieses 
Gesetzes an sich unter den Zusatzstoffbegrj:;f:f fallen. 
Bei der Regelung der Frage der Kennzeichnung nach § 32 UWG 
wird auf die Gleichstellung mit Lebensmittel Bedacht zu 
nehmen sein. Das Gesetz entspricht mit. dieser Regelung 
{lem Stand der interna.tionalen Harmonisierungsbemühungen,--:: 
wonach angestrebt wird, daß Inhaltsstoffe von natürlichen 
Lebensmitteln nicht anders zu beurteilen sind als Lebens­
mittel selbst. 

Weitere Erläuterungen für die Abgrenzung finden sich zu § 7. 

',. -', ,. "~"<!>' - '.', • 
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Erläuterung~n zu § 4 

"Stoffe lt sind keine Geräte und Gegenstände. Daher sind 
Rasierapparate, Kämme, Haarteile usw keine kosmetischen 
Mittel sondern Gebrauchsgegenstände. 

~Am" menschlichen K~rper bedeutet, daß alle äußerlich er­
reichbaren Körperstellen gemeint sind. Die MundhöhlG ge­
sondert zu erwähnen, ist nicht nur entbehrlich sondern auch 

irreführend; denn'es könnten dann unerwünschte Umkehrschlüsse 
gezogen werden. Unter "Reinigung" bzw "Pflege l1 ist nach 

'" dem Sprachgebrauch zweifellös auch die Beseitigung von Körper­

"gerucb zu verstehen. Zur Pflege gehört sicherlicH auch. die 
r~ermittlung bestimmter Geruchseindrücke l1 • All diese kasui­
s:tischen Aufzählungen sind daher entbehrlich und, wie; bereits 
oben erwähnt, irreführend. 

§ 4 umschreibt, was man unter einem kosmetischen Mittel zu 
verstehen hat, was sein Wesen ausmacht. Das kann scl bst-

. verständlich n.icht ausschließen, daß kosmetische Mittel 
als solcb,e auch Nebs.I}efi akte a'uslösen, .die nich,t in den 
T~xtdes § 49uf,genominen wurden, wilS zB de.sinfizier.ende 

Wirkung etc. 

'. "-. "..,.. ..... 
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Erläuterungen zu ~ 5 

Dieses System verknüpft den wünschenswerten Gesundhsitsschutz 
mit einer vernünftigen und klar erfaßbaren Begrenzung der dem 

LGbensmittelgesetz unterworfenen Gebrauchsgegenstände, und zwar 
durch elne taxative Aufzählung gemeinsam mit einer Verordnungs­

ermächtigung, die es ermöglicht, künftigen Notwendigk0iten 
in flexibler - jedOch eindeutiger - Weise zu entsprochen.Weit-" 

wendige und notwendig unscharfe allgom~ine Definition zur 
Umschreibung des Gegenstandes des Gesetzes wären aus rechts­
politischen und praktischen Gründen höchst unzw8ckmäßig. 
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Erläuterungen zu Absc.hnitt II 

In diesem Abschnitt wird zunächst der Verkehr mit Lebens­

ml tteln und mitZusatzstoffen behandelt. Der Verkehr mit· 

kosmetischen Mitteln und Gebrauchsgegenständen wird der 

. besseren Übersichtlichkeit halber in jeweils eigenen Ab­
schnitten geregelt. 

Es liegt in der Nat~r eines Lebensmittelgesetzes, daß es 

den Verkehr mit Lebensmitteln und den ihnen hier gleichge~ 

stellten Zusatzstoffen hesondersintensiv regt1lt. Der Schutz 

der Gesundheit und der Schutz vor Täuschungen stehen bei 

. Lebensmitteln in gleichem Marie im Vorqergrund; anders aleS 

zB bei den dem· Le;bensmittelgesetz unterliegenden Gebrauchs"': 

gegenständen, bei denen es lediglich darum geht, für den 

Schutz der Gesundh€i t vorzusorgen. (Zur Vermeidung von Miß-
... verst'ändnissen·· se'i' je-d~ocl( '[letorit-;" d~ß -der 'vorliegende' ~',,'-

Entwurf,- anders als das geltende Lebensmittelgesetz, auch 

bei kosmetischen lVIi tt(;ln sowohl den Schutz der Gesundheit 

&ls auch den Schutz vor Täuschungen berücksichtigt.) 

W'lä~terungen,z~ t:6 

Der "bestimmungsgemäße Gebr8uch" weist auf das Verhalten 

eines gesunden,vGrnÜllftigen Menschen unter gewöhnlichen 

Umständen hin • Falsche Ernährungsgewohnheiten kann man_ ...... ~, 

nicht illitdem Lebensmicttelgesetz bekämpfen. Deirbestimmungs­

,~,etr1äße :Geöräu94c,~nes l\(lh~~Qff!OfS o~'r ~a.,+~tabrik:at.;es~ba~ 
st~nt nicht iIIlU~l'lhi ttel ba~en I);onsum, sOl5J.de:r-n in der::Weiter~ 
verarbeitung. Wo'nn also e'in R~'hstoff od~r Halbfabrikat (VQr­

'Prod'uk.t·}Sto+~,e ;~ri.~'hälit,di~ 'ap.· un'<i für I?:lct; :j;n d$.es:eqli.A",~~ 

~ß zu boanst:tjnden. iwä7'~l,l, liegt einVe.tt'stoß'gege~das Le oe.ns­

mittelgesetz nicht vor,falls die darans hergestellten LebE;ns-' 

mittel (Fertigprodukte) nicht zu beanstanden sind. Sof6rn im 
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Einzelfall zweifelhat sein sollte, was der bestimmungs­

gemäße Gebrauch ist ,kann die Gefahr ()ii~er Beanstandurr.g 
durch entsprechende Kennzeichnung b8seitigt werden. 

§ 6 lit a erfaßtauch den Fall, daß zB ·ein salmonellenver­

seuchtes Lebensmittel, das vor dem Genuße erhietzt wird, bei 
"bestimmungsgemäßen Gebrauch" - etwa bei der Lagerung im 

häuslichen Kühlschrank - andere Lebensmittel, die nicht vor 

dem Genusse erhitzt'werden, zu infizieren geeignet ist. 

Es wäre unvertretbar, verdorbene Lebensmittel oder Zusatz­
stoffe vollkommen aus dem Verkehr zu ziehen, da solche -Waren 
unter Umständen durchaus noch verwendbar sind, wenn auch 
nichJb. als Lebensmittel oder als Zusatzstoffe.Es wirq. in 
diesem Zusammenhang auch auf§ 17 des deutschen Referenten­
entwurfes IDld auf Kap A 3 ÖLJ),1]33 hingewiesen. 

Deutliche Kenntlichmachung ist nicht nur die Verwendung etwa 
des Wortes "v .. rdorben", was die Tatbestandsmäßigkeit jeden­
falls ausschließt, sondern es genügen auch spezifische An­
gaben über die Art der Verdorbenhcit,so wie zB "versalzl3n", 
"Fallobst", "üb8rlagert" oder sonst eine genauE; Zustans.sangabe. 

Erläuterungen zu§ 7 

Das Verbotsprinzip für Zusatzstoff6 wird hier, und nicht 
b~reits in der Zusatzstoffdefinition des § 3 ausgesprochen • 

. '" ....",' ' 

'Hntecrtl~!ulassungsbedinguh€fenll s'lnd alle Ur'fiständ,e zu verstehen, . 

die bei der Verw:.t;lndung des Zqs,atz$toffes eine Rolle spi~len 
(zB Nennung der Lebensmittel, denen si6 zugesetzt werden rtrürfen, 
Art, 1ii1enge ,Reinllezi. t v;sw). 

Unter "Zusetzen'! ist na;ch der Zusatzstoffdefinition d'€s § :3 
jede willküriiche Handlung L;U ve:.:stehen, die einen :bechnolo­
gischen oder ernährungsphysiologischen ßrfolg herbeiführen kann 
(Färben, KOLservie,ren, Emulgit:rt:.n, Bleichen, Verdicken, 
künstliche Süßung, antioxydative Wirkung, Aromatisieren, 
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Vitaminisieren etc), sofern es sich um einen "Zusatzstoff" 
im Sinno der Definition, also nicht etwa um ein Lebens~ittel, 
handelt. "Enthalten" heißt jedoch im § 7, daß es für die 
Rechtswirkungen unerheblich ist, ob die zum "Zusetzen" bestimmten, 
Stoffe tatsächlich "zugesetzt" wurden, ob sie von vornherein 
enthalten sind oder während des J:lroduktionsprozesses entstehen 
(die Ausnahmen finden sich in § 7 Abs 2). Vom Verbotsprinzip 
sind daher prinzipiell auch solche nicht zugE:lassenen Zusatz­
stoffe erfaßt, die als sObhe erst im Produktionsprozeß ent­

stehen (vgl § 7 a Z 4 des lViinisterialsentwurfes und § 11 Z 3 

des deutschen Referentenentwurfes). Dieses sehr weit gehende 

Verbotsprinzip muß freilich vor allem durch die Ausnahme in 
Abs 2 Z 5 und 6 gemildert werden. Die grundsätzliche Weite 
d,es Verbotsprinzips im Zusammenhang mit Zusatzstoffen. von 
Lcbensmi tteJn wurde jedoch bewußt angGstrebt, um all:eällige 
Umgehungshandlungen so weit wiE.; möglich auszuschließen. 

Die Ausnahuen vom Verbotsprinzipbei Zusatzstoffen (§7 Abs 2) 

. entspr.echeri sinn,getläß dem § 2 Abs 2 und 3 und § 11Abs 2l und 3, 

de.s deutschen Referentenentwurfes sowiE: der Hilfsstoff..:.. 
regelung des österr\:'ichischen Entwurfes 1969. 

'Die Verordnungserm,äclftigung desAbs 3 dient lediglic~ dazu, 
mißbräuch+ichen Auslegungen vorz1.1b(;;ugen ode.!' Unsicherheiten 

in der Praxis zu beseitigen. Derartige Verordnungen sind 
aber kLinesfalls ein Erfordernis für die Vollz:i,ehbarkeit 
des § 7 Abs 2 Z 2. 

§ 7 Ab;s 2Z 2 spricht kumulat:i.v vo.n t6Q.hnis·ch "unverhi~;id"baren '. un ..... 
und:physiologise1;l b0denklichen RU.ckstäl1dui'l upd umf'aBt <larni t 
sinngemäß die sogenannten "Hilfsstoffe lt der .Produktion, ohne 

daß das Gesetz di'esen Begriff verwenden muß. Di{)se Stoffe 
sind im Lebefi$,fJi:t;"telentwec1or überhaupt nicht etttnalten,. dann 

fallet. aio des.halb nicht unter die Varbotsregelung(Abs 1 lit b), 
oder bloß als tolerierbare Rückstände, dann gbhören sie zu~ 
ausdrücklichlgenapnten Ausnahme nach Aha 2 Z 2. 
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Einige B,eispiele sollen diese Abgrenzungen verständlicher 

machen: 

Lebensmittel sind zB Würzstoffe, wie Salz, Paprika,Pfeffer 

etc; BackhilfsL1i ttel, wie Malzoeh10, Quellmehle , sonstige 

aufgeschlossenen Mehle etcs Verdickungsmittel, wie zB Quell-

mehle ; ferner Milcheiweiß, mod ifiziGrte Stärken, Malzextrakt ., B:u;hrei.s, 

Überhaupt kowot es nicht auf den Grad der ~enußfähigkeit allein 

an, ob es sich um "Lsbensmittel" oder "Zusatzstoffe" handelt: 

Fleisch und MEhl zB' I:1ÜSSen auch erst zubereitet bzw ver-· 

arbeitet werden, daoi t die Gen .... ,ßtauglichkei t herbeigeführt 

wird; trotzdem besteht kein Zweifel, daß es Lebensoittel sindo 

Zusatzstoffe sind zB Ascorbinsäure, überhaupt alle VitCltlille, 

SpurenelSl:lente, Glutarüat, Gluconsäur€!-Del talaktdm, Lezithin, 

Gummen, Tragant, Verdickungsr.1i ttel, wie Endosperr;1r:luhle ,', 

Gelatine, Agar Agar oder aufgeschlossene Zellulose (Tylose}, 

Backhilfsmittel, wiE.: ·Hefe und Triebmittel (Backpulver) 

zB 
VomVerbotsprinzip ausgenommene Zusatzstoffe s.indjPektin 

(Abs 2 Z 1) Hopfen und Hopfenextrakt (Abs 2 Z 1) , Hefe 

(Abs 2Z 4), Zuckercouleur (Abs 2 Z 5), be~timmte Trieb­

mittel, (Abs 2 Z 2), Gelatine (Abs,2Z5)j i,erner alle unter 

dio .zusatzstoffdefinition fallende Stoffe, wenn sie nach Art, 

Menge und Zusammensetzung berei.ts von Natur aus irü Konkreten 

Lebenstli ttel anthal ten sind, wiezB Benzoesäure in Preisel-

beeren oder Vit~mine in Früchten. 

Die Arnährungswisse'nsq,h~,ft (Abs4) umfaßt'Vo'J: all:etn aucJ1 

die Lehensmittelcheoie. 

In Abs 5 wurden, bewußt keine Vorfahrensregelungen aufgeno.r\itnen, 

die sich ohnedies aus detl AVG ergeben. Allch ven 0;i.nerV'er­

öffentlichungspflicb,t wurde Abstandgeno!!!l]len.Einc S91che ist 

auch der'zei t im Verfahren nach § 8 LMG nicht vorgesehen. 

Antragsberechtigt ist jedermann. 
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Erläut~r'ungenzu, §8" 

Die Regelung dient dem Schutz der Gesundheit. 

',So wie in § 7'wird auch hier eins Zulassung sowohl durch 

V:ero,rdnung als auch durch Bescheid zugelassen. 'Der Grund 

, ~afUr ist der, daß nach der öst~rreichischen Verfassungs­

rechtsordnung niemand Anspruch auf Erlassung einer Ver-

ordnung hat, wohingegen UberAnträge nach Abs 3 entschie-' 

, den werden muß (vgl § 73 AVG und Art 132 B-VG;) .""" 

Antragsberechtigt ist jedermann.' 

Ef'lälUterungen ,zu :§ 9 j '". <: 

"'. \~ .,.' 

Die Mi twirkungsre chte anderer Ministerien sind zur K06r!cli'"7 
" nierung mit d~;n völkerrechtli(Jhen Verpflichtungen Öste:r~~·iX~h~' 

,und anderen gesetzlichen Maßnahmen tUr l!'utterm:i:ttel, tUr den'; 
:'i 

Pflanzenschutz etc)erforderlich. 

Die Vereinbarkeit mit andere.11 Rechtsvorschriften berUeksicht. 

letzten Endes auch die Kompetenzfrage ,(PflanzE::nschUjiz keine 
",volle Bundeskompetenz). 

::aÜCkS,1ro!l{ie sind .1'lUnme,;hr dop'pcl t erfaß't: eilj,mal dUl'c;n da,s 

," Verbot des § 6 li t a, gesundhei tsschädlicheLebensmi ttel ' 

in Verkehr'zu bringen und zum anderen durch die Verordnungs':':' 

~rmächt igung nach ,§" 9. 

'~t;g~!s,:tihr(l,~, imb:tnn'9 d,;~s §j9~'incr'tlt!~ipe Zttsat'~s-ti0:f.,te' 't,~~:· 
d,ie :Qefini t::tolll:ln§ ~:r. .' 

" 
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]Xläuterung~n zu § 10 

Das "Inverkehrbringen" ist in § 1 Abs 2 näher bestimmt. 
Abs 1 schließt die bestehende Lücke zwischen dem Verbot, 
gesundheitsschädliche und verdorbene Lebensmittel in Ver-
kehr zu setzen, und den drohenden nachteiligen Beeinflus­
sungen auf dem Gebiete der Hygiene', die (zB durch e~elerre­
g~nde Vorgänge) noch zu keiner Verdorbenheit oder Gesund­

heitsschädlichkeit geführt haben. Der mangelnde Schutz 
zB vor J!'liegen und Ungeziefer kann selbstverständlich auch 

zur Verdorbenheit führen, nämlich dann, wenn das betreffende 
L~bensmittel bereits verschmutzt ist. Oder: wenn der Plafond 

abblättert u. in die Suppe fällt, dann ist die Suppe ver­
dorben. Droht jedoch der Plafond abzublättern und in die 

Suppe zu fallen, dann liegt der Tatbestand des § 10 Abs 1 vor. 

"Nach der allgemeinen Verkehrsauffassung zumutbar" ist eÜie 
notwendige Auslegu.ngsregel, die auch zum Ausdruck bringt, daß 
es auf einen allgemeinen Standard ankommt. Die Milchproduktion 
zB auf dem BauGrnhof läISt sich technologisch UJ."1.d nach der 
Verkehrs auffassung nicht S,? hygienisch durchfü4:ren wie die 
Verwertung in d er Molkerei. Der hygienischeStand~rd in der 
Molkerei wieder ist ein anderer als im ])etailgeschäft. 

Diese Regelung biEiG.et der Verwaltung zusammen mit dem Ver~ 
waltungsstrafgesctz die Möglichkeit zu sehr weitgehenden 
prophylaktischen Maßnahmen und zu einer wirkungsvollen Stei­
gerung der Sanktionen. Insbesondere ist darauf hinzuweisen, . 
daß auch den Lebensmittelinspektoren nach § 50 vstG die E~~-­

mäch.tigung erteilt ,werden~ann, sog~nanhte Orgänr~atid,ilteein­

zu.m,epetl. Dadurch kann die bloße 11 Mahnung '·1 des. Verwäl tungs­
organes wirkungsvoll unterstrichen werden. Die Behörde kann 
überd:i.es na,eh § 8 VVG einstweilige Verfügungen erlassen. 
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Absatz 3 entsprj_cht inhaltlich den Absätzen 2,3 und 4 des § 7 a l:MG 
sowie dem § 30 des Ministerialentwurfes. 

Die Formulierung des Textes wurde stark gestrafft. Die Tätigkeiten 
landwirtschaftlicher Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften wur­

den schon deshalb nicht ausdrücklich erwähnt, weil sie zumindest 
bei der Be-und Verarbeitung sowie beim Absatz von Lebensmitteln 
Abs 3 lit a unterstehen. 

Im übrigen ist ausdrücklich auf die erläuternden Bemerkungen zur 
Regierungsvorlage einer Lebensmittelgesetznovelle 1960, .280 der 
Beilagen IX.GP, hinzuweisen, deren Inhalt auch auf die yo;rliegen­

d~ Formulierung voll anzuwenden ist. Sie werden daher imf~lgenden 
. i 

in den maßgebenden Abschnitten wörtlich wiedergegeben: 

"Auch nach der neuen Fassung des§ 7 a soll "der Baucrn,pq:fl tl 

grundsätzlich von den Lebensmi ttel-Hygienevorschrift er{:aus~­
genommen bleiben. Jedoch sollen für die landwirtschaftliche 
Produktion nunmehr auch insofern ~ebensmittel-Hygjenevor- . 
schriften erlassen werden können, als es sich um Tätigkeiten 
landwirtschaftlicher Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschl3.ften 
oder um einen regelmässigen Verkehr mi t T...I's·bensmittelhandelt·,· 
der sich vom Verkehr mit Lebensmitteln in einschlägigep. Ge­
werbebetrieben ni,cht unterscheidet. Die Beurteilung, Gb der 
Verkehr mit Lebensmitteln in landwirtschaftlichen Betrieben 
dem Verkehr mit Lebensmitteln in einschlägigen Gewerbebetrie~ 
ben gleichzusetzen ist~ kann nur nach dem Gesamtbild erfolgen; 
e:i:nzelne Tätigkeiten, wie zum !feü;piel das AUf"bewahi'e):l von, 
Lebensmitteln, können nicht fü;rsieh beurteilt w~rden. Der 
Ab-Hof-Verkauf ist daher in de~ Regel vom Gesetz nicht ~r­
fasst, es sei denn die Verkaufseinrichtu..l1genergäben das Bild 
eines einschlägigen Gewerbebetriebes. Den landwirtschaftlichen 
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften kann die Einhaltung 
der Hygienevorschriften bei der Be- oder Verarbeitung von . 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen und bei deren AbsBtz in 
gl:eichEir Wei'~e wie der gewiSrblichenWift,i3chaft t:ua;emutetw-erd,en. 
S'ov.;ei t ... j~döch Erlll€rbs-~nd Wirt schaft s~el1.ossenschaftel1:~flan2\-
liehe Produkt ion oder T~er_21ucht' und Ti~J,1hä:1 tÜrlgbetrn·H;len;, 
werden sie bei dieseF Tätigkeit als solcher wie die übrigen 
l.E:lndwirtschaftlichen Betriebe zu behBndeln sein. ·rnsb~son­
d;&re . def~:t'ktv~rkei+r m~t 1!ebtHl:$fm~tteln tl.l4rch ~nd:p9;tt'ei,en. 
stE;}11 tein~ Inve,rkeli.r~etzung dar, <l,ie sich vorp. V~rk€hJ' 
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mit Lebensmitteln in einschlägigen Gewerbebetrieben nicht 
unterscheidet. Auch die Verabreichung von Getränken und 
Speisen im Buschenschank wird den Hygienevorschriften 
unterworfen werden können. Hingege~ war die Bewirtung von 
Gästen am Bauernhof als häusliche Nebenbeschäftigung schon 
bisher durch die Verordnungsermächtigung dos § 7 a Abs.1 
lit.a des Lebensmittelgesetzes 1951 erfasst, weil es sich 
hiebei in der Hauptsache um Tätigkeiten handelt, die als 
solche nicht in den Rahmen der landwirtschaftlichen Pro­
duktion fallen. 
Der Verl{ehr mir Hilah und r1ilchpr'odukten ist nach den Be­
stimmungen des neuen Abs.3 gegenüber dem bisherigen Zustand 
in we sentlich erwei tartern Umfang erfai3bar. Es könnten daher 
Vorschriften auf dem Gebiete der Hygiene hinsichtlich des 
Verkaufs, des Feilhaltens, der Bezeichnung, der Verpackung 
und des Transportes von Hilch und Milchprodukten auch für 
den Bereich des Bauernhofes erlassen werden, es sei denn, 
diese Produkte v/ären für den Verbrauch innarhcüb der bäuer­
lichen Hausgemeinschaft bestimmt. 
So wie im bisherigen Umfange können ferner alle Tätigkeiten, 
die im Abs.1 lit. a aufgezählt sind, im Verordnungswege 
geregelt werden, wenn sie sich auf Lebensmittel beziehen, 
dj_e unter HinVieis auf ihre besrmdere Eignung als Nahrung 
für Kinder oder Kranke in den V6rkeh~ gesetzt werden: Hiebei 
ist es unbeachtlich, ob solche Produkte im ursprünglichen 
Zustand oder erst-nach einer etwa erforderlichen Bearbeitung 
lider Verarbeitung in den Verkehr gelangen. " 
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Erläuteru:r:!~en zu . .§ 11 

Die Begrii'fe "unreifll und lIim Nährwert gemindert" wurden aus 

dem geltenden Gesetz nicht libsrnommen? weil sie in der Praxis 

ohne bedeutung sind oder ohnehi.n in den Tatbeständen "ver­

fälscht" bz'w !! fals eh bezeichnet Il auf rlE:hen (vgl auch oe i Lusti.a ~ 0'" ~ ___ ~ 

JBl 1967 S 191). Auf den Tatbestand der Nachahmu..ng wurde 

j ed och 1 damit Mißverständnis se vermj_eden werden, nicht ver­

zichtet. Zur Auslegung der unbestimmten Gesetzesbegriffe lIn'?~~ff-
. '3 macuv, 

ll verfälscht ll bzw IIf818Ch bezeichnet ll ist auf das ÖH/CB- Kap A 3 

Abs 36 ff sowie auf den allenfalls in UsaYlcen~ Richtlinien 

und dgl festgehaltenen reellen Handelsbrauch zu verweisen 

(vglb_srfuß., österr. Spirit,uosenzeitung 11:::, 12/70 , Sinn und 

Problematik von Spirituosen-Usancen in Österreich). 

Abs 2 eri'aI3t zn "Leberkäse H 
J "PfefferkuchenH etc 9 nicht aber 

z;B Fremdfett in Schokolade. 

Abs 3 lit c kalll1 sich auf Grund der Neuordnung nur auf de.n 

Zusatz eines Lebensmittels und auf jene F~lle beziehen, 

in: d~men ein erlaubter Zusatzstoff zugesetzt wurde. Es han­

delt sich 81so um den derzeitigen § 13 Abs 2 LMG 9 allerdings 

il1 eingeschränkteT Forw. ZB könuen sterilisLcrte Frischgurken 

in leicht kon~erviertem Essig eingelegt werden~ weil die 

Konservierung die Ware zum Verbrauch geeignE':ter macht, da 

sie eine im Haushalt angebrochene Packung länger haltbar macht • 

. ~.läuterun&.en z,.1L tuJ .. ~ 
Jf)iegenannten iillgaben silrci: unabbäng:i.:..gvon .ihr~tl Wahrhei ts~ 

gehalt vorboten. Sihd sie überdies unwahr oder zumindest 

irreführend, c1e.nn liegt in d er Regel eine F31schbezeichnung 

nach § 11 Abs 1 vor. 
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Allgemeine Angaben, wie "gesund", "biologisch wertvoll", 
"energiefördernd" etc. unterliegen den allgemeinen Tat­
beständen des Schutzes vor Täuschung beim Verkehr mit 
Lebensmitteln und Zusatzstoffen (§ 11 Abs 1 und Abs 3, 
§ 15 lit b) und sind auf ihren Wahrheitsge~alt bezw. ihre 
Eignung, den Erwerber irrezuführen, überprüfbar. Sie werden 
auch im deutschen Referentenent\<rurf nicht allgemein unter-

, sagt. 

Lit a der Regelung geht bewußt über § 18 des österreichi­

snhen Ministe~ialentwurfes hinaus. 

Erläuterungen zu § 13 
Entspricht dem ÖLMB3 Kap A 7 Abs 6 

Erläuterungen zu § 14 

Durch die Anzeigepfl;icht wird die gesamte Erzeuggng und 
der Import von diätetischen Lebensmitteln einer zusätz­
lichen unmittelbaren und direkten Überwachung durch das 
Bundesministerium für soziale Verwaltung unterzogen, we.lche 
zu der allgemeinen Kontrolle und Überwachungstätigkeit 
llach dem' Lebensmittelgesetz tritt; das deshalb,weil die 

meisten diätetischen Lebensmittel ihrem Wesen nach mit 

Angaben in den Verkehr gebracht werden,die nach § 12 all.....,. 

gemein verboten und;nac:h § 14 - ausnahtnsvreise - bei 
·diijtet~schen Lebensmitteln ge$tattet sein wellen. 

I 

Durch dierse.Kontrolle. wird s·e'lbstverst·änd::J..iC'h ,die Verfolgung 
. --- -.',.. -...,.. 
und die all.gerp.eine_ st'rafreohtl:Lche Verantwor't,J.mg tü'r' da's"~ 

", . ",' .,c-··:' . ." . \;"' .... '.1. v 
Ir!v.er,k,eh~b:at.l1;g~~llich:t eingeSChränkt oder garbese~tigt. 

i 
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Die vorgeschlagene Regelung hat neben der zusätzlichen 
'Kontrolle durch das Bundesministerium für soziale Ver­
waltung, welche sowohl dem Schutz vor Täuschung als auch 
dem Schutz der Gesundheit dient und eine direkte Eingriffs-
möglichkeit durch Bescheid bietet, auch noch den Vorteil 

der leichteren Administrierbarkeit. Ein generelles Be-· 
willigungssystem (Verbotsprinzip mit Erlaubnisv~rbehalt) 
wäre demgegenüber ,kaum administrierbar und hätte keine 
Vorteile. 

Ergänzt wird das vorgeschlagene System durch ein allge~ 
meines Verordnungsrecht des Ninisteriums (§ 15) sowohl 
zum Schutz der liesundheit als auch zum Schutz vor Täuschung. 

Erläuterungen zu§ 15 

1) Zum Schutz der Gesundheit sind sowohl Gebote als auch 
Verbot~ zulässig. 

Zum ß'qhutz vor Täuschung sind ledigliCh Verbote vorg.esehen 
(zB;Verbot bestimmter Bezeichnungen). Gebote zum Schutz 
vr;r Täuschungen hingegen enthalten z}3 die Kennzeichnungs­
vo:t's~hrif,ten. Hier wird j,~doch die Auffassung ve;rtrete.ri, 

daß es gesetzestechnisch unvorteilhaft, die Vollziehung 
·und Durchsetzung erschwerend und damit letzten Endes für 
den Verbraucher schädlich ist, wenn die einzelnen Kenn-

..... "po::-; ..... , .... :> •• , ,_.,f'_ 

zeichnungsvorschriften der Rechtsordnung in verschiedenen': 
. GEl set~ehf' Ver:ordnl:.,ng.~ eTm~ch~:4~ung ~n Uni@. l.hrrchfUhnüttgSv~~~ir,:"'" 

\ .' .. ': '., ", ' 

.Qr~lnungen verstre,ut w-&;rden .• Z~ntrale}torm des ,gesf:lmten 
" " ".- ' 

Kennzeichnungsrechts für alle Vlaren sollten im Laufe der 
Zeit die gegebenenifalls noch abls.~ubauendell §§ 32, 33' UWG 
we~den. pie vom Bundeßmi~ü$'teri1.),D1,tüt l1an.del, G€werbeund 

',: ~ :'; . ":' ',' 

Industri'e ergr':tffenen Ini ti'at~ven einschlfesslich der damit 
. verbundenen N,)vellierung dEls ffi'IG weisen ebenfalls in diese 

Richtung. 
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Eine rechtstechnisqhe Zerspli tterung i'st ungerec[ltfertigt 

und daher abzulehnen und soll durch die Reform des Lebens­

mittelgssstzes keinesfalls fortgesetzt werden. 

2) § 15 dieses Entwurfes bietet weitgehende Verordnungs­
ermächtigungen sowohl zum Schutz der Gesundheit als auch 

zum Schutz vor Täuschung. Verordnungen, die auf Grund 

des § 15 erlassen werden, stehen in einem gewissen Kon­
kurrenz:verhäl tnis ",:".) zum Österreichischen Lebensmi ttel­

buch. Das Konkurrenzverhältnis ist aber nicht so groß, 

wie man fürs erste meinen möchte. Denn es ist nicht Auf­
gabe des Österreichischen Lebensmittelbuches, in der Art 

einer rechtsverbindlichen :N"orin Anordnungen zu treffen1 \'Iie 
das bedauerl icherweise in manc'hen neueren Kapi teln des 
ÖLMB3 festzustellen ist. Das Österreichische Lebens:­

mittelbuch ist ein Sachverständigengutachten und SQll 

auch ein Sachverständigengutachten bleiben; es snll nicht 
in die Rolle eines Nebengesetzgebers oder Nebenver­

ordnungsgebers gedrängt werden. Überdies bietet §15 
die Möglichkeit, daß der Verordnungsgeher mit Vi3rboten bezw 

Geb.oten auf dem Verordnungsweg eingreift ,wenn das 

Österreichische Lebensmittelbuch ~ als Sachverständigen­

gutachten - aus rechtlichen Gründen nicht eingreifen kann 

oder die Codexkommission sonst nicht in der Lage ist, im 
Zusammenhang mit einem bestimmten Problem zu einer allge­
meinen, repräsentativen Auffassung zu kommen. 

Die Verordnungsermächtigungen des § 15 sind gGgN1über der 
derzeitigen Rec~tslag~ stark erweitert~ Sie ermöglichen es, 

mit Verordnung eil'lzugreifen,wann immer das- Z.lm Schut~ der 

Konsumenten erforderlich isto 

Di6Ermächtigung des lit bbietet zB die l1ögliohkeit, die 

Bezeichnungen "Fleisch tf und "Milch" auch in zusammenge­

setzten Lebensmitteln j6~en Erzeugnissen vorzubehalten, 

die tierischen Ursprungs s:l..mi. 

I 
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Im Effekt bewirkt der vorliegende § 15 im Zusammenhang 
mit den Regeln tiber das Österreichische Lebensmittelbuch 
das gleiche wie die im österreichischen Ministerialent­

wurf vorgesehene Möglichkeit, bestimmte Kapitel des ~5ster­

reichischen Lebensmittelbuches mit Verordnung verbindlich 
zu erklären. Der hier vorgeschlagenen Regelung gebührt 
jedoch der Vorzug, weil sie sowohl verfassungsrechtlich 
als auch praktisch unanfechtbar ist: Der Inhalt eines 
Sachverständigengutachtens, wie etwa des österreichischen 
Lebensmittelbuches, hat nicht Inhalt einer Rechtsnorm 
(eine·r Verordnung) zu sein, und ein Sachverständigengut- . 

. .-achtel1, (das Österreichische Lebt;nsrn;i.ttolbuch) hat f;lich 
nicht Verordnungsgewaltzu arrogieren und verbindliche 
Anordnungen zu treffen. Wäre vorgesehen, bestimmte eödex­
kapitel mit Verordnung verbindlich zu erklären, dann wäre 
damit zu rechnen,dass sich diese Tatsache bereits im 
Inhalt der betr(3ffenden Codoxkapj.tel niederschlägt, was 
den Charakter des Österreichischen Lebensmittelbuches als 
objektiviertes Saehvel's.täl'l,digengutacht€n n:i,ch tgerecl?t 
würde. 

:':1 q,ie lit a wurden bewußt die Worte "der Verbrauche'r" 

aUfgenommen •. Für den Schutz der Gesundheit der an der 
Produktion, Lagerung usw beteiligten Dienstnehmer haben 
die Dienstnehmerschutzvorschriften zu sorgen. 
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Erläuterungen zu Abschnitt 111 

Dieser Abschnitt regGlt den Verkehr mit kosmetischen Mitteln. 

ErläuterungEn zu § 16 

Die Zweckmäßigkeit, die Begriffe "gesundheitsschädlich" und 
"verdorben;r nicht im GEsetz zu definieren, zeigt sich an dieser 

Stelle. Es müßte nämlich die Verdcrbenheit und die Gesundheitsschäd­
lichkGit bei Kosmetika sicherlich etwas anders definiert w0rden 
als bei Lebensmitteln, weil hier etwas andere Maßstäbe gelten. 
Auf die Tatsa·che, daß kosmetische Mittel üblicherweise äußerlich 

angendet werden, und die sich dal?aus ergebenden besond.eren Ge­
sicht-epunkte bei der Beurteilung z~m Schutz der Gesundheit und 
zum Schutz vor Täuschung kann i I1l Lebensmittelbuch bzw in Dl1rch­
führungsverordnungen besser Bezug genömmen werden als im Gesetz -, 
sell:lst. 

Das geltende Lebensmittelgesetz beurteilt kosmetische Mittel 
bloß danach, ob sie geeignet sind, die GesunJheit zu schädigen. 

J)leser Entwurf geht weiter 9 auch die Verdo~:PeJ.1heit w:Lrd in die 
Verbotsregelung einbezogen. Im übrigen gilt in diesem. Zusammen­
hang das gleiche wie bei § 6. 

Erläuterungen zu § 17 

Diese Bestimmung entspricht im wese:i:rtlic:Ja.en § 11 (Vol;'bote 

zum Schutz vor Täuschune;; ) imZu-s's.mmenhang mit Le ber.rsmi.ttel11 
und Zusatzsto~ffen. Ledigliqh derTatbe~tandder Vorfälsch-qng 
wurde nicht aufgenommen, da zwar v€:rfälschte kosmetische Mittel 

an s.ich denkbar sind ~. aber in derPrä~i,§ die Norm des "ülüich~n" 
kosme tiJ3chen I~i ttels in. weit5tärk~remMaß€ t:eh:tt ~lS bei Le­
bensmitteln. 
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Der Tatbestand der Falschbezeichnung kosm~tischer Mittel fehlt 

im geltenden Lebensmittelgesetz. Zum Schutz sowohl der Ver­

brauch€r als auch der reellen Mitbewerber ist es jedoch ge­

boten, auch bei kosmetischen Mitteln dafür zu sorgen, daß 

FalschbeZeichnungen notfalls durch Strafsanktiol1en abg6stellt 

werden können. Wenn zB eine Lotion tatsächlich keine hoch­

wertigen Öle enthält, 'dann soll das auch nicht angekündigt 

werden dürfen. Zwar bie te t § 2 UVlG auch schon heute einen 

in der Praxis sehr wirksamen Schutz gegen Falschbezeichnungen; 

der korrespondierende Straf tatbestand (§ 4 UWG) hingegen 

hpt sich als nicht sehr wirksam erwiesen. 

Erläuterungen zu § 18 

Die Erläuterungen zu § 15 ge'lten auch für § 18. 
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Erläuterungen zu Abschnitt IV 

In diesem Abschnitt werden zum Schutz der Gesundheit im 
Zusammenhang mit solchen Gebrauchsgegenständen 9 die dem 
LMG untcrliegen~ Regelungen getroffun9 

Erläuterungen zu § 19 

1) Auch im Zusammenhang mi t GebrauchsgegEmständen kommt es 
zwar darauf an~ ob sie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch ße~ 
eignet sind, die menschliche Gesundheit zu schädigen. Es 
ist aber zB bei Spielwaren zu bedenken, daß diene von Kindern 
verwendet werden 9 sodaß es unvert:r:etbar wäre, den bestimmungs­
gemäßen Gebrauch in der Praxis allzu _€ng auszulegen. 

'Die Berührung mit dem Mund ist bei Spielzsugen zB sicher 

ein bestimmungsgemäßer Gebrauch. An sich war ~rsprünglich 
sogar beabsichtigt, in S 19 li t a auf den "voraus zusehenden 11 

Gebrauch abzustellen~ dieses WGrt wUrde aber, wenn men es 
recht bedGnkt~ ins Uferlose führen (zB Assoziationen zu 
iiKüchenmesser" ) 

2) Der derzeitige § 8 LMG wurde hier - in vereinfachter Form -
in den Entwurf aufgenommln, um sicherzustellen~ daß im gege­
benen Zusammenhang neue Stoffe dem Verbotsprinzip (mit ~r­

laubnisvorbehalt) unterliegeno 

E:r:läu tel;'ung.c TI zu § ,2.0 

1) Zum Schutz der G~sundheit sind sowohl Gebote als auch 
Verbote zulässig. 

2) Neue Stoffe im Sinne des § 19 lit b (vgl den de~zeitigGn 
§ 8 LMG) sind grundsätzlich,mit Verordnung zuzulaSSen. Gl:nauso 
wie, im Zusammenhang mit den Zusatz stoffen (§ 8) ist auch hier 
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eine Zulassung mit Bescheid möglich. 

Antragsbere,chtigt ist jedermann. 

-
3) Daß im Zusammenhang mit Uebrauchsgeg8nständ~n im Entwurf 

keine Verordnungs,ermächtigung zum Schutz vor Täuschung vor­

gesEhen ist, berührt sElbstvGrständlich die V€rordnungs~r­

mächtigung nach § 32 ffilG nicht. 
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Erläute.,Funge;n zu Abschnitt V 

Im deutschen Referentenentwurf ~eißt der Abschnitt: All­
gemeine Bestimmungen. ~s ist jedoch konkreter und damit 
richtiger, in der Üb~rschrift bereits das zu ncnnGn, was 
wirklich behandelt wird, nämlich das LE;;b~nsmitt~lbuch und 
die Codexkommission. 

Erläuterungen zu .i 21 

Die Regelung entspricht inhaltlich im wesentlichen dem der­
zeitigen § 23 Abs 1 Ll'1(}. Richtlinien über das Verfahr0n mit 
beanstandeten Lebensmitt~ln sollte das 0sterreichische~G­
bensmittolbuch, s~iner Rechtsnatur als objektiviertes Sach­
ve~ständigengutachtcn entsprechend, nicht enthalten. 

prläuterungrsn zu ~; 22 

Die RegGlung entspricht im Kern und zum Teil auch im 'Jort­
laut dem derzeitigen § 23 LEG. ~~s wurdi;J jedoch perei ts darauf 
Rücksicht genommen, da[J nach dem vorlü,:gcnden Entwurf LebcnE­
mittelexperten vorGGsehen sind, womit die seinerzeitige 
Verordnung 1897 reaktiviert wird. 

Die Funktionsdauer der Md..:tgl1.ederder CoGlexkommi$sion wurde 
auf fün,f Jahre verl~n&crt ~ e.:j:ners.ei ts, tiPl übetenüssig(;;n Ver­
waltungoaufwand zu vermeidsn, anderars(;;:i,ts, weil sich inder 
Praxis erwiesen hat, daß die Funktionsperiode von bloß drei 
Jahren :für einegede ihl~chc ZU38inm(;Uar'bett zu g.ering :jist. 

Der vorliegendu Entwurf achtet darauf (vgl vor allem Abs 4), 
daß die Vertreter dGrWiss~nscYlaft von d€n it"Qrige;n Vertr.0tGrn 
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nicht überstimmt wGrden können; Ausschlaggebend für die 
Qualität des ÖstGrreichisch~n LGb6nsmittulbuch8s ist das 

.. Fachlichc 1 nicht dar Interessenaspekt. 

In einem jüngstGn BGi trag der Buchreihe "Konfrontationen if wL:D 

festgestellt, daß· die Codexkommission von den 21 analysierten. 
Kollegialorganen der staatlichen i;firtschaftslenkung in Österrciicb 

zu jenen ganz seltenen Ausnahmen gc;hört, in deDi:3n politisch unab­
hängige Fachli.iute- und zwar unabhängig von der jeWGiligGn 
Regierungskonstellation - die Hehrheit b(;si tZEn (Bös, Wirt­
schaftsgeschehe n und Stae tsgev-ral t, Herder 1970, S 289 ff, 
414 ff). Die ser Zu:;>tand so:1.:;' cirhal ten ble:L ben j er wii'.d durch 
die Vorschr ii t, da ß von den Inter€ SSGnver tre tungen Lebe:n s­
mittclexpert0n, also besondGrs qu~ljfizierte Fachleute, vor­
zuschlagen sind und die Fixierung Diner Nindestzahl von 
Vertretern der Wis~Gnschaft zusätzlich gesichert. 

Weiters soll die Codexkommi~~ion in Zukunft ihre BefchlUssG 
. . 

in fachlichen Fragen (zB Beschluß eines Codexkapitels) nur 
mit zwei Drittelo'-Nehl:'heit. :!:asscn könnt::·n • Dasiet kein Bruch 
mit der Ruchtswi.rklichkeit, denn vor allem zur Zeit des 
Herrn Minister Dr. ]'rt3nzel wurden de facto Beschlüsse in 
Fachlichen Fragen immer nur bei Einstimmigkeit als zustande­

gekommen angeseh8n. A.uch der d eutsche R(;ferent..:mentwu~J.ßi:.§.:Qi:~ ... 
, '",. , 

eine zwei Drittel-Mehrhei tals I'1ind:pstvoraus setzung vor. 
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~Fläut~rung~n zu Abschnitt VI 

In diesem Abschnitt werden sowohl die Organe der Überwachung 
bestimmt~ als auch dasVerfahr6n gcrclg~lt. Es handGlt sich 

um einen de~vichtigst",n Abschni tte des Lebensmittelgesetzes, 
weil dort die Stellung der Lebensmittelinspektoren, der 
Untersuchungsanstalten und der - neu geschaffGn~n - Lebcns­
mittGlexp€rt~n sowie die lebens~ittelpolizeiliche Revision 
geregelt werden. 

Erläuterungen zu· § ..?.1 

Zu Abs 1~. D8r Ausdruck IlLübensmi ttelinspektorc;n" wird 
funktionell vcrstand~n. Alle in Abs 2 genannten P0rsonen 
sind "Lebensm~ ttLlinsp';:;ktorLn il

, wenn sie als besonders 
geschul t0 Organe zur Üburv.,rachung des Verkehrs mi t Waren, 
die dem LebensmittelgGsetz ul'ltt.il;'liegt:n, h(;rangezogcn werden. 
(Im Gegensatz dazu wGrd~n im derzeitigen Lebensmittelgesetz 
nur die nach § 2 Abs 21ft b bGsonde,ts bestell t~:;nOrgane 
der Ämter der LandesrGgierungGn als LabGnsmittelinspektoren 
bezeichnet.) In Zukunft wird man zweckmäßigerweise von 
Bezirks-, GeIDcinde- und Landeslebensmittelinspektoren sprachen 

können. 

Zu Ahs 2~ HiebcrGits ausgefUhr1;'·'1 sü!dalle hier g~nann.t·Gi1. 
Person..::;n 1 wenn Si,6 zur Üper)Nachung b;Gr~ng6 z,ogG.~ \'iG rde;n , 
LebensmittGlinspektor8n. DerSchwerpunkt der Üburwachungs­
tätigkeit wird in Zukunft sichatlicb "ruf die n.pch Z 3 lit e be­
traut€n PeI'squenfa.llen, die von' der J3c~ir};:sv(;rwal tungsb(j­
hörde bestellt Werden, und welche dann ebenso wie die Amts­
ärzte und Amtstierärzte als BezirkslebGnsmittelinsp~ktor~n 
tätig werden. 

~ , . 
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Um eine optimale Überwachung zu crziGlcm, sind alle vor­
handenen Kräfte zu mobilisitJren ~ dies nicht nur, weil der dem 
Lebensmittelgesetz unt~rlißGnde WarGnkreis vergrößert und 
die zu kontrollierenden Bestimmungen vermehrt werdtm, sondern 
weil der Sinn einer solchun gGsetzlichen Regelung mit der 
Effektivität der Übl2rwachung steht und fällt. DeshAlb 
sind. außer den nach Abs 6 ausgebilde ten Lebensmi ttelinspe,k­
toren und den AmtsärztGn und Amtstierärzten noch weitere 
Personenkreise erfaßt, die nach Vorbildung und Ausbildung den 

notwendigen Anforderungen entsprechen und auf UJ;.'und ihrer 
Ver~trauenswi.irdigkei tals Lebensmittelitlspektoren angelobt 
werden können: Tie~ärzte, LebGnsmitt~lexperten und Zivil­
teohnikcir auf Urund ihrer besonderen Ausbildung 'in v~rschi6-
denen für die Überwachung weSentlichen Disziplinen (Lebens­
mittelchemie, LebensmittultGchnologic, L6bunsroitt0]_hygiGne)~ 

Mit dem Einbau dieses Pcrson~nkrGises in die Gesamtrcforn 
wird auoh denAnre~ungen entsprochE;rJ, di'e die betroffenen Be.,.... 
rufsvertretungen im Be~utachtungsverfa~run zum österreichischen 
Minißterialßentwurf ausgesprochen ha~en. 

. . -
Zu :Ahs 3. :Diese Regelung entspricht im Kern dem, Vorschlag 
des österr6ichischen Ministorialentwurfa,der derzeitigen 

Regelu.ng und den im Begu-Lachtungsverfahrün von einigen Bund€s­
ländern geäußerten Vorstellungen. Die <.fem(jinden werden im 
Fall einer solch~ln Übertragung der Üb6rwachungim über,...." "" ~", 

trag'enen Wirkungsbereich des Bundes tätie~ 

Zu Abs 4: Nier wird .,~unächfSt § 43 Abs 3 undAbs '5 des 

österreichischcnI1inisterialent'\Iurfs zusammengefaßt. Der 

Begriff HÜb~rwachurlg$recht" wllt~d€ v€~.m:t€dcn, w.f3i1 dafuii;' 
, "1 . . ' • • ~ 

d,'e.r - un;richti~6 -$indruck ents1J;€hen !e()l1nt€" d~cm Larldes .... 
hauptmann komm~led.iglioh eine ÜbGrw8chungsbcfugnis, somit 
ein Aufsichtsrecht~ nicht aber uin Weisungsrecht zu~ Diese 

Auffa;ssung wäre. a;ber mi,t derl?,U:l'1d€sv~.rf~ssul'lgrJ~cht in 
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Einklang zu bringen. HinJ<.:sen wurde die Kompetenz des Landes­
hauptmanns zur Koordinierung der Tätigkeit der Bezirks-und 
der GeIDeindelebi:::msmi ttelinspektoren und dieZuste,ndigkei t 
zur Brgänzung durch eigGn8 Landeslubunsmittelinspektoren 
besonders betont. Durch diese RegelurlB kenn den jGwE:Jilig€n 
Notwendigkeiten in sehr flexibler W~ise entsprochen wGrdeD. 
Sie gestattet auch einG rotierende Au:fteilung der·Uberwachungs­
gebiett:. Nicht riur die Ausfüllung von Lücken in der Über~ 
wachung unddßr möglichst rationelle Einsatz der Lebensmittel­
inspektoren, sondern auch dia Über'<,vachung der von der Bezirks­
vcrwaltungsbGhörde bestellten L8bcnsmittelinspektoren dur6h 

. den Lande shauptmann ist darin impJ,izi te enthalten. 

Zu Abs.6 Die Anhörung des ständigen Beirate$ dient der Ob­
jektivierung der künftigen RegGlung durch V€rOrd.nung. Bin 
solcher Beirat ist b0rGits jetzt im Lebansmitt0lgBsetz vor­
gGseh~n, um "die Erfordernisse über die wissenschaftliche 
und praktische Befähigung der ~n den Untersuchunsanstalt",n 
zu bestellenden Fachrnännerzubezeichnen und über die Art, 
wie der Befähigungsnachweis zuliCifern ist, Aßträgi;,;' zu 
stellen" (§ 24 J...bs 3). Es ist sinnvoll, die Tätigkeit dieses 
Beirates auch auf dic Aushilclung und vlei teirbilß.ung . de'r Lebens­
mittelinspektoren zu b~ziehGn. 
Auch 9.er Rechnung<.:;hof hat sich ini t dieSer !1aterie el.nl.ge Male 
beschäftigt. Im Einschaubericht über die Bundesanstalt für 
Lebensmi ttelun.tersuchung in Innsbruck aus dem Jahre. 1960 heißt 
es zB t'Det RH hat Schon anläßlich der Eins"chäU bei anderen _ '_." 
bundes&taatlichenLeb6nsmittelunt,qr~l;.l:ehun'gßans.tal teu ..;. zuletzt 

• " " ,. < • • 

'bei der Anstalt in Graz -daraufhing&\~es~n, daß die Dienst­
·in$trukti Oil € l'1 für die Le b,e n:smi t tel.un te rsu 0 h ung s an s ta lten ge­

,w,äß Erlaß des k. k.Ministt;:O~ums des It1'neren v,QD'.I 2~'. JunI 19'08, 
·Z~-hl't,tL 162, völlig ,Veraltet ist und q·:'ingend\e:iner ErneUGFu~g .' " " . ' ',' : . . ".,. ~ 

bedarf. In der' do .Stellungnahme vom 3. Feber 1960 9 Z1. V -8,053-

,Lm/60~ wurde dem HH mitg~teilt, claß der auf Grund des ~ 24 
des Lebensmi ttelgese tz.es ,BG.IH. nr, 239/51, beru,fene Beirat 

J 
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nunmehr mit der Verfassung einer neuen Dienstinstruktion fiir 
die Bundesstaatlieben Lebenscittaluntersuchungen befaßt sei. 1I 

Zu Zif~ Die Regelung d~r allgemeinen Vorkenntnisse 
und der Ausbildung war nur für Personen nach Abs 2 Z 3 lit e 
mit Verordnung vorzuschr8ib~n. Alle übrigen als Lebens­
mittelinspektoren in Frage kommenden Personen haben bereits 
eine entspreGhende 'akademische Aus bildung und VorbildU1'~g. 
Zu Ziff 2: Die Weiterbildung muß im Gegensatz zur Ausbil­
dung und Vorbildung durch Verordnung für alle·· Lebensmi ttelin­
spektoren geregelt werden. WeG~n der raschen Fortschritte 
auf rechtlichem und naturwissenschaftlichem Gebiet gerad~ 
in dem vom Lsb8nsmittelgesu'tz erfaßten Warenbereich smBfishlt 
es sich, eine solche Weiterbildung gesetzlich zu verankerni 
ähnliches ist im übrigen auch schon jetzt im § 2 :Abs 3 
'ZJVIG vorgesehen. Falls 6S zw('ckmäßig erscheint und sach-
lich gerechtfertigt ist, könnte diese Weiterbildung nach 
den Kenntnissen und. Fähigkci ten der Lebensmi ttelinspektor,en 
differenziert werden. 
ZuAbs 7 Diese Regelung entsprichts-inngeIDäß dem § ~4 
Aps 4 LHG~ auf die Übt.:rlegungen zu Abs 6, betreffend die 
Erweiterung der ~efugnisse des BeirateS, wird hingewieseh. 

Erläuterungen zu § 24 

Zu Abs 1 ,.Im Prinzip ist für jedes Bundesland zumindest eine 

.Bundes}msta'lt vorzu~eh€n, <ilie umfassend eingericntet 1st. 

Für 'v/i;e,n" N1ederöste~reic4 und das Bu.:t'gl;.;nl~md iat in den 
Übergangsbestimmungen eine Verordnungsermächtigung zu schaffen, 

won~ch der Bandcsministe:r"für s'Qzi~le V8rwal tung mit Zustim­
m~g des Hauptausschusses d€et Nationalrats (Art 55 Abs 1 B-VG) 
die Frist zur Errichtung von Anst~ü ten in Niederösterreich 
und im BurgGnland verlängern kann. Darüber hinaus bestehen 
in den anderGn Bundesländern - ausgenommen S~lzburg - bereits 
jetzt einschlägige Bundesinstalten (Wien, Linz, Graz, Inns-
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bruck) bzw. Landesanstalten (Klagehfurt, Bregenz). Es wäre 
daher zunächst nur eine Untersuchungsanstalt in Salzburg 
zu errichten, was Vom dortigen Landtag übrigens bereits mit 
einstirnmigun Beschluß verlangt worden ist. 

Mit den Worten Qfür das betreffende Bundesland" ist der ört­
liche Wirkungsbereich der Anstalt festgelegt. Wenn verschie­
dene Bundesanstalten in ungleicher Weise eingerichtet sind, 
was grundsätzlich zu vermeiden ist, kann dem durch Amtshilfe 
(Art 22 B-VG) Rechnung ge tragen \'lerden. 
Die Tätigkeit der Bundesanstalten Wird als zur Privat~irt­
schafts,verwal tung des Bundes gehörend angesehen. Deshalb 
sind sie,da Art 102 Abs 2 B-VG die Nahrungsmittelkontrolle 
nicht nennt, der zwingenden Zuständigkeit des Landeshauptmanns 
entzogen Und können unmittelbar dem Bundesminister für soziale 
Verwaltung unterstellt werden. Be~ennt man sich nicht zu dieser 
Auffassung, dann fällt die Tätigkeit der Bundesanstalten in 
die mittelbare Bunde sverwaltung , die Bundesanstalten sind 
dann zwingend (Art 102 B-:-VG) dem Landeshauptmann zuunterstGI­
len. 

Zu Abs 2: Da die Tätigkeit der Bundesanstalten als Privat­
wirtschaftsverwaltungangesehen wird, sind die 1fGebühren li 

finanzrechtlich "Entgelte". Der Tarif ist nach privatvlirt"': 
schaftlichen lT9sicht~,plli1ktEnköstetldeckend zu erstellen. 

z~u Abs 3: Die direkte Unterstellung der Btmdesansta+ ten unter 
den Bundesminist,er für soziale Verwaltung gründet; sich auf die 

Artikel 17, 20, 69 und 102 B~VG. 
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"Insbesondere ll weist ausdrücklich darauf hin, daß es sich bloß 

um ein Beispiel handel t. _~s werden jedoch in Ausübung des 

Weisungsrechts auch die Anwendung von Richtlinien des Öster­

reichischen Lebensmittelbuches oder die Einhaltung bestimmter 

VerhaltensweisGn zur Erhöhung der Rechtssicherheit und Ver-­

besserung der Transparenz der Verwaltungspraxis (Auskunfts er-

teilung etc) a~geordnet w6rd~n können. 

:,'Erläuterungen zu § 25 

Die Bewilligung durch de,TI Bundesminister für sozüüe'Verwal tung 

:i,st vorgesehen, um in ,den Ei:pric~tungGn 'der Unte:tsuchfmgsall-' 

stalten der Länder und Gemeinden ",inen möglichst'glei6hen Stan­

dard mi,t jenen der Untersucpungsanstalten des "Bundes zu er-:­

zielen. Soweit das nicht der Fall ist~ ist die Bewilligung 

nur ein;g~,8chränk"t'zu erteilen .B"o wird auch §24 Abs 2 ver-
, ' 

ständlich: Aus der Existenz entsprechend umfassend einge-

richte ter Untersuchungsanstalten d'er Länd,er und der ,'Ge,me inden 

ergibt sich der Sinn des gesetzlichen Befehls an den Bund, 

~indestens eine"'untersuohungsensi<:ß1t des Bundes zu errichten, 

"sowei t"ent~pTechE:mde tJhtersUchl1l'lgsanE;3tal ten der Länder 
" . .~, 

und Gemeinden nicht vorhanden s~nd. 

Der öSterreichische Minis terialen twurf ha tte sowohl q:i,.ß~~,~G_,;, 

willigung zur Errichtung vonUntersuctJ,ungsans te,:tltcn dei' Lä;nd:t3:r:' 

ta'l,9.: G€'11f€J llde n an 9 Ül e n . vom BMn d e smini,~ t-e r i ~ro fü~so?!,iaJ,e \ } 

V(i~w~lt~gz.upe,u~te il~dld6nitB€darf'igt;lq'1i:tp~1;, a+$,~~(Ü:'l.die 
'" Rechte dieser Abstal ten im Vergleich zu dencnd.er :ßundesan-:­

·"st~itenti~ltJ.e1:>T±ohb~sqhräri'kt ('Wgldor't ~ti ~ §~ wO ..... 5'Z).' 

A;;us ,tö4t~~raA,;h;s'tiscffen '~tW~8Un@fJnundum ~ i~~ d:Q,:t;ithaie#~be;t.ls..­
mittel:Uberwachung zu Grzi0ltn, sollttin aberdiüUntersuchungs­

anstalten .. der Länder' und' der Gomuind(;!l prinzipiell in allen 

.. ~, 
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Belangen denen de s Bund,e sgleichge siill~ t se in 1 aucll. für ihre 

Errichtung solltcn keine weiterGnBeschränkung8n verfügt 

werden, sofern sie nur ausstattungsbäßtgetwa gleiches Niveau 

aufweisen wie die UntGrsuchun~;sanst81 ten de s Bundes. 

Zu Ab_s_2 ~ Diese Regelung entspricht der Formulierung des 

§ 68 Abs 2 AVIJ., "Insoweit" ist in gleicher Weise wie "sowei t" 

in Abs 1 zu interpretieren. 

Erläuterungen zu § ?2 
Zu Abs 1 ~ Im Prinzipbest€ht in den fachlichen Voraus setzungen 

)cein Unterschied zwischtin den Bewilligul1gen m~ch § 25Abs 1 

und § 26 Abs 1. \'lE;Gi:m der verschiedenen Hccp,tsßtellun'g der 

Anstalten konnte jedoch nicht der gleiche Gesetzestext gewählt, 

werden. Die staatlich autorisierte; Unttrsuchung und. Begutach=-: 

t,ung ist nämlich keine Tätigkeit der staatliQp,en J?rivatwirt­

schaftsveJ:'waltung, sondern eine Gewerbliche Tätißkeit außer­

halbder Gewerbeordnung, welche vom Bundesministerium für so­

ziale Verwaltung wegen ihrer d.irekten (Unte+,suchung d.er Parteier:­

probe) und indirekten (VerwAlttl.l1gskontrolle) Tätigkeit im 

Rahmen des Lebensmi ttelgesetz.EEl besonq,e.Ls beWilligt und kontrol-­

liert werden muß. 

Der bisherige Wortlaut des § 31 Ll'~G-, welcher auch vom öster­

reichischEn Ministerialentwurf übernommen wurde (§58), wi"rd' 

eprachlich v6rändert,weil~4:nst bereitsd;L~ "beabsichtigtG" 

Untersuchung gegen En~gelt an eine':)3.EiVfl,llig1Jug gebupd,:,;n wäre, 

waS 'in Viahrhei t siche~lfchfl~c,:rlt beabsichtigt ist., 

Ahfl ~ eutspriql1twört11ch denl pstf;~re;l<Jl1ischEn N!nis tel1ia 1-
entwurf,. 

Zu Abs 

Abs ~. 

3: "Insoweit" hat dia gleiche Bedeutung wie im § 25 
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Erläuteru~gen zu§ 27 

Diese Hegelung entspricht im \\r€sentlichün sowohl der der­

zeitigen HechtslB~e als auch d6m~sterreichischen Ministerial­

entwurf • 

Daß die UntersuchungsanstBltGn des BundGs, der Länder und der 

Gemeinden' einers'ei ts "Privatprobert" becutDohtrn und anderer:... 

seits HilfsorgBue der Lebensmittelpoliz~i sind, ist an sioh 

nioht ideal" weil dami t für die Untersuchungsans tal t ein8 Kon~ 

fliktsituation~ntstehen kann. Andererseits wäre der einzig , 
, ' 

konsequente A~sweg aus d,icser Si tuatiqn ~in Verbot an die 

staatliohen UntersuchungsBTIstalten, Ptlvatgutaohten abzugeben, 

," Einsolohes Verbot wäre~b~r angesichts derü'berkommenen 

Praxis, aber auch wegen des Mangels ausreichender staBtli9h 

autorisierterU:r:tcrsuchungsstellcr! und nicht zuletzt auch 

wegen des Interesses daran, auch die Untersuchungsanstal ten c" 

des Bundes, der Länder und der Gemeinden naoh Möglichke;i-b auf­

klärendwirk~n ?u lassen, unzweokmäßig. Es soll daher, wieAuch 

vom Bundesmihisterium für soziale Verwaltung vorge::.s6hlagcn" 

bei der bisherigen Regelung bleibiJn. 

Erläuterungen zu§ 28 

Schon das Deutsche Nahrungsmi ttelge setz 1879 ha tte davon ab­

gesehen" die Begriffe "verfälscht ll , "verdorben" usw näher zu 
. " :. . 

umschreiben. Dem ~sterreichischen Lebensmittelgesetz ,bat'r,wie 

man de:ra Motitienberich"ten entnehmen kann, die,sesNahpllri~~~::, 
'mitte1:seset?< 1879 aij.s Vorbil<:t: g(;cl~ertt. Zw?r h~t ~s'\Ili~ :,ai~ 

.' . "" ,.: ' 

• 

:m:iitst,€1:üingsg~(J s<;th;icht;e( des deut'Sc.h~rtN~nli'ungs~;ftte 19(;;~tzes' 

1ts79 zeigt, al1Versuchen nicht gefehlt, verschiedene . Begriffe" ' 

w*e Ve~fäl~Ghutig~tc, im G~setz!Ouerl,äut6rn .. ., .41:j;;dies~eV(3,r-
. '.' . ,.' ~ ~ 

,,~~.lif3W\iFden ab€rau:fgeg€b6}~ ~ 'eini'etlQhde ~'we6QP ,:w~il ~teAtlf~ 
"..... ''':.'' ..' ." , ' . .' . ' , '. ~. .' . . . 

gabe für den lfesetzgeber nicht zu bewältigen ist. Auch der 

neue deutsche Referentenentwurf hat diese Linie beibehalten. 

... ·~~~,,··<"'"·_·'7,-'.-· ..... -F •• '< •. _.~~ •• -., 

~, 

".\ '~'< ' -~ ... -.~~.'."',,>~ 
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Mit dem Verzicht desGes6tzgebers~ -nähere Vorschriften über 
die Beurteilungsgrundsätze, Begriffsbestimmungen und Unt6r­
suchungsIDethoden für Lebensmittel im Gesetz selbst festzu­
legen, sind jedoch die vollziehenden Behörden v€rhalt~n, zahl­
reiche unbestimmte Gesetzesbegriffe naoh den allgemeinen Ver-
kehrsanschauungen und den Gutachten von Sachverständigen aus­

zulegen. Der Sachverständige spielt daher auf dem Uebietertler 
Lebensmittelkontrolle und des Lebensmittelrechts eine. ent­
scheidende Rolle. 

Das geltende LIVIU ke:1nt zwei TYP611 von Sachverständigen: 
:private und öffentlich bE;dienstete. Die §§ 2 fund 24 ff-des 
geltenden Lebensmittelges~tzes sind s~des materiae für die im 
staatlichen Dienst Tätigen, die §§ 23 und 31 für die "nicht 
beamteten Vertreter" aus dem Stande der geprüften Lebensmittel­
chemiker (vgl auch die Verordnungen vom 1.8. 1900, HUBI· Nr 133, 
vom 25.5.1908, RGBI NI' 156, und vom 15.5.1924,BGBI Nr 15.7, 
welche ebenfalls diese Unterscheidung treffen). 

Im Jahre 1897 erging die Verordnung der Ministerien deS Inner.en 
und für Kultus und Unterricht, RUBINr 241, betreffend die 

Regebung des Studien- unGl Prüfungswesens für I,ebensini ttel­
-e:x;perten. Die Präaffibcl, welche im übrigen die Gese tZGsstGlle 
nicht bezeichnet, auf die i~ch diese Verordnung stützt, hebt 
als Zweck der Verordnung hervor, dem "Bedarfe an Fachver­
ständigen zu genügen, welche die wÜ3senschaftliche und. prak­
tische Befähigung zur selbständigJn Besorgung der Aufgaben 
besitzen, die im Geretz vom 16. Jänner 1896, RGBI Nr98 ex1897, 
betreffend den Verkehr mit L€b~nsmittEln und einigen GebrauGhs­
gegenständen, den dort vorgesehenen öffentlichen Untersuchungs-

. anstalten gestellt sind ,;"§ 1 dieser I~i1'list~ri~Jv9rordnuf)g s~richt 
aus, daß die Bf2l;:Echtigup:ß, sicha;J..s IIq.ili>lomi6rter LebEnSIlJ.itt(;l­
experte" zu bezeichnEn, nach Erfüllung verschiedener Vor8us­
setzungen durch das von dar zuständigen Behörde ausgestellte 

J 
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Diplom erworben wird, 0 Damit WDr d 16 Grund lage ge sch3 ffen, 
Sachverständige Buf dem Gebiete des iLebensoi ttelweserrs .. ~us-
zubilden und zur Tätigkeit als Lebensmitt131experten zuzu­
lassen. Vorschriften über die Vorbildung, über die Fachstudien 
und die Praxis sowie über die Prüfungen und dDS Diplom der 
LebensmittelexPGrten galten damals fUr alle Sachverständigen 
in gleicher Weise, denn es wurde zwischen privat und öffent­
lich bediensteten Lebensmittelexperten nicht unterschied~no 

. . . -

Diese Verordnung kann nach allgemeiner Auffassung heute 
nicht mehr angewendet werden. Am 22. Juli 1958 wurde eine 
Referentengruppe aus dem nach § 24 Abs 3 des geltenden 
Lebeusmittelgesetzes beim Bundesministerium ;für soziale 

VerwaltUng errichteten ötänd~g6n Beirat gepildet, in 
welchem neben je einem beamteten und einem privaten ne­
bensmittelchemiker auah Hochsc.hulprofessoren und Vertreter 
der Bundesministerien für Unterricht und soziale Verwalt'ung 
berufen wurden. Diese ReferGlltengruppe vertrat nach Klärung 
der RechtslaGe die Auffassung, daß die oben erwähnte Ver­
ordnung 1897 heute auf der Stufe eines Gesetzes stehe und 
da.hernuJ;' durch ein Gesetz abgeändert oder aufgehoben werdeT! 

könne, sodaß eine Neuregelung des GeGenstandes durch. Ver-
. . . 

.ordnung nicht zulässi~ wär,s. 

Im übrig~n liegt eine Art Teilreformfür Lebensmttte}ex­
perten vor: Die sachverständigen LebGnsmittelcheIDiker der 
staatlichen Verwaltung, di\; ursprünglich das inländische 
Diplom eines Lebensmittelexperten besi tZeTI muflten, wurd€'n~ 

in aerFolge mit d·~r E:finführ~ngb~s:'9l?derftriDtii;n~tprüfung0n~;. 
'f, ,l.." "'. "" , • 

w~lohe auf die Erio>:tderniss.G derstaa tlißhen Ls,bGl'l$mi tt{;;l-- ',' '" . ".:' . ,', " . . " ",'., ';"", 

untersuchung,. Begutachtung und Kontrolle abgestimmt sind, 
:;V()np.en Bss;t,immt:mg8D 'der Verdrdnung1897 . ausgenommen; 

d~:nn bere,;it~}m:i.td:E;l1D;;i.enstprüftmgen, c}tn in f;orlsti~9n diertst­
rechtlichen Vorschri:fter.l enthi;!lt~nGn AUinahmebe(tinß\lngenvon 

. ' 

Lehensmi ttelexperten 'i1';l den öffentlichen Dienst (vgl zB die 

~ .. 
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Dienstzweigeverorc1.;nupg BGEl N;r 164/1948? w~q.Qb.e 'lurch BGBl 
Nr 334/19Ei5 in den Gl:setz€srang ~rhob€n wrde) ~nd weiters 
mit den bach dem Le~epsmittelgBs€tz 6ing€r~obteten Ausbildungs­
kursen wurqe die .. al i;8 ~ege lup~ verla ssen. 

Der zweite Schritt dieser Reform soll nup den Weiterbestand 
und die VergrBßsfung qsi Zahl von nio~t ~tfentlioh Bediensteten, 
aber staatlich geprüften Lebens~itt€lexpeften Sichern. Die 
Qua~ifikation von P6rsanen~ die Leben~~ittel in ~eitenden 
Stellungen an s taa tlicl1en Un..terSllcl1ungs,pn s ta~ ten un ter- . 
suchen und begut&phtep,. hat aussaohlichen (JründeJl' z;u.mindest 
die gleiche ZU sein wie bei priva~1:>ediensteten Lebensmittel­
experten. Ineoterpe ist also an eine einheitliche Regelung 
zu denken, so wie sie auch hier arigestrebt wird. Die 
Sichertmg des Nachwuchses 
,kräften ist im Will,en eles 
Die~ b~wBist nicht allein 

an solchen oUBlifizisrten ]'aeh-. . - ' '. . 

Uesetzgebers selbst b€ciründet • 
dieVerordnuug 1897, walc l1e sich 

schon durch den Ze i tpun:Kt ih;r,-er E;r:J..esSUYlg 13;8 +q~i~ ehe 
Ergänzung des Leben~mt tt€lgGS~t~$S,f'. welches vorn se:lJ)€n 

Jahr datiert, ausweist? sondern VOr al:J..erJ1 das Lebens­
mittelgeset,z in seine:r gel tendqlFassurUf 'f3elbst 1 welcbgs 
anordnet, daß' ein beamteter und ein Qicbt~e.mteter Ver­
treter. aus dem Stande Q,er !Igeprv.ft\:in" Lebensmi ttE;llchenliker 
in die Codexkommission zu entsenden ist~ Was den nicht 1:>2-

. amteten Lebellsmi tteleh9mi~er bet:pifft,war deruntet jener 
P€rson~nk~eis ~U verstehep, 
ents;p,r.ß chend der Ve.\t'o:rdnu~ß 
:PrÜfung, die die vpm (}ese~z 

v€rle~ht, existiert n4qht~ 

"]~1. 0 he-rd i~ D~}Je :r 't t; n prU f4n g 

lS97 ~~~lQgt hl3t~ ~in~ ?nq,e.re 
, . . 

~ewol+te Q4a~i:fikatiot1 "geprüftl' 

A}J"$dii..e;~rel"!Üp€;r<1:~0lhl:8.~l'l w\4*,de oGi de+N:ßvel+~~runf: qes .~' 2~ 
LI~1G im Jahre 1966 (BGI31 NI' 235), welche e ipe N6uzusa mm811-
set,',l,mg der Codexkommission braohte, mit voller 4bsieht des 
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Wort "geprüft ll als Voraussetzung, daß nicht beamtete Ex­
perten in die Codcxkommissio!l 6ntsalJdt wer·dE.:n kÖ1:UlEn, b<::i­
behalten und gleichzeitig die Anzahl dieser Personen in 
der Codexkommission verdreifacht. Hiebei W9r man sich darüber 
im klaren, daß nur noch einige wenige, nach der alt~n, nicht 
mehr handhabbaren Verordnung geprüfte Per~onen zur Verfügung 
standen, weil die letzten Prüfungen für Lebensrriittelexpertell 
vor annähernd 30 Jahren abg<::ihalten wurden. 
Abgesehen aber von der Besetzung der Codexkommission 
und der hohen fachlichen :~ualifikation, w8lche die berufs­
mäßige e igel1vGran tv/ortlicho Un tersuchullgund Be gutachtung .. 
von Lebensmitteln und7.uE·atzstoffen voraussetzt, ist der 
Bedarf an privaten Lebensmittelexpertsn in vielen Be­
reichen der Lebensmittalwirtscheft, aber auch in wissen­
schaftlichen I:l:~Gti tUt'2D , Anstalten und La1orstioriGn seit 
Jahrzehnten stark angestiegen. Die Fülle der Aufgab,c;n, 
die der rasche Fortschritt auf wissenschaftlichem und 
technischem G-ebiet vermehrt hat, zv'lingt, neueste Forschun­
gen zu berücksichtigGn, der Zug zur InteOrnationali tät, 
insbesondere die weltweite und rügionale Harmonisierung 
der na,t:i.,onahm t~bensmi ttelrechte, v(;rlangt eine Anpaßsun~ 
an neu e;estellte Anforderungen, welchG1"lur durch eir'lcn 
besonders hiefür ausgebildeten Kreis von Fachleuten in der 
Zukunft bewältigt werden können. 

DieJ\lisqildung all a~n WiSq6nScheftlic"hen Hochs;chu~G11 hat 
sich gegGnüber den frühdren Jahrzehnten guf dem Gebiet d€T 
,~eb€nsmittGlchemie weSentlich ge3.ndert. Die Studien d.;-;r 
Chemie und der vsrwenOt6n ]'ächer- vor B 11em die 3inführung 

des Faches L~b~ns.rnitte·lchem:i,e und dessen org~nisatoriscl.'te 

Ve;:rapk€.:fungil4.~o9hschul~~trish der Universität \.ij,~n -
bieten heute die Möglichkeit zu einer ausreichenden Spe­
zialisierung. Dazu kommen die chemischen und ch~misch-
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technologischen Studien an den technischen Hochschulen und 
vor allem die lebensmittel technologischen Studien an der 
Hochschule für Bodenkultur sowie die lebensmittelhygie­
nischen Studien an der Tierärztlichen Hochschule in Wien. 
Sj_cher wird dadurch für Studierende der Anreiz gegeben, 

säch1 künftig dieser fachlichen Ausbildung z]J.zuwenden, mit 
der für sie bedeutende Berufschancen verbunden sind. Auf 
diese Weise wird auch von den Uochschulen her dem Erfordernis, 
der Lebensmittelwissenschaft, qer Lebensmittelkontrolle und._ 
der Lebensmittelwirtschaft einen fundiert ausgebildeten 

Nachwuchs zu sichern, Rechnunß getragen, was indir6kt 
zweifellqs der gesamtt;n Volksgesundheit und Volkswirtschaft 
tugute kowmen muß. 

Als allg;:smeine BGZeichnuIJg für Personen, die als hoch~ 
qualifizierte Fachleute Tätigkeiten auf dem Gebiete der 
LebensmitteluntGrsuchungausüben, soll in Zukunft das Wert 
"Lebensmittelexperte" dienen. Für diese berufsmäßig ausge­
übte T.ätigkeitwar bisher keine vollständige und vor allem 
kgine konzeptiv zufrieCienstellende AUSbildung vorhanden; 
nun aber liegt ein Konzept vor, das im Zuge der laufenden 
Studienreform für d ie wissenschaftlichen Hochschulen in 
Zu:sammeuarbei t mit dem Experten dßr Hoch$chulenund de'r 
Wirtschaft vom 13undesministerium für Unterricht (nunmehr: 
:für Wissenschaft und Forschung) entwickelt wurde und teil­
weise auch, nämlich soweit die besonderen StuCiiengesetze 
bereits erlassen sind, verwirklicht werdEm konnte. Für die~- , 

genannten berufsmäßigen Tätigkeiten;kann ein einziger AU's­
biJdungsgang nicht genügtn; die Ausbildung v91:1 LebG;:p.ßmi tt{;l ... 
experten hat - trotz einer starken gemeinsamen GrunCilage 
an chemischer Vorbildung a~ch verschiGd~nartig.e Voraussetzungen 

und Un t€r.richi;s~ie 1 9 .Es sollten dr~J ',[';y;:~ellY9l:'l LebeusIDi-ttel­
ß:v:pert-en'. ausgebildetwGrq€n, und~wßr je n~cp ~em späteren 
wissenschaftlichen Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit. Die 
Schwerpunkte sind dabei chemischer, t€chnologtsch€r und rygie­
ni~cher._ :AL't. 
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Die hier vorgeschlagene Regelung greift auf die Regelung 
der Berufsvorbildung zurück, die im BundEsgesetz vom 10.7.1969 !~ 

über Studienrichtungen der Bodenkultur, BGBI Nr 292, be- •. 
treffend das Fachgebiet Lebensmitteltechnologie, vorgesehen 
ist~ ebenfalls auf die Regelung der Berufsvorbildung im Bun-

-desgesetz vom 10. 7. 19~9 über töchnische Studienrichtungen, 
BGBI Nr 190, für das chemische (o'der gena:uer~ chemisch- tech-
nologische) Fachgebiet. Im ZusammenhAlt mit diesem Gesetz 

soll nun der Entwurf eines besonderen Studiengesetztes 
über geistes- und naturwissenschaftliche Studienrichtung~ 

eine Gesamtregelung des chemischen F8chgebietes bringen. 
Dieser Entwurf ist als Regierungsvorlage im November 1970 
dem Nationalrat zugeleitet worden. So wird der an der Tech­
nischen Hochschule in Wien bereits eingerichtete Studienzweig 

";Biochemie und Lebensmittelchemie" im RahI:len des chemischen 
Fachgebietes mehr di~ chemisch-technologische Seite und'~i~ 
im erwähnten Gesetzentwurf geplanten Studienzweige "Biochemie" 
und "Lebensmittelchemie ll mehr die chemisch-grundwissenschaft­
liehe Seite umfassen. vlegen der großen Auffächerung des 
Gegenstandes wäre es ausgeschlossen, mit den im Bundesgesetz 
über technische Studienrichtungen vorgesehenen Regelungen. 
das Auslangen für das chemische Fachgebiet zu finden. Was 
insbesondere die Forschung auf diesem Gebiet aplEmgt, wäre 
damit auch kEline wünschenswerte Breite in sachlicher Hinsicht 
gegeben. 

Die technologische Fachrichtung wird nach den erwähnten:Stu~ 
die.ngesetzen vor allem von der Hochschul~füt BodGn$culd~~ 1.ll1d 

Y0nq,er TechnisChenH.qchschuJ;e in Wien, wahrgep.ommGn. Für!hygi.e..,. 

nischel" Fachg~}biet liegt zur Zeit noch keine neue Studien­
~egelung vor; die Tierärztliche Hochschule in Wien hat jedoch 
c}en Eij,tw;urf eines sie ,be tFeffendenStudiel.1ge sqtzes-, in de ss~n 
1Uihpen ·.äuch?in.~' Re;~elUftg der Beruf$vorbildung und Berufs;., 
ausbildung von Hygienikern für Lebcmsmi tt€l tierischer Herkunft 
i.n Aussicht genommen wird, dem zuständigen Bundesministerium 
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ftir aWissensch8ft und Forschung übE:rgeben. Derzeit ist aber 
auch/der Tierärztlichen Hochschule in Wien in ZusaQmenarbait 
mit anderen fachlich zuständigen Hochschulen ein Lehrgang auf 
dem Gebiet der Hygiene für Lebensmittel tierischer Herkunft 
vorgesehen. 

Zu Abs 3: Die vorgesehene Praxis besteht aus wissenschaftlicher 
und praktis cher Tätigkei tauf dem Gebiet der Lebensmi ttelun.ter­

suchung und -beurteilung, daher können einseitige - etwa unter­
geordnete - praktische AUSbildungen nicht ausreichen, die An­
forderungen dieser Vorschriften nach eigenverantwortlicher 

und leitender Tätigkeit zu erfüllen. 

Erläuterungen zu § 29 

Die Regelung entspricht im Wesen der derzeitigen Rechtslage, 
aber auch dem Vorscb.lag des bundesullnisteriuQs für sozü;l.le 
Verwaltung; sie wurde nur sprachlich wesentlich gekürzt. 
Überflüssige Bestimmungen, wie etwa daß der Betriebsinhaber 
berechtigt ist, del;' Probe seine Stampiglie ht:izudrücken, 
oder daß die Beweiszwecke der Gegenprobe sich auf ein all­
.fälliges Strafverfahren pe ziehen, wurden e.liIJ:liniert. Daß 
d,ie näkere Ausgestaltung des Probcnbegleitschrcibt:inf? vom 
Bundesr.linisterium für soziale Verwaltung festzulegen ist, 

ist selbstverständlich (vgl Art 18 Abs 2 B-VG). Es gibt 
hierüber sogar im ÖLMB3 , Kapitel A 2 eiJ€ Richtlinie. Die 
gesetzliche Bestimmung ist im übrigen ::luch ohne Verordnung 
vollziehbar . Andere,rsei ts soll vermieden werden, qaß die se 

,Bestinmung theoretis:;ch b;L€:ibt, solang.keine VE,3rordnung er­
lassen wird. Die Vorschrift, dieProb8 in "gleiche Tt::ile n 

zu t€il~p, gebietet bei bfstimmten ProdUkten das Verm~schen 

von Wareneinheiten, bevor si53 geteilt W€rdEn.Auch d1:'e 
Mengfl wird nach Art der Ware und dem angestrebten Unter­
suchungsumfang verschieden sein. (zB komr.1isssionelle organo­
leptische Begutachtung). Bei der Probenziehung ist jeden-
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falls so vorzugl;hen, dRß von vornherein jeder verTJeidbare 
Beweisnotstand in Ginem späteren Verfahren (zB durch InhoLlo­
genität oder zu geringen Umfang der Proben, Mangel an ge­
eignetem Verpackungsmaterial) von Amts wegen verhindert wird. 
Auf VerlangGn ist (unentgeltlich) eine ZWeite Gegenprobe 
zurückzulassen, ein solches Vcr12ng':;ll ist dann sinnvoll, 
wenn vorgGsorgt werden muß, daß zwei GegenprobeTIuntersuchungen 
möglich sind. 

Daß die Untersuchungsanstalten im Beisein des Lebensmittel­
inspektors lüb€nsDittGlpoliz~iliche Revisionen selbst 
durchführen, ist unter be stinmten VOraUS{36 tZ't,lngen s~innvoll, 

nämlich dann,wenn die Behörde selbst einer bestimmten Frage 

nachgeht oder wenn - besonders b~i heikleri F~~len - di~ 

. UntGrsuchungsanstal t zu Kontrollz'wecken eine besonderS kor':::' 
rekt6, hygicnischeinw8ndfri.li€ Frobtnzichung durchführen 
~öchte. Die materielle Kontrolle importierter Waren soll s1nn­
vollerweise erst dann eirtsetzen, wenn diese \~ren tatsäch­
Ij,.ch in den inländ ischen Verl{ehr gebracht werddn. 

Erläuterung6n zu § 30 '" 

Vorlä1tfigeB€schlag~ahmensind aUf d~n Fall bc<~chränkt, daß 
es UCl vermutlich gesundheitsschädliche \laren geht und daß 

Gefahr im Verzug ist. In allen anderen Fällen besteht für 
eine vorläufige Beschlagnahr.le kein Grund. 

§ 47 :Aha 7 des ö~te~r€ichisch6n. Minis"fiF:riale:n,t(wurf wUt-de 
g~ändert. Esd~:rf nicht W.l)erse4Gh wer.clen, daß der Eigentümer 
detWar6, sola!lge diee~nicht b~sph;lagnahr:1t ist, siG jeden­
falt.s vernichten d8rf,gleichgültig, ob Sie zu b€a1!stand~n, 
ist oder nic:ht, und .. unob:hä~gig davon., .0.1), dis$ der ~b($IJf?-
~l. tt~'1:i:,r16pektor WUnscht Qd€~ nicht. Sinhvo11 ist es je~l~ch, 
so wie im derzeitigen § 5Abs 2 LNG vorzugehen, daß bei Ge-

.... 
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fahr in Verzug (zB Seuchengefahr etc) vom LebensrJi ttelin­
spektor die sofortige Vernichtung angeordnet werden kann . 

Erläuterungen zu § 31 

Die zuständige staatliche Untursuchungsanstalt hat Befund 
und Gutachten darüber abzugeben, ob die betreffend.e Ware 
dem L8bensmittelgesetz, seinen Durchführungsverordnungen 

und d.en Kennzeichnungsverordnungen entspricht. SelbstVer­
ständlich ist deher auch die ÜbereinstiI~ung von Etiketten 
und Verpackungen mi t den Vorschriften der L.:;bensmi tt61ke:ar ... -
zeichenungsverordnung 1968 oder sonstiger auf der Grundlage 
des § 32 IDlG erlassenen Kennzeichnungsvorschriften zu prüfen 0 

Die,; Regelung in Abs 2 hezweckt? zur Erhöhung der Rechts­
sicherheit bei gleichzeitiger VerwaltungsverGinfachung r1ei­
nungsverschiedenhciten in Sachv.:;rständigenfr2gen auf die 
echten wissenschaftlichen Streitfragen zu beschränken. 

Erläuterungen zu § 32 

In Zukunft soll die Verwaltungsbehörde verpflicht6t sein, 
den Betro:ffi:.nen Befund und Gutachten von Amts wsgembekannt­
z~gGbGn. Das fördert nicht nur die Rechtssicherheit, sondern 
dient auch dem Schutz der ·KonsuDenten: Der Betroffene wird 
in' vielen Fällen auf diese .Art und W6ise schQ'n sehr bald in 
der Lage sein, wenn dies notwendig ist, Abhilfe zu schoffeDo 

Im Falle einer Beanstandung hat die Behörd~ allenfalls not­
wendig gewordene l\1aßnahoen, wie zB vorläufige Beschlagn.'3ht:1S 9" 

entsprechende Inforoation des Betroffenen usw, zu ergreifeno 
.. 

Von der d.srzeitigen Regelung, daß .q.ie staatlichen Untersu­
chungsan stal ten zur .Li.nzc ige verpflichte t sind (§ 28. U1G) , 

wurde -- wie in Entwurf des BU,ndesE.inistoriul!ls fUr so~ztale 
Verwaltung - abgegangGu. J;')16 Frage, ob Anzeige zuerstattGn 
ist oder nicht bzw ob ein Vcrw8ltungsstrefverfahren einzu­
le~tcn ist od8r nicht, ist ~onder zuständigen V~rwAltungs­
behörde zu en tsch.dden. DiG Verwcü tungsbE:hörde hatd abc i, ohne 
daß darüber in Gesetzestext nochmals ein Wort zu verlieren 

I 
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wäre, nach dem Leg81itätsprinzip vorzugbhen (vgl § 25 VStG 
und § 84 StPO). 

I . 

\ 
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Erläuterungen zu Abschnitt VII 

Da \VarEn, die zwar an sich den .LebcnsJ:,ittelgesetz untGr­
liegen, aber ausschließlich für den Export bestimot sind, 
vom GeltungsbeTeich des Gesetzes ausgenoDoen wurden, ist 
es nicht notwendig, bestimf:lt6 Regelungen für dEn ~3jxport 

zu trEffEn. 
Daß Inportwaren uneingeschränkt deI!l Lebensrü tt21gesetz unter­
liegen, wurde berEits zu § 1 gesagt. Darüberhinaus wird noch 
zum Schutz der Gesundhei t die Möglichkei t eröffnet, r:üt Ver­

ordnung zusätzliche Maßnahmen anzuordnen, die verhindern 
sollen, daß die Gcsundhei t gefährdende ltJaren in das Zoll­
inland gebracht werden. 

Es ist darauf hinzuweisen, daß auch § 36 .Abs 1 uvm die Kontrol­
le der Kennzsichnungsbestir:1I!lUugen an dEr Grenze zuläßt. 

Die AustiahQen in § 40 dES österreichis6hen Ministcri8lent~ 
wurfes sind zu eng und gleichzJitig zu wcit~ Zu weit inso­
ferne, als zwischenstaatliche Ver~inbarungen, wie zB der 
kleine Grenzverkehr, nicht gebührend beachtet wurden, mit dem 
EffGkt,daß· Maßnahmen zuo Schutz der Gl2suvdheit in dies6n Fäl-. 
len"" ausgEschlossen sind, was sicherlich unerwünscht ist. Die 
AusnahJ:ilen sind aber auch zu eng, weil das ZollgesGtz in Fluß 
ist und es daher nicht zweckmäßig ist, sich zB auf bestimmte 
Schillingbeträge etc binden zu lassen. 

}~:t'fätÜerullgcn ,zu; ~~} 
Mi t VErordnung können ILlportbeschränkungen ZULl Schutz der 
Gesundhei t erlassen werden. Gegebcnenf81ls soll d§'r:m~ eh 
Abft.3rtigungserfordcrnis ib Sinne ~K€s Zollgesetzes s(;;in, daß 
bestiffir.:1'!;,e Nachweise erbracht werdGn. Selbstverständlich bezieht 
sich der etwa geforderte N~chweis, dRß die Ware keine nicht 
zugelasssnen Zusatzstoffe oder verbotene Rückst6nd6 ent-
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- hält, lediglich auf Lebensmittel bzw Zusatzstoffe, 
nicht aber auch auf kosmetische Mittel uncift Gebrauchs­
gegenstän~e. 

In der Praxis werden nur Muster zur Untersuchung ge­
langen können. Warenproben sind zollfrei ~§ 33 ZollG); 
eine Sonderregelung im Lebensmittelgesetz ist daher nicht­
erforderlich. 

• . -

• 
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:&,läut ..§.Fung en ~J1.b sehn i tj; •. yr I I 
. '). 

Dieser Abschnitt enthält die Strafbestimmungen sowohl für 
'. gerichtlich strafbare Handlungen als auch für Verwal tungs­
libertret~ngen. Weiters finden sich hier einige besondere 
Verfahrensbestimmungen. 

Erläutcruggen zu§ 34 

Das Inverkehrbringen gesundheitsschädlicher oder verdorbener 
Lebensmittel, Zusatzstoffe oder kosmetischer Mittel ist ge~ .... 

richtlich strafbar: Bei bloßer Fahrlässigkeit liegt eine 

Übertretung vor, bei dolus handelt es sich um eir: Vergehen. 

Vcmder gerichtlichen Str2:fbarkei t SOlCLl(;r D~likt e, die sich 

gegen di~ menschliche Gesundheit richten, soll nicht abg:e-
gangen werden. . , 

Brläuterungen.zu § ~2 

Aus dem gleichen Grunde sind auch Verstöße gegen die §§ 7, 
8 und 9 gerichtlich stiafbar. 

Erläuterungen zu k36 

Eine ähnliche besondere Qualifikation ist auch im geltenden 

L~bensmi ttelgesetz vOJ;'gesehEm.Wenn auch derartige Q,~alifi.­

kationen in der Praxis kaum vorkommen werden, so kann dennoch 

auf dies~ Sonderregelung nicht verzichtet werden, weil es 
sich im Ernstfall nls arger rlIangel herausstellen mü:Jte, daß 
bei Verstößen gegen die Gesundheit mit besonders wei treiol:lett,;.;:" 

<;lenFolgen keine hesondere~Stra:fsant;tionen.vorgesehen sind. 

Erläuterun~en!zu §.;37 

Das fahrlässige Inverkehrbrip.gen v~Tfälschter odernachge-

mat: .. h.t. er ~{;.·p·en~m-i tt. ~ü. Od.:.e. :r ........ ·Z.u. §.'a.t~ .. ;~ .. tO .. f.fj.eist .eine v~e::p'\Vä:\;tu.·.ng§über;.,.. 
. ;. . ".." od.e:.;r:. nt,ieng~.:Ina~11te . '. . .' 
tre tJ,lng • 'Werden v:~!t'~8:l schite/Le,be nSill:,.t;:te.lod e r Zus at z;{3t off e 
wissentlich in Verkehr gebracht, dann liegt eine gericht­
liche strafbare Übertretung vor. 
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Die Tatbe~ttindeverf$lscht upd nachgemacht sind die einzigen, 
bei denen je nachfur Schuld form eine gerichtliche oder eine 

verwaltullgebehördliche Zuständigkeit vorliegt. Der Grund da­
für ist 1!lß das fahrlässige Inverkehrbringen verfälschter ' 

oder nachgemachter Waren seinem Unrechtsgehaltnach (kein 
Angriff auf die Gesundheit) nicht den Gerichten zugeordnet 
werden soll. Wer freilich verfälschte oder nachgemachte Le­

bensmittel wissentlich in Ve'rkehr bringt, der verhält sich 
derart sozialschädlich, daß eine gerichtliche Bestrafung er- . 

forderlich ist. 

Erläuterungen zu §38 

Di:e,Amtsverschwiegenheit (vgl Art 20 (2)B..:VG) ist gerade 
in ZusD.mmenhang roi t dem Vollzug des Lehensmi t.telgesetzes von 

großer praktischer Bedeutung. Insbesonders die Einführung 
des Verb atsprinzips hat zur Folge, daß im Zuge von Genehmi­
gungsanträgen wertvollste Produktionsgeheiranisse der Behörde 
bekanntgegeben werden müssen. Durch eine Indiskretion kann 
aber .a uch dem Betroffenen noch lange bevor feststeht, ob er 
überhaupt eilJ. l)e'likt begangen .hat ,einwirtschaftliclHm 
Schaden zugeführt werden, der einerssita irreparabel ist und 
andererseits ein Vielfaches dessen aUsmachen kann, was als 
Strafe zu verhängen ist. Ver:Letzu,ngen d.er Amtsyersch~'Viegen­

heit im Zusammenhang mit derVollziehung des Lebensmittelge­

setzes sollen daher in Zukunft gerichtlich strafbar sein. 

Erläuterungen zu § 39 

))i,e RegeIHng~nt,$pl"iaht,einel:' .Anr,egu-ng d ({S Bundes~ir1isteri~m$ 

für J~tiz im Zuged'6s Begu:t.achtup-gsverf'a'ln-ells zum Qsterrei ... 
chischen Ministerialentwurf. Vorbild ist Art 11 des Militär­

strafgesetz.;;s (BGBLN~344!1970). An st<Ül könnte a~9h dD;r~n 

g~6.acht w(;rden,.:in ~olcheq lI1}agatel1f'älleR II d~.e yer.waltungsbehQrU6 

von der P:fllicht zur Anzeigeerstattung zu entb-inden. Vielleicht' 

Bollte aber doch nicht so weit gegangen werden, obwohl danft 

5/A XIII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)98 von 104

www.parlament.gv.at



.' ... 

i 

53 -

eine Verwaltungsvereinfachung und Entlastung der Staatsan­
\{al tschaften und Uerichte verbunden wäre, weil da und dort 

der Verdacht entstehen könnte, die örtliche V6rwaltun~sbe­
hBrde sei zu wenig objektiv. Zwar ließe sich dage~en ein­
wenden, daß die Verwaltungsbehörde nach dem Verwaltungs­
strafgesetz ebenfalls mit einer bloßen Verwarnung vor-
gehen kann. Dieses Argument ~äre eber deshalb nicht recht 
stichhr-ü tig, weil auch die Verwarnung Gine VGrwal tungssfrpf'e 
ist, und weil es aus psychologischen Gründen richtig ist, 

auch "Bage te llfälle 11 zunäch;:j t einill8lder StaB tsam'fal tschaft 
bzw. dem Uericht vorzulegen. 

Ertäuterungen zu § 40 ) 

Dieser Psrasraph erklärt mehrere 'Verstöße zu VE:rwal tungi?übe-r-· 
tretungen. Daß hier auch das Inverkehrbringen falsch bezeich­
neter Lebensmittel, Zusatzstoffe oder kosmetischer Mittel ge­
nannt vlird, beruht auf dem ge::adc jetzt aktuellen Gedenken 
der ~ntkri~inalisierung und der Entlastung der Geric~te von 
Bagatellsachen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich dBn 
schweren Verbrechen zum Schutz der Allgemeinheit intensiver 
,zu ,,{idrnen. Es hat sich vor allem in den letzten Jahren ge;... 

zeigt, daß viele (Terichte mi t einer J?ülle gerichtlich str:-af­
barer Hand.lungen nach § 11 Z 3 (§12) Lr:iG- befHßtwurden, bei 
denen ~lle Beteiligten der Auffassung w~ren, daß derartige 
Verstöße nicht gerade gerichtlich strafber sein soll ten"o .~~.".,"" ~ -l.,' 

,.', ". 

NQch dem d.eutschen Referentenentwurfsollen diese 

De li:kte als ol:)ße~I@-rdn1ingswidrigkei1;en 'g9"!1lIndetwerden~, 
Nac]:1 derderzeit;igen Rech-bslage sind im übrig'enfahrlässi,g€ 

I 

Falschbezeichnungen nicht strafbeT. Das ist unzweckmäßig; 
nach, Q.er neu€n H6gelung sollen äUchr;.lcrß 'fahrlässige F<:llsch­
b'ezeich~1uflgen (vb1 § 4 V8t(1) 8,ls Verw~ltu.ng$übeT;tr€tli:ti~e:tiZu 

ahndem sein. 
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~FläuterU11ßen zu. _~bso.hni tt IX 
Die~er Abschnitt entspricht in vielen Pun~ten dem 5ster-

reichischen Mitiisterialentwurf. 

Erläuterungen zu § 41 

Das Institut der Urteilsver5ffantlichung hat sich im 

Zusammenhang mit dun zivilrechtlichen Unterlassungsklagen 

nach dem Gesetz !'eL~en den unlauteren vlettbewerb äußerst be-
L) "-' 

währt. Nicht nur 9 daß eine entsprechende Information der 

beteiligten Vcrkeh~skJ.t:··::;ise erreicht werden kam], ist dis 

Urteilsver5fferitlichung wegen der zum Teil sehr hohen 

Kosten für den Betroffenen eine eml)findliche "Strafe". 

Die Urtcilsver5ffentlichung im redaktionellen Tei~ einßr 

Samstagnummer des KURI1m kostet bEispielwaise ca zwischen 

S 15. OOOy - und) 7 • 000 , - . 

Die Moglichkeit,auf Verlust der Gewerbeberechtigung zu 

erkennen, wird tlEWUßt beibehalten. InhartnCickiger-i F~tllen 

so11ter,lieses Rechtsinstitui weitet' ZU}:- Verfügung stehen, 

um gegebenenfalls Maßnahmen nach § 152 der Gewerbeo:rdmil'lg 

zu Sichern. Da aber andererseits auf Verlust der Gewerbebs­

rech:1;igung schon deshalb sehr selten erkanla t ",ird, ".l8i1 d'ami t 

die Existenz des Betroffenen in der Regel verniohtet ist, 

soll das Gericht in Zukunft die Möglichkeit haben, dem Be­
treffenden das Erzeugen, Importieren, Feilhalten usw be­

stimmter Waren verbie ten zu könntn. Praktisch ist dasmL':ehts· 

anGleres als ein te;i,l~(:;is€f Ent:;;,ug der Gewe')::'b'ebcrs;chtigung 

,/"!ti i alle.n Kpnsl;J'=iu,6'n~en nach der G.·ew~rbeor<fr.nuilg ui:ld dem Ver;;,.. 

vlal tungss.trafgeset,~~ .Verst5ße gege,n dEin "ltollkommefler1, -odor 

~e~l~eisen Entzug der Bewerbeberechtigung sollt~n weiterhin 

a,~s Ve:r,wafLtungstibsrtrG tqngeti nqchder G:€w0 gean.nde t l'le~d,er· 
In derartigE:in V€rstö.,ß'6n eingerichtli)€h strafbare:s :J?:elikt 

zu erblickerl, wie das im 5sterreichischGnMinisterialent\lurf 

.. .l 
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vorgesehen ist, ginge zu w8it~ wäre mit dem österreichischen 

System des Gewerberechts schwer zu vereinb8ren und wäre 

letzten Endes auchtiberfltissig: Die Gewerbebehörden sind 

erfahrungsgem~ß durchaus in der Lege, eine unbefugte Ge­
werbeausübung wirkungsvoll - mit Hilfe recht ec[pfindlich6r 

Verwaltungsstrafen und vor ,qllem mit Naßnahmen nach § 152 

GewO - zu untsrb{nden. 

Kraft Urößens .:hlusse s kann se Ibstvers tändlich auch d 8nt. 

auf UrteilsveröffentlichUl1G b:~w Verlust der Gewerbebercchti­

gUUf! ~~ erkaun t werd en 1 wenn d er Be tre ffeude zB zunächst v16 gen 
Vergehens nach dem Lebensmittelgesetz vt3r"U.rteilt wurde, ohnE 
daß bei di6se~ Gelegenheit von der Möglichkeit Gebrauch ge­

macht w~rde, auf Urteilsveröffentlichung oder Entzug d~r 
GeT,verbcbere ch tigun/; zu erkennen? wenn er ein ZWii i -Ce s I\181 ws gen 

_ • ~ ._ • ~ : _. • _ .'~ . • .7 • • 

Verstoßes gegen das Lebensmittelg€setz verurteilt wird, sei 

es auch bloß wegen einer Übertretung. 

Erläl:!..t.~.:runge.n zu§ . .42 
Die Regelung entspricht im wesentlichen dem Vorschlag des 
österrGichischen IVlinisterialentwurfs und des :8nt\1urfs 1969. 

Erl~uterungen zu § 43 

Mit Rebht wird immer wieder bedeuert 1 daß lebensmittel­

strafrechtliche Augelebenheiten sehr oft in gleicherWeise ~ 

abgehandelt werd,,;n wie Ehrenb~leidigungc11 und andere i,Ba-
ga te lIde likte 11. VerstÖßE:.'. beg(m däs 1ebe!1~mi ttelg@setz sind 

aber eintrsei ts wesGl1tliah sozialsc11:ädlich~r uls :Shr~nb6.,.., 

leidiguhgen und ähnli~he Delikts, tib8rdiss sind Lcbensmittel­

strafvt3rfahr(;nGeei~nct;, t~tf indi~ _~xistenz gan?er ~1.'~ncbcn 

einzugreifüD. Es iot daher Geboten ~ die :;€richtlichen Lebsns: .... 
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mittelstrafverfahren zu konzentrierGu, damit sie von 
Richturn behEnd~lt wGrden~ die mit diesen ·Spezialdelikten 
öfters befaJ3t l,verden· und daher die Mögj:ichkfli t haben? in 

die sehr schwierige Materie des LebeDsmittelrechts tiefer 
einzudringen. (siehe auch Olsbhe;,Konzentration der Le­

bensmittelprozesse bei bestimmten Bezirksgericht6n?~Le­
bensmittel und Ernährung 4/68) 

Erläuterunß..en zu § 44 

Weiterhin soll es die Möglichkeit geben, daß Privatper­
sonen wegen des Zustands von Waren, die diesem Bundesgesetz 
unterlieGen, bei einer st8El·~lichen Untcl:'suchungsanst::rlt 
eine Untersuchung und Begut2chtung v,?rlangen, Die 'Kosten 
sind zunächst vom Antragsteller zu erlegen. St<::llt sich 
im Zuge der Untersuchung und Begutachtung heraus,· d8Bder 

_ Verdacht einer str8fbaTeD Handlung bestellt, d:::lJm ist die 

staatliche Untersuchungsanstalt euf Grund der Straf?rozeß­
()l~dnung verIJflicht,et, Anzeige zu erst8tteYl.Kqmmt eS auf 
Grund dieser Anzeige zu drer Verurteilung eines Dritten 
odßr zu ßiner Verfallserkl~rung, dann bat derjenige, der 
die betreffende W8re der UntersuchungscHlstal t vorgelegt 
hat, Anspruch auf Ersatz der von ihm Erlegten Unttrsuchungs­
kosten. 

Kosten der staatlichen Untersuchungsanstalten konnten auch 
bereits bisher im Verwaltungsweg Gingetrieben werden. 

Der ,vorliegende Entwl:J.rf. übernimmt weder den ursprünglichen 
~n9ch dr;;n neuen, veTfehltcU§ 30 I1d<L Es ist SP!cha des Ge';;' 
riphts, ; uch;in Leb~~-')nsm:i..ttI6str@.fvfrfah:r_en so","! 1e -beialJ,.en 
anderbn'Strafverfahren BUS eigenem zu bestimmen, wen es 
ztl'm S?chverständigt:D bestellt. Daß es dsW Cicricht seltst­
V€l!ständlich wGitr.::rhin fr6ist~h;t, auch einen V~;;;ctret~r einer 
staatlichen Untersubhungs8Estalt als Gerichtssflchv:;rständigen 
heranzuziehen, ist selbstv.erstä.ndlicb und ergibt sich auch 
aus der Formulierung der vorli~g2nden Bestimmung. 
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Die Kosten der Untersuchung aber Auch die Kosten des 

Einschreit2Us der Organe der staatlichen Unt8rsuchungs­

anstaltGn vor ~8richt sollen in Zukunft Einnahmen der 
Justizverwaltung sein, um dem i~ der Vergangenheit ge­

legentlich laut gewordcnen Vorwurf zu b6ge~11en~ die VGr­

treter der staatli.chcn Unt~rsuchungsanstalten seien wegen 
der Einnahmen 9 die sie 81s Gerichtssachverstijndige erzielen, 

an möglichst vi€len Verf~hren persönlich i~teressiert. 

Derartigen Vorwürfen soll in Zukunft von vornherein der 
Boden entzog~n werd€n. Ein finenzieller Ausgleich im Rahmen 

budgetrechtlicher bzw finanzausgleichsrechtlicher Vor­
schriften bleibt selbstverständlich weiterhin mbglich. 

Erläuterungen zu § 45 
Für die Verwaltung und die Wirtschaft ist die Übergangsfrist 

von etwa 1 1/2 Jahren äußerst kns.pp ;bemE3sen. \iegen der 

SchwierigkGi t der Matl;.rie muJ3 die Nöglichkei t 
gegeben '<'ierden , Durchführungsverordnungen berei ts vor dem 

Inkrafttreten des Gesetzes zu erlassen. 

Absatz 3 ermöglicht es, unter Beachtung der Art des VJarel1-
flUSSE sauf di e BE: lange da s Hande ls l(Ucksicb,Je zu n(:;hllien~ 

Abs 7 dehnt die allgemeine VerjähI'ungsfrist des vStG von drei 

Monaten auf ein Jahr aus, um den Gegebenheiten der Praxis 

Rechnung zu tragen. 

Erläuterul1genzu ~ 46 

D:i,e Übergangsbeetimoungen SiNd erfo;rOerlioh, ~'j:eil der stark 

fühlbare Ma~gel an g~prüften LebensmittelExperten sofort 
behoben werden muß und Vleil Perso110n, die die Befähigung 
zur Besorgung der Aufgaben der LebE:}1smittelexperten' be':" 

si tzen, zur Mi tarbei t an der Verwirk\lichung der Zi~.le des 

Gesetzes bE1vronnel1 worden sollen" Die Begünstigung w8.rfrei'""' 
lieh zur Klärung der Situation zeitlich zu beschränken • 

.J 
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Erläuterungen z~-±l 
Diese Bestimmung ist zweckmäßig, um etwaige Unsioherheiten 
im Zusammenhang mit § 2 PatentU von vornherein auszuschalten. 

Erl~uterungen ~u § 48 
Die hier vorgesehenen Sonderermächtigungen geben die Mög­

lichkeit, ohne Ä~derung des ~esetzes zwingende finanziell~ 

und personell.e G-sgebenhei ten io Zusammenhang mi t der Br­
richtung von Untersuchungsanstalten des Bundes und im Zu­

sammenhang mit der fristgerechten Erstattung der Gutachten 

mit VErordnung zu berücksichtigen. 

Erläuterungen zu § 49 
Die Regelung entspricht im wesentlichen dem bsterreichischen 

Ministerialentwurf; die §§ 76 und 77 wUI'den jedoch ZUS8ml1iell­

gezogen und chronologisch ~eordnet. Aufgehoben werden muß 
auch die Lebensmittelexpert2nverordnung 1897. 

Erläuterungen zu§ 50 

Gemeinsame KOL!lp.etenzen der Bundesminister werden nech 
herrschender Lehre und .Praxi's81s verf8ssungsr~cht:Lich zu­
lässig angesehen. Darauf ist es zurückzuführEn, daß auch 

im vorliegenden Entw-urf gemeinsame KompetenzEn dort vorge-f" 
sehen sind, wo es sachlich gerechtferti:gt ist. 
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